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1. Stand des Verfahrens 
 

Der Stadtrat hat am 19. Dezember 2018 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“ beschlossen (Beschluss Nr. VI/2018/04538). Die 
ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist am 12. Januar 2019 im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) Nr. 1 erfolgt. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB zu dem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 174.1 wurde im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) Nr. 12/2019 am 
15.06.2019 ortsüblich bekannt gemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit er-
folgte durch die öffentliche Auslegung des Vorentwurfes einschließlich Begründung und Um-
weltbericht in der Zeit vom 01.07.2019 bis zum 19.07.2019 im Fachbereich Planen am Han-
sering 15. Gleichzeitig konnten die Unterlagen im Internet eingesehen werden. 
 
Mit der Änderung zum Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
174.1 (Beschluss-Nr. VII/2020/01146) beschloss der Stadtrat die Änderung des Geltungsbe-
reichs sowie die Durchführung eines umfassenden Verfahrens mit allen Beteiligungsschritten 
gemäß § 3 und § 4 BauGB. In gleicher Sitzung wurde durch den Stadtrat der Entwurf des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“ in der Fassung vom 31. 
März 2020 beschlossen und zur öffentlichen Auslegung bestimmt (Beschluss-Nr. 
VII/2020/01147). Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Riebeckplatz Ost“ hat, nach Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) 
Nr. 17 vom 26. Juni 2020, in der Zeit vom 9. September 2020 bis 12. Oktober 2020 stattgefun-
den. Mit Anschreiben vom 2. September 2020 wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert.  
 
Am 28.September 2022 hat der Stadtrat den Beschluss zur erneuten öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“ (Beschluss-Nr. VII/2022/04491) beschlos-
sen. Der Stadtrat beschließt mit dem geänderten Entwurf auch die Änderung des Verfahrens 
von § 12 BauGB (Vorhaben- und Erschließungsplan) zum Normalverfahren („Angebotsbebau-
ungsplan“) sowie den geänderten Geltungsbereich für den Bebauungsplan Nr. 174.1. (Ergän-
zung einer Fläche zur Herstellung der barrierefreien Anbindung Riebeckplatz – Haltestelle 
Hauptbahnhof West). Hintergrund der Änderung war die Bewerbung der Stadt Halle (Saale) 
für den Standort des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation 
(ZDEET). Die Änderung der rechtlichen Grundlage des Planverfahrens macht die erneute Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erforderlich. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“ wurde mit der Begründung und 
den wesentlichen vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen vom 8. November 2022 
bis zum 9. Dezember 2022 in der Neustädter Passage 18, 06122 Halle (Saale) erneut ausge-
legt. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 27 der Stadt Halle (Saale) am 21. Oktober 
2022. Mit Anschreiben vom 17. November 2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zur erneuten Abgabe von Stellungnahmen 
aufgefordert.  
 
Diese Vorlage enthält die Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Anregungen, die im 
Rahmen der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Behörden zum 
Entwurf des Bebauungsplans Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“ eingegangen sind. Zwischenzeit-
lich wurde die Stadt Halle (Saale) als Standort für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit 
und Europäische Transformation durch eine Jury ausgewählt und am 1. März 2023 durch das 
Bundeskabinett bestätigt. Die Flächen für das Zentrum werden im „Nordost Bereich“ des Be-
bauungsplans Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“ liegen. Für den Teilbereich Nordost wird ab dem 
Herbst 2023 ein Architekturwettbewerb durch den Bund durchgeführt.  
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Um die zeitnahe Bebauung der süd-östlichen Fläche mit dem vorgesehenen Hotel zu ermög-
lichen, wird im Zuge des Abwägungs- und Satzungsbeschlusses der Bebauungsplan Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost“ daher in zwei Teilplänen weiter bearbeitet:  

- Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost - südlicher Teilbereich“ (Hotel)  
- Bebauungsplan Nr. 174.1, „Riebeckplatz Ost - nördlicher Teilbereich“ (Zukunftszent-

rum) 
 
Die hier in der Abwägung dargestellten Stellungnahmen beziehen sich auf den gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“. Die Abwägung erfolgt ent-
sprechend der o.g. Ausführungen nur für den Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost, 
südlicher Teilbereich“. Stellungnahmen, deren Inhalte sich ausschließlich auf den nördlichen 
Teilbereich beziehen, werden zu Gunsten der besseren Nachvollziehbarkeit der relevanten 
Belange für den südlichen Bereich nicht aufgeführt. Sofern Stellungnahmen abwägungsrele-
vante Inhalte für den nördlichen Bereich enthalten, fließen diese als Hinweise in die weiteren 
Planungen für den nördlichen Bereich ein.   
 
Die vollständigen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
Nachbargemeinden Fachbereiche/Dienstleistungszentren und die Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit zum Entwurf des Bebauungsplans werden während der Ausschuss- und Stadtratssit-
zungen zu diesem Abwägungsbeschluss im Sitzungsraum im Original zur Einsichtnahme vor-
gehalten. Sie können auf Anfrage eingesehen werden. 
 
2. Beschlussvorschläge zur Abwägung 
 
In der Liste der Abwägungsvorschläge werden grundsätzlich aufbereitet: 

 die Inhalte der im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans eingegange-
nen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange, Fachberei-
che der Stadt und der betroffenen Nachbargemeinden sowie die Inhalte der Stellungnah-
men der Öffentlichkeit  

 die Beschlussvorschläge zu den einzelnen, in den Stellungnahmen genannten Inhalten so-
wie die Begründungen/Erläuterungen der Stadt zu den Beschlussvorschlägen  

 
Zur Erläuterung des Umgangs mit den Sachverhalten der Stellungnahmen sind die vier ver-
schieden Möglichkeiten in Folge erklärt, unter denen die jeweiligen Sachverhalte einzuord-
nen sind. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um abwägungsrelevante Belange handelt 
und diese einer Abwägungsentscheidung des Stadtrates bedürfen (nachfolgend unter Num-
mer 1 und 2 aufgeführt und mit „X“ gekennzeichnet) oder ob es sich um Sachverhalte handelt, 
die aus den genannten Gründen nicht abwägungsrelevant sind, weil sie bereits berücksichtigt 

wurden (Nummer 3 und mit „✓“ – bereits in dem zur öffentlichen Auslegung beschlossenen 

Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt – gekennzeichnet) oder weil sie nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanverfahrens sind (Nummer 4 und mit „H“ – Hinweis für nachfolgende 
Projektumsetzung – gekennzeichnet).  
Bei Stellungnahmen ohne Einwände und Hinweise ist „keine Abwägung erforderlich“, falls 
keine Stellungnahme vorliegt, erfolgt der Vermerk: „Die Abwägungsentscheidung entfällt.“ 
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Nr. 

 
Inhalt der Stellung-

nahme 

 
Beschlussvorschlag mit 
Begründung/Erläuterung 

 

 
berück- 
sichtigt 

J 
 

N 

 
1. 

  
Wird berücksichtigt.  

Der vorgebrachte Sachverhalt wird durch eine Än-
derung oder Ergänzung von Planinhalten (textliche 
und zeichnerische Festsetzungen) und/oder in der 
Begründung des Bebauungsplans ganz oder teil-
weise berücksichtigt. Auf die Art und Weise und 
Stelle der vorgeschlagenen Berücksichtigung wird 
in der Begründung des Beschlussvorschlags hinge-
wiesen. 
 

X  

 
2. 

  
Wird nicht berücksichtigt aus den dargelegten 
Gründen. 

Der vorgebrachte Sachverhalt wird nicht berück-
sichtigt und führt somit nicht zur Änderung oder Er-
gänzung von Planinhalten und/oder der Begrün-
dung des Bebauungsplans.  
Die maßgeblichen Gründe der Nichtberücksichti-
gung sind in der Begründung des Beschlussvor-
schlags dargelegt. 
 

 X 

 
3. 

  
Ist bereits berücksichtigt. 

Der vorgebrachte Sachverhalt führt nicht zu Ände-
rungen oder Ergänzungen von Planinhalten und/o-
der der Begründung des Bebauungsplans, weil der 
jeweilige Sachverhalt darin bereits ausreichend be-
rücksichtigt ist. 
 

✔  

 
4. 

  
Ist nicht Gegenstand dieses Bauleitplanverfah-
rens. 

Der vorgebrachte Sachverhalt ist nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens, sondern bezieht sich 
auf Sachverhalte außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches. Er ist inhaltlich nicht relevant oder 
widersprüchlich für das vorliegende Bauleitplanver-
fahren, er ist Sache anderer oder späterer Geneh-
migungs- oder Planverfahren, oder dieser Bauleit-
plan steht einer entsprechenden Realisierung nicht 
entgegen. Die maßgeblichen Gründe sind - soweit 
erforderlich - in der Begründung des Beschlussvor-
schlags dargelegt. 
 

H 
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2.1 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Fachbereiche der Stadt, 
betroffene Nachbargemeinden 

 
 

lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-1. 

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Halle  
06090 Halle (Saale) 
 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

  

I-2. 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BIMA) 
Hauptstelle Portfoliomanagement 
Otto-von-Guericke-Straße 4 
39104 Magdeburg 
 
Stellungnahme vom 15.12.2022 

 

  
 
 

I-2.1  

Es wird festgestellt, dass weiterhin die WE 
142685 — Eisenbahn-Bundesamt Halle in direk-
ter Nachbarschaft zur Planungsregion belegen 
ist. Das Eisenbahnbundesamt Halle (EBA) ist 
Nutzer genannter Liegenschaft. Mit Schreiben 
vom 28.11.2022, Gz.: VMS-Nummer 63200 hat 
der Nutzer eine eigene Stellungnahme abgege-
ben. Dieser Stellungnahme schließe ich mich 
vollumfänglich an.  
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
Die hier zitierte Stellungnahme 
ist unter Pkt. I-2c. sowie unter II-
2 (Bürger 2) aufgeführt und un-
ter II-2 abgewogen.  
 
Das Eisenbahnbundesamt ist 
nicht in seinem Aufgabenbereich 
als TÖB durch die Planung be-
rührt, sondern äußert sich au-
ßerhalb seines Aufgabenbe-
reichs als betroffener Nachbar. 
Aus diesem Grund ist die Stel-
lungnahme unter den Bürger-
stellungnahmen aufgeführt und 
abgewogen.  
 

  

I-2.2 

Es muss gewährleistet sein, das mit den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes das Fahrrecht 
als Allgemeinheit bzw. Anlieger für das Eisen-
bahnbundesamt Halle berücksichtigt wird.  
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der Bebauungsplan setzt mit 
der öffentlichen Verkehrsfläche 
einer Verkehrsfläche mit beson-
derer Zweckbestimmung, hier: 
öffentlicher Fußgängerbereich/ 
Zufahrt Anlieger fest.  

 

✔  

I-2.3 

Ich verweise in diesem Zusammenhang noch-
mals auf die Stellungnahmen der BimA vom 
31.07.2019 sowie 12.10.2020, welche ich zum 
besseren Verständnis in der Anlage beifüge. Die 
darin getätigten Aussagen behalten uneinge-
schränkt ihre Gültigkeit.  
 
 

Keine Abwägung erforderlich.  
 
Die STN beziehen sich auf die 
Trägerbeteiligung zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 174.1 Riebeck-
platz Ost und werden unter I-2 a 
und I-2 b aufgeführt.  

  

I-2.4 

Nachfolgenden Hinweis bitte ich jedoch zur 
Kenntnis zu nehmen: Die in den Planungsunter-
lagen getroffene Feststellung, dass sich Stell-
plätze des EBA noch auf städtischem Grund be-

Wird berücksichtigt.  
 

X  
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

finden, ist überholt. Bereits im Jahr 2020 er-
folgte ein Rückbau und die Freimeldung an die 
Stadt Halle (Saale).  
 

Die Textpassagen wurden in der 
Begründung zur Satzungsfas-
sung entsprechend überarbeitet 
(vgl. Pkt.3,4.3, 7.3.4).  
 

 

I-2.5 

Um Beteiligung im weiteren Verfahren wird ge-
beten. 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Es erfolgt eine reguläre Beteili-
gung im Bauleitplanverfahren. 

 

✔  

I-2a 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BIMA) 
Hauptstelle Portfoliomanagement 
 
Stellungnahme zum Entwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 174.1 vom 
12.10.2020, auf deren Gültigkeit in der Stellung-
nahme vom 15.12.2022 verwiesen wird 
 

 

  

I-2a.1 

mit o.a. Schreiben haben Sie die Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BlmA) gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB zum vorhabenbezogenen B-
Plan Nr. 174.1 "Riebeckplatz Ost" der Stadt 
Halle (Saale) beteiligt und um Stellungnahme 
gebeten. 
Für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BlmA) nimmt die Hauptstelle Portfoliomanage-
ment Magdeburg für das Bundesland Sachsen-
Anhalt die Aufgaben als Trägerin öffentlicher 
Belange und als Eigentümerin wahr. 
Wie bereits in unserer Stellungnahme zu die-
sem Planvorhaben im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mitge-
teilt, grenzen die BlmA-eigenen Flurstücke 
3418 und 3420 der Flur 6 der Gemarkung Halle 
unmittelbar an das Planungsgebiet an. Die 
BlmA als Eigentümerin hat diese Liegenschaft 
im Rahmen des Einheitlichen Liegenschafts-
managements an das EisenbahnBundesamt, 
Außenstelle Halle vermietet. 
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der angeführte Sachverhalt ist 
bereits Gegenstand der Begrün-
dung.  
 
 

✔  

I-2a.2 

 
Die Aufgaben als Träger öffentlicher Belange 
für die vorgenannte Planung werden vom Ei-
senbahnBundesamt, selbst wahrgenommen. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die 
mir vorliegende Stellungnahme des Leiters des 
Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle Halle, 
… (vgl. Schreiben vom 23.09.2020 - Vorhaben-
bezogener Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeck-
platz Ost" - GZ: 63200). 
 
Den in der Stellungnahme des Eisenbahn-Bun-
desamtes detailliert dargelegten Anmerkungen 
schließt sich die BlmA als Eigentümerin der in 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
Das Eisenbahnbundesamt 
wurde im Verfahren im Rahmen 
des Vorentwurfs zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 
174.1 „Riebeckplatz Ost“ mit 
Schreiben vom 03.07.2019 be-
teiligt. Die vorgebrachten Be-
lange betrafen nicht den Aufga-
benbereich des Eisenbahnbun-
desamtes als Träger öffentlicher 
Belange (vgl. Abwägung zu STN 
I-2d). . Die Begründung stellt die 
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

direkter Nachbarschaft zum Planungsgebiet 
gelegenen BlmAeigenen Liegenschaft vollin-
haltlich an und unterstützt die Bitte des Leiters 
des Eisenbahn Bundesamtes, Außenstelle 
Halle, die aufgestellten Forderungen in der 
Bauleitplanung entsprechend zu berücksichti-
gen. 

 

Inhalte der zum Vorentwurf ein-
gegangenen Stellungnahmen 
unter Pkt. 3 dar.   

I-2a.3 

Gemäß Planunterlagen soll die Zufahrt zum 
Hotel/Tiefgarage als Verkehrsfläche besonde-
rer Zweckbestimmung/ Mischverkehrsfläche 
ausgewiesen und ein Fahrrecht für Entsorger 
bestimmt werden. 
Als Eigentümerin der unmittelbar an das Pla-
nungsgebiet angrenzenden BlmA-eigenen Lie-
genschaft wird hiermit seitens der BlmA explizit 
darauf hingewiesen, dass das Wege- und 
Fahrrecht zum Parkplatz sowie zum Müllplatz 
des Eisenbahnbundesamtes sowohl während 
der Bauphase und als auch in Zukunft beste-
hen bleiben muss. Daher bitte ich, mit entspre-
chenden Festsetzungen im Bebauungsplan be-
züglich der Verkehrserschließung zu gewähr-
leisten, dass für das Eisenbahnbundesamt ein 
Fahrrecht als Allgemeinheit bzw. Anlieger be-
rücksichtigt wird. 

 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der Bebauungsplan setzt mit 
der öffentlichen Verkehrsfläche 
ö2 einer Verkehrsfläche mit be-
sonderer Zweckbestimmung, 
hier: öffentlicher Fußgängerbe-
reich/ Zufahrt Anlieger fest.  
 

✔  

I-2a.4 

 
Zusätzlich weise ich auf Grund der angestreb-
ten Grundstücksausnutzung der an das Ge-
bäude des Eisenbahn-Bundesamtes angren-
zenden Fläche noch einmal ausdrücklich da-
rauf hin, dass auch nach Ansicht der BlmA ein 
vorsorgliches Beweissicherungsverfahren drin-
gend erforderlich ist. 

 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der Hinweis betrifft die Umset-
zung der Planung.  H 

I-2a.5 

 
Um die weitere Beteiligung am Verfahren wird 
gebeten. 

 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Es erfolgt eine reguläre Beteili-
gung im Bauleitplanverfahren. 
 

✔  

I-2b.1 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BIMA) 
Hauptstelle Portfoliomanagement 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 174.1 vom 
31.07.2019, auf deren Gültigkeit in der Stellung-
nahme vom 15.12.2022 verwiesen wird 

 

 

  

I-2b.2 

mit Schreiben vom 26. Juni 2019 haben Sie die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zum vorhabenbezo-
genen B-Plan Nr. 174.1 "Riebeckplatz Ost" und 
Änderungsverfahren zum F-Plan der Stadt 
Halle (Saale), Ifd. Nr. 35 "Sonderbaufläche 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der angeführte Sachverhalt ist 
bereits Gegenstand der Begrün-
dung.  
 

✔  
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Riebeckplatz Ost“ beteiligt und um Stellung-
nahme gebeten. Für die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BlmA) nimmt für das Bun-
desland Sachsen-Anhalt die Hauptstelle Portfo-
liomanagement Magdeburg die Aufgaben als 
Trägerin öffentlicher Belange und als Eigentü-
merin wahr. Es wurde festgestellt, dass die 
Flurstücke 3418 und 3420 der Flur 6 der Ge-
markung Halle unmittelbar an das Planungsge-
biet angrenzen. Die Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben ist Eigentümerin dieser Liegen-
schaft (Eisenbahn-Bundesamt Halle - WE 
142685), die im Rahmen des Einheitlichen Lie-
genschaftsmanagements an das Eisenbahn-
Bundesamt, Außenstelle Halle vermietet ist. 

 

I-2b.3 

Die Aufgaben als Träger Öffentlicher Belange 
für die vorgenannte Planung werden vom Ei-
senbahn-Bundesamt, selbst wahrgenommen. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die 
Ihnen vorliegende Stellungnahme des Leiters 
des Eisenbahn-Bundesamtes, Außenstelle 
Halle, […] vom 15. Juli 2019 Vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan Nr. 174.1 ,Riebeckplatz 
Ost" — GZ: 63200). 
Den in der Stellungnahme des Eisenbahn-Bun-
desamtes detailliert dargelegten Anmerkungen 
schlieft sich die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben als Eigentümerin der in direkter 
Nachbarschaft zum Planungsgebiet gelegenen 
BimA-Liegenschaft vollinhaltlich an und unter-
stützt die Bitte des Leiters des Eisenbahn-Bun-
desamtes, Außenstelle Halle, die aufgestellten 
Forderungen in der Bauleitplanung entspre-
chend zu berücksichtigen. 

 

Ist bereits berücksichtigt 
 
Das Eisenbahnbundesamt 
wurde im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung (zum Vorentwurf 
zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost“) mit Schrei-
ben vom 03.07.2019 beteiligt. 
Die vorgebrachten Belange (vgl. 
Abwägung zu STN Nr. I-2d) be-
trafen nicht den Aufgabenbe-
reich des Eisenbahnbundesam-
tes als Träger öffentlicher Be-
lange. Die Hinweise zur Bauaus-
ausführung wurden zur Kenntnis 
genommen.  

✔  

I-2b.4 

Auf Grund der angestrebten Grundstücksaus-
nutzung der an das Gebäude des Eisenbahn-
Bundesamtes angrenzenden Fläche ist auch 
nach Ansicht der Bundesanstalt ein vorsorgli-
ches Beweissicherungsverfahren dringend er-
forderlich.  

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der Hinweis betrifft die Umset-
zung der Planung.  

H 

I-2b.6 

Um die weitere Beteiligung am Verfahren wird 
gebeten. 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Es erfolgt eine reguläre Beteili-
gung im Bauleitplanverfahren. 

 

✔  

I-2c.1 

Eisenbahnbundesamt 
Postfach 20 04 60  
06005 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 28.11.2022 

 

  

I-2c.2 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

Keine Abwägung erforderlich.  
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das Eisenbahn-Bundesamt ist Nutzer des Büro-
gebäudes in der Ernst-Kamieth-Straße 5, wel-
ches unmittelbar südlich und östlich an das 
Plangebiet angrenzt. 
 
Leider wird in den Begründungen, Teil A zum B-
Plan kaum auf die Belange des Eisenbahn-Bun-
desamtes eingegangen.  
 
Die Stellungnahme des EBA in der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit (Schreiben vom 
28.09.2020) wurde in der weiteren Bearbeitung 
des B-Planes offenbar nur rudimentär beachtet 
und auch nicht unter der Rubrik ,,Stellungnah-
men“ aufgeführt.  
 
Die Belange des Schutzgutes „Mensch" wäh-
rend der Baudurchführung wurden im B-Plan in 
den Begründungen nicht thematisiert.  
 
Daher möchte ich folgende Forderungen erhe-
ben:  
 

1. Die Zufahrt zu den Pkw-Stellplätzen des 
EBA ist mit einer regelkonformen Eck-
ausrundung herzustellen.  

 
 

2.  Bezüglich der Zufahrtsstraße zum 
Parkhaus Hotelkomplex zwischen Bus-
bahnhof und Dienstgebäude EBA ist zu 
beachten, dass zwei- bis dreimal im 
Jahr eine Fassadenreinigung des 
Dienstgebäudes des EBA durchgeführt 
wird. Dazu ist eine Fläche für die Auf-
stellung der Hubtechnik für die Fassa-
denreiniger an ca. 2 Tagen je Reinigung 
notwendig. Bisher war dies auf dem 
breiten Gehweg an der Westseite des 
Dienstgebäudes möglich (Bestätigung 
der Stadt Halle liegt vor). Diese Aufstell-
fläche wird sich dann zwangsläufig auf 
der Zufahrtsstraße zum Hotel befinden 
würde.  

 
Für die Baudurchführung werden folgende For-
derungen erhoben:  
 

3.  Sämtliche Bauarbeiten, die Auswirkun-
gen auf die Nutzung des Dienstgebäu-
des des EBA haben können, sind min-
destens 2 Wochen vorher mit der Lei-
tung der Außenstelle und mit dem Ei-
gentümer des Gebäudes abzustimmen.  

 
4. Die AVV Baulärm ist in Bezug auf den 

Dienstbetrieb im EBA einzuhalten.  

Das Eisenbahnbundesamt 
wurde im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung (zum Vorentwurf 
zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost“) mit Schrei-
ben vom 03.07.2019 beteiligt. 
Die vorgebrachten Belange (vgl. 
Abwägung zu STN Nr. I-2d) be-
trafen nicht den Aufgabenbe-
reich des Eisenbahnbundesam-
tes als Träger öffentlicher Be-
lange, sondern als Anrainer. Im 
Rahmen des weiteren Verfah-
rens erfolgte aus diesem Grund 
keine Beteiligung des EBA als 
TÖB. Die eingegangene Stel-
lungnahme wird unter den Bür-
gerstellungnahmen abgewogen.  
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5.  Die Zufahrt zu den Pkw-Stellplätzen so-

wie zur Stellfläche der Abfallcontainer 
am Dienstgebäude des EBA ist jederzeit 
zu gewährleisten. Da in Kürze die Aus-
rüstung dieser Parkplätze mit Ladesäu-
len erfolgen wird und dann die Aufla-
dung von den in der Beschaffung be-
findlichen E-Pkw zwingend an diesen 
Ladesäulen erfolgen muss, ist eine 
(auch nur vorübergehende) Sperrung 
dieses Parkplatzes nicht möglich. Dies 
ist bei der Erstellung der Bautechnolo-
gie zwingend zu beachten.  

 
6.  Der nördliche Ausgang am Dienstge-

bäude des EBA stellt den zweiten Ret-
tungsweg dar.  Dieser Bereich muss je-
derzeit uneingeschränkt nutzbar sein. 
Ausnahmen sind nur an arbeitsfreien 
Tagen möglich.  

 
7.  Die Funktionsfähigkeit der Computer-

technik im Dienstgebäude des EBA 
muss während der gesamten Bauzeit 
gewährleistet sein. Daher sind erschüt-
terungsarme Bautechnologien anzu-
wenden.  

 
8.  Auf Grund der zu erwartenden schwe-

ren Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe 
zum Dienstgebäude des EBA und sei-
ner Außenanlagen ist ein Beweissiche-
rungsverfahren für eventuell entste-
hende Schaden durchzuführen. Hierbei 
ist die BIMA als Eigentümerin des Ge-
bäudes zu beteiligen.  

 
  

I-2d 

Eisenbahn-Bundesamt  
 
Stellungnahme vom 28.09.2020, auf die in der 
Stellungnahme vom 28.11.2022 verwiesen wird 

 

  

I-2d.1 

… das Eisenbahn-Bundesamt ist Nutzer des 
Bürogebäudes in der Ernst-Kamieth-Straße 5, 
welches unmittelbar südlich an das Plangebiet 
angrenzt. Unmittelbar von dem Vorhaben be-
troffen sind die Stellflächen für Pkw und Fahr-
räder sowie der Standort der Abfallcontainer an 
der Nordseite des Bürogebäudes. 
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der Sachverhalt ist Gegenstand 
der Begründung. 

✔  

I-2d.2 

 
Daher möchten wir folgende Forderungen er-
heben: 

 
Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 

 X 
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1. Die Zufahrt zu den Pkw-Stellplätzen des 
EBA ist mit einer regelkonformen Eckaus-
rundung herzustellen. 

 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen 
 
Der Bebauungsplan setzt ledig-
lich eine öffentliche Verkehrsflä-
che (ö2) mit der Zweckbestim-
mung Fußgängerbereich/ Zu-
fahrt Anlieger fest.  Die konkrete 
Planung erfolgt auf der Grund-
lage der einschlägigen Regel-
werke in Abstimmung mit den 
Fachbehörden im Rahmen spä-
terer Genehmigungsverfahren.  
(vgl. Abwägung zu STN vom 
28.11.2022) 
 

I-2d.3 

 
2. Bezüglich der Zufahrtsstraße zum Park-

haus Hotelkomplex Südseite bitte ich zu 
beachten, dass zwei- bis dreimal im Jahr 
eine Fassadenreinigung des Dienstgebäu-
des des EBA durchgeführt wird. Dazu ist 
eine Fläche für die Aufstellung der Hub-
technik für die Fassadenreiniger an ca. 2 
Tagen je Reinigung notwendig. Bisher war 
dies auf dem breiten Gehweg an der 
Westseite des Dienstgebäudes möglich. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass diese 
Aufstellfläche sich zwangsläufig dann auf 
der Zufahrtsstraße zum Hotel befinden 
würde (Bestätigung der Stadt Halle zur 
Flächennutzung für die Fassadenreini-
gung ist beigefügt). 

 

 
Ist bereits berücksichtigt 
 
Der Bebauungsplan setzt eine 
öffentliche Verkehrsfläche (ö2) 
mit der Zweckbestimmung Fuß-
gängerbereich/ Zufahrt Anlieger 
fest. Die geplante Zufahrt soll 
eine Breite von 5,00 m (zuzüg-
lich Gehweg) erhalten, damit an 
ggf. anhaltenden oder havarier-
ten Fahrzeugen vorbeigefahren 
werden kann. Insofern steht die 
Umsetzung des Bebauungs-
plans nicht im Widerspruch zu 
der notwendigen Fassadenreini-
gung, die 2-3 Mal jährlich statt-
findet. (vgl. Abwägung zu STN 
vom 28.11.2022) 
 

✔  

 

Für die Baudurchführung ist folgendes zu be-
achten: 
 
3. Die Zufahrt zu den Pkw-Stellplätzen sowie 

zur Stellfläche der Abfallcontainer am 
Dienstgebäude des EBA ist jederzeit zu 
gewährleisten. Sollte dies aus Gründen 
des Bauablaufes vorübergehend nicht 
möglich sein, sind kostenfreie Parkplätze 
sowie gesicherte Stellplätze für Fahrräder 
in adäquater Anzahl und in unmittelbarer 
Nähe des EBA (max. Entfernung 200 m) 
zur Verfügung zu stellen. Gleiches würde 
für die Stellfläche der Abfallcontainer gel-
ten, wobei die Stellfläche hier unmittelbar 
neben dem Dienstgebäude zugewiesen 
werden muss. 

4. Der nördliche Ausgang am Dienstge-
bäude des EBA stellt den zweiten Ret-
tungsweg dar. Dieser Bereich muss jeder-

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
(hier: Hinweise zur Baudurch-
führung) ist nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens, son-
dern ist Sache anderer oder 
späterer Genehmigungs- oder 
Planverfahren, oder dieser Bau-
leitplan steht einer entsprechen-
den Realisierung nicht entge-
gen. Ansonsten gelten für die 
Baudurchführung (bspw. in Be-
zug auf Lärm) die geltenden ge-
setzlichen Regelungen.  
 (vgl. Abwägung zu STN vom 
28.11.2022) 
 
 
 

H 
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zeit uneingeschränkt nutzbar sein. Aus-
nahmen sind nur an arbeitsfreien Tagen 
möglich. 

5. Die AW Baulärm ist in Bezug auf den 
Dienstbetrieb im EBA einzuhalten. 

6. Die Funktionsfähigkeit der Computertech-
nik im Dienstgebäude des EBA muss 
während der gesamten Bauzeit gewähr-
leistet sein. Daher sind erschütterungs-
arme Bautechnologien zu anzuwenden. 

7. Auf Grund der zu erwartenden schweren 
Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe zum 
Dienstgebäude des EBA und seiner Au-
ßenanlagen ist ein Beweissicherungsver-
fahren für·eventuell entstehende Schäden 
durchzuführen. Hierbei ist die BIMA als 
Eigentümer des Gebäudes zu beteiligen. 

 
 

 

 

I-3a 

DB Services Immobilien GmbH 
Niederlassung Leipzig 
Liegenschaftsmanagement 
Brandenburger Straße 3a 
04103 Leipzig 
 
Stellungnahme vom 20.12.2022 

 

 

  

 

das Anschreiben/Mail zum Verfahren ist am 
17.11.2022 bei der DB eingegangen.  
 
Wir haben die Stellungnahmen hierzu inner-
halb des Konzerns der Deutsche Bahn AG ver-
anlasst. Das Vorhaben befindet sich in der 
Nähe mehrerer bundeseigener Bahnstrecken 
mitten im Zentrum von Halle. Die Bahnanlagen 
sind planfestgestellt und genießen Bestands-
schutz. Wir bitten daher um Verständnis, dass 
wir ohne vorherige Prüfung dem Verfahren 
nicht zustimmen können. Seitens der DB Netz 
AG ist im Zusammenhang mit der Planung des 
oben genannten Verfahren eine umfangreiche 
bahninterne Prüfung erforderlich. Viele zu be-
teiligende Fachstellen der Deutschen Bahn AG 
sind derzeit priorisiert mit Aufgaben betraut, um 
die ordnungsgemäße Durchführung des Schie-
nenverkehrs zu garantieren. Wir bitten aus die-
sem Grunde um Fristverlängerung bis zum 
13.01.2023. Für eine schriftliche Terminverlän-
gerungsbestätigung wären wir Ihnen dankbar. 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Eine Fristverlängerung wurde 
schriftlich eingeräumt. Die Stel-
lungnahme der DB ging am 
17.01.2023 ein und ist unter Pkt. 
I-3b aufgeführt.  

 

✔  

I-3b 

DB Services Immobilien GmbH 
Niederlassung Leipzig 
Liegenschaftsmanagement 
Brandenburger Straße 3a 
04103 Leipzig 
 

 

  



Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost- südlicher Teilbereich“ 

Abwägungsbeschluss  28.April 2023 

 

15 

lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Stellungnahme vom 17.01.2022 

I-3b.1 

die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz 
AG, DB Regio AG, DB Energie GmbH und DB  
Station& Service AG bevollmächtigtes Unter-
nehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 
Stellungnahme zu o. g. Verfahren. 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

I-3b.2 

Geltungsbereich 
Neben dem Geltungsbereich verlaufen diverse 
Strecken der DB Netz AG (direkt angrenzend 
verläuft die Strecke Halle Hbf – Halle Thüringer 
Bf (6346) ca. Bahn-km 4,5 – 5,1). Da durch das 
Verfahren das Flurstück Nr. 3521, Gemarkung 
Halle, Flur 6 der DB Netz AG mit einbezogen 
wird, bitten wir Sie, die immobilienwirtschaftli-
che Stellungnahme in Ihrem weiteren Verfah-
ren zu beachten bzw. mit einzubeziehen 

Keine Abwägung erforderlich.  
 
Die inhaltlichen Ausführungen 
zur immobilienwirtschaftlichen 
Stellungnahme vgl.  Punkt I-3b. 
11 der Abwägung.  
 

  

I-3b.3 

Grundsätzliches  
Gemäß § 4 Abs. 3 Allgemeines Eisenbahnge-
setz (AEG) sind Eisenbahnen verpflichtet, ihre 
Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zu-
stand zu halten. Die Standsicherheit und Funk-
tionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbeson-
dere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanlagen, 
Signale, Oberleitungsmasten, Gleise, etc.) sind 
stets zu gewährleisten. Durch das Vorhaben 
dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des 
Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden 
Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört wer-
den. 

Ist bereits berücksichtigt 

 
Die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Eisenbahnverkehrs wird 
durch den Bebauungsplan Nr. 
174.1 „Riebeckplatz Ost – südli-
cher Teilbereich“ nicht beein-
trächtigt.  

✔  

I-3b.10 

Auskunft im Auftrag der Vodafone GmbH  
 
Der angefragte Bereich enthält das Kabel F 
5202.1 der Vodafone GmbH. Die Kabeltrasse 
mit dem LWL-Kabel ist bei der geplanten Bau-
maßnahme zu schützen, eine Beschädigung o-
der Beeinträchtigung ist auszuschließen. Falls 
durch die geplante Maßnahme Vorbereitungs-
arbeiten und Sicherungsvorkehrungen zum 
Schutz der Vodafonekabel und -anlagen erfor-
derlich sind, empfehlen wir Ihnen die baldige 
Abstimmung und Beauftragung der Vodafone 
GmbH zur Einleitung der Vorarbeiten. […] 
 
Die Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Ei-
gentum der Vodafone GmbH, sind vertraulich 
und dürfen nicht vervielfältigt werden. Bitte im 
Schriftverkehr immer die Vorgangsnummer […] 
mit der DB Kommunikationstechnik GmbH und 
Vodafone GmbH angeben.  

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
bezieht sich auf Sachverhalte 
außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches. 
 
Aus den der Stellungnahme bei-
gefügten Planunterlagen lässt 
sich entnehmen, dass im Teilbe-
reich Süd keine Kabel der Voda-
phone GmbH liegen.  Die Voda-
phone GmbH wurde als Träger 
Öffentlicher Belange beteiligt 
(vgl. I-8).  

H 

I-3b.11 

Immobilienwirtschaftliche Stellungnahme 
 

Wird berücksichtigt. 
 

X  
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In Bereich des Bebauungsplanes sind Grund-
stücke (Teilbereich Flurstück Nr. 3521, Gemar-
kung Halle, Flur 6) der DB Netz AG mit einbe-
zogen. Die für die Maßnahme benötigte Grund-
stücksfläche der Deutschen Bahn ist im Rah-
men des Vorhabens vor Baubeginn zu erwer-
ben. Den Festsetzungen auf den derzeit noch 
planfestgestellten und gewidmeten Bahnflä-
chen stimmen wir zu. Diese Festsetzungen 
werden jedoch erst nach Freistellung der Flä-
chen von Bahnbetriebszwecken, unabhängig 
von der Rechtskraft des Bebauungsplans (§ 9 
Absatz 2 Nr. 2 BauGB), zulässig. Die mit der 
Einschränkung des Bedingungseintritts verse-
henen Flächen sind im Text- sowie Planteil des 
Bebauungsplans festzuschreiben bzw. zu 
kennzeichnen. Verfahren Wir behalten uns vor, 
zu dem o.g. Verfahren, unabhängig von unse-
rer vorstehenden Stellungnahme Bedenken 
und Anregungen vorzubringen. Diese können 
auch grundsätzlicher Art sein, sofern Unterneh-
mensziele oder Interessen der Deutschen 
Bahn AG dies erfordern. Wir bitten Sie, uns die 
Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit zu-
zusenden und uns an dem weiteren Verfahren 
zu beteiligen.  

 

Die Flächen der planfestgestell-
ten Bahnanlagen werden nach-
richtlich übernommen. Dies 
wird in der Begründung erläu-
tert.  
 
Die DB Netz AG hat die betref-
fende Teilfläche des Flurstücks 
bereits für die Entwidmung frei 
gegeben, da diese nicht für be-
triebliche Zwecke benötigt wird.  
Die Stadt hat von der Ausübung 
des städtischen Vorkaufsrech-
tes Gebrauch gemacht und 
führt Verhandlungen zum Ab-
schluss des Kaufvertrags mit 
der DB Netz AG. Die Teilung 
des Grundstücks und Entwid-
mung erfolgen im Nachgang 
zum Kaufvertragsabschluss.  
Aufgrund des Standes der 
Kaufverhandlungen ist davon 
auszugehen, dass der Bedin-
gungseintritt zum Satzungsbe-
schluss bereits vorliegt.    

I-4 

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
Kaiserslauterer Straße 75 
06128 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 21.11.2022 

 

  

I-4.1 

wir bedanken uns für die Beteiligung an Ihrer 
Planung. Die Telekom Deutschland GmbH 
(nachfolgend Telekomgenannt) - als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 
125 Abs.1TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, 
alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Im 
Rahmen dieser Vollmacht nehmen wir zu der 
o. g. Planung Stellung. 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

I-4.2 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onslinien der Telekom Deutschland GmbH. Un-
mittelbar betroffen sind Telekommunikationsli-
nien mit regionaler und überregionaler Bedeu-
tung. Das Telekommunikationsnetz der Deut-
schen Telekom ist nach heutigem Stand aus-
gebaut. Erweiterungen sind zum jetzigen Zeit-
punkt nicht geplant. Zurzeit sind keine Bau-
maßnahmen in diesem Bereich geplant. 

Keine Abwägung erforderlich. 
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I-4.3 

In der Anlage fügen wir den Bestandsplan der 
Telekommunikationsanlagen bei, den wir Ihnen 
aus technischen Gründen nicht in digitaler 
Form liefern können. Wir weisen darauf hin, 
dass diese Unterlagen nur für Ihre Planung 
verwendet werden dürfen und eine Weitergabe 
an Dritte unzulässig ist. 
 
Die dargestellten Telekomtrassen bedeuten: 
Schwarz (durchgehend) = Rohrtrasse Schwarz 
(Punkt — Strich) = ui — Trasse Schwarz 
(Strich - Strich) = oi — Trasse Grau = alte Tele-
komtrasse (außer Betrieb) 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die Planzeichnung (Teil A) stellt 
den Bestand (Hauptleitung) dar.  
 

✔  

I-4.4 

Die vorh. Telekommunikationslinien liegen in 
einer Tiefe von 0,4 bis 1 Meter.  
 
Mit einer geringeren Tiefenlage muss gerech-
net werden, wenn die Überdeckung nachträg-
lich verändert wurde oder andere Anlagen ge-
kreuzt werden. Genaue Trassen und Tiefenla-
gen sind ggf. durch Querschlage vor Ort zu er-
mitteln.  
 
Telekommunikationslinien können mit Warn-
schutz versehen sein, jedoch ist das nicht 
zwingend. Wir bitten, die Planung so auf die 
Telekommunikationslinien abzustimmen, dass 
diese nicht verändert oder verlegt werden müs-
sen.  
 
Bei der Planung und Baudurchführung Ihrer 
Anlagen sind die Schutzabstande (30 cm bzw. 
der Forderung der Betreiber, der DIN 1998, der 
DIN VDE 0800, Teil 2 & 4, DIN VDE 08/45, Teil 
1 und DIN 0228 Teil 1 - 4) einzuhalten. Können 
die Schutzabstände nicht eingehalten werden, 
sind entsprechende Schutzmaßnahmen — in 
Abstimmung mit uns —durchzuführen. Bei der 
Bauausführung ist von den ausführenden Fir-
men darauf zu achten, dass Beschädigungen 
an Telekommunikationslinien vermieden wer-
den und aus betrieblichen Gründen (z. B. im 
Falle von Störungen) jederzeit der Zugang zu 
vorhandenen Telekommunikationslinien mög-
lich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich 
die Bauausführenden über die zum Zeitpunkt 
der Bauausführung vorhandenen Telekommu-
nikationslinien der Deutschen Telekom infor-
mieren. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern re-
levant für spätere Genehmi-
gungs- oder Planverfahren so-
wie die Bauausführung.  
 
In der Begründung wurde unter 
Pkt. 5.4 folgender allgemeiner 
Hinweis aufgenommen: 
 
„… Weiter wird darauf verwie-
sen, dass Telekommunikations-
linien in einer Tiefe von 0,4 bis 
1,5 Meter verlegt sind, ggf. 
auch geringer. Die Leitungen 
sollten nach Möglichkeit erhal-
ten bleiben. Werden Änderun-
gen an den Telekommunikati-
onslinien erforderlich, ist die 
Telekom Deutschland GmbH 
rechtzeitig in die Planung einzu-
beziehen.“ 

 

H 

I-4.5 

Sollten Anschlüsse an das Telekommunikati-
onsnetz der Telekom benötigt werden, bitten 
wir rechtzeitig (mindestens 3 Monate vor Bau-
beginn) mit uns, in Verbindung zu treten. Ver-
wenden Sie bitte bei Schriftwechsel die im o.g. 
Anschriftenfeld dieses Schreibens angeführte 
aktuelle Adresse, telefonisch über unser Bau-
herrenberatungsbüro Tel. […] oder im Internet 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern re-

H 
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unter www.telekom.de/ bauherren . Eine koor-
dinierte Erschließung wäre wünschenswert. 

levant für spätere Genehmi-
gungs- oder Planverfahren so-
wie die Bauausführung.  

I-4.6 

 
Wir bitten folgenden fachlichen Hinweis in die 
Begründung des Bebauungsplanes aufzuneh-
men. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind ge-
eignete und ausreichende Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von ca.0,30 m für 
die Unterbringung der Telekommunikationsli-
nien vorzusehen.  

 

Wird berücksichtigt. 
 
Die Begründung zur Satzungs-
fassung wird unter Pkt. 7.5.4 um 
einen Hinweis zur Trassenfrei-
haltung ergänzt. 
 

X  

I-4.8 

Für Tiefbauunternehmen steht die „Trassen-
auskunft Kabel“ (Kabeleinweisung via Internet) 
unter folgender Internetadresse zur Verfügung: 
https: //trassenauskunftkabel.telekom.de  
 
Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Te-
lekom ist zu beachten. 
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern ist 
für eine spätere Projektumset-
zung sowie für deren Bauaus-
führung relevant.  

 

H 

I-5. 

Bundesnetzagentur 
Referat 226  
Fehrbelliner Platz 3  
10707 Berlin  

  

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

 

I-6. 

HL komm Telekommunikations GmbH 
(PYUR) 
Nonnenmühlgasse 1 
04107 Leipzig 
 
Stellungnahme vom 17.11.2022 

 

  

 

am Sachverhalt hat sich in der Zwischenzeit 
nichts geändert.  
 
Im Bereich Delitzscher Straße befinden sich 
Telekommunikationsanlagen der HLkomm. 
(siehe beigefügte Bestandsdokumentation).  
Gegen das geplante Vorhaben gibt es bei Er-
halt unserer Anlagen keine Einwände.  
 
Aus heutiger Sicht sind keine Maßnahmen 
durch unser Unternehmen geplant.  
Wir sehen keinen Handlungsbedarf. 
 
 

 

Keine Abwägung erforderlich.  

 

I-7 

Muth Citynetz Halle GmbH 
Unterberg 13 
06108 Halle 
 
Stellungnahme vom 13.12.2022 
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im Bezug auf den Änderungsbechluss zum o.g. 
Bebauungsplan-Plan 174.1 erhalten per down-
load, aktualisieren wir unsere Stellungnahme 
vom 29.09.2020.  
 
Zum damaligen Zeitpunkt befanden wir uns 
südliche des B-Plan Gebietes in der Entwurfs-
planung, im Rahmen des Ausbaues unseres 
Glasfasernetzes in der Kirchner Straße und der 
Ernst-Kamieth-Straße.  
 
Inzwischen sind die Tiefbauarbeiten abge-
schlossen und somit besteht die Möglichkeit 
bei Bedarf unser Netz zum B-Plan Gebiet zu 
erweitern. Nördlich des Bebauungsplanes be-
findet sich unser derzeitiges Bestandsende in 
Höhe des Parkhauses in der Magdeburger 
Straße. Eine optionale Verlängerung zur Neu-
bebauung wäre auch hier möglich.  
 
Wir sind ein regionaler Kommunikationsanbie-
ter für Internet + TV + Telefon und melden hier-
mit Interesse an, bei zukünftigen Erschlie-
ßungsarbeiten im Bebauungsgebiet in den wei-
teren Planungen mit berücksichtigt zu werden. 
Unser Ziel ist es, ein flachendeckendes Glasfa-
sernetz in Halle zu errichten.  

 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt ist 
nicht Gegenstand des Bauleitplan-
verfahrens, sondern ist Sache an-
derer oder späterer Genehmi-
gungs- oder Planverfahren.  Der 
Bauleitplan steht einer entspre-
chenden Realisierung nicht entge-
gen.  

H 

I-8 

Vodafone GmbH /Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
Stellungnahme vom 16.12.2022 

 

 

 

 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
17.11.2022.  
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH 
/ Vodafone Deutschland GmbH gegen die von 
Ihnen geplante Maßnahme keine Einwände 
geltend macht.  

 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

 

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plange-
biet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über unseren vorhan-
denen Leitungsbestand abgeben.  
Weiterführende Dokumente:  

 Kabelschutzanweisung Vodafone 
GmbH  

 Kabelschutzanweisung Vodafone 
Deutschland GmbH  

 Zeichenerklärung Vodafone GmbH  

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern ist 
Sache anderer oder späterer 
Genehmigungs- oder Planver-
fahren.  Der Bauleitplan steht 
einer entsprechenden Realisie-
rung nicht entgegen. 

H 
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 Zeichenerklärung Vodafone Deutsch-
land GmbH 

 

I-9 

Antec Servicepool GmbH 
Berckhusenstraße 25 
30625 Hannover 

 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

 

I-10 

Tele Columbus Betriebs GmbH 
Kesselsdorfer Straße 216 
01169 Dresden 

 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

 

I-11a 

Energieversorgung Halle Netz GmbH 
Postfach 100160 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 12.12.2022 

 

 

  

I-11a.1 

als Anlage übergeben wir Ihnen die Stellung-
nahme der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH. Die Bewertung Ihres Vorhabens hat fol-
gende Ergebnisse ergeben. 
 

Anlage Stellungnahme 
der Sparte 

Entschei-
dung zum 
Vorhaben 

1 Elektrotechnik Keine Zu-
stimmung 

1 Informationstech-
nik 

Keine Zu-
stimmung 

2 Fernwärme Zustimmung 

3 Gas Keine Zu-
stimmung 

4 Stadtbeleuchtung Zustimmung 
 

Keine Abwägung erforderlich.  
 
Die Ausführungen zu den Stel-
lungnahmen der einzelnen Spar-
ten und die entsprechenden Ab-
wägungen sind unter. I-11a.2 ff. 
aufgeführt.  

  

I-11a.2 

Wir hatten bereits am 21.09.2020 und 
24.07.2019 zum Sachverhalt Stellung genom-
men und dem Bebauungsplan in der ausge-
reichten Form nicht zugestimmt. In der jetzigen 
Variante sind die zurückliegend besprochenen 
Leitungsumverlegungen und Versorgungskorri-
dore wiederholt nicht berücksichtigt, sodass wir 
um Korrektur diesbezüglich bitten. 

Ist nicht Gegenstand des 
Bauleitplanverfahrens  
 
Am 28.September 2022 hat der 
Stadtrat den Beschluss zur er-
neuten öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost“ (Beschluss-
Nr. VII/2022/04491) beschlos-
sen. Der Beschluss beinhaltete 
die Änderung des Verfahrens 
von § 12 BauGB (Vorhaben- 
und Erschließungsplan) zum 
Normalverfahren („Angebotsbe-
bauungsplan“) weswegen eine 
erneute Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB erforderlich 
wurde. 
 

H 
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Die inhaltlichen Einwände der 
einzelnen Sparten werden unter 
I-11a.3 ff abgewogen.  

 

I-11a.3 

Als Anlage 5 erhalten Sie zusätzlich die Richtli-
nien zum Schutz der Versorgungsleitungen der 
EVH GmbH und der Energieversorgung Halle 
Netz GmbH vom 02.05.2022.  

Keine Abwägung erforderlich.  
 
.  

 

 

I-11a.4 

Für Baubereiche auf städtischen Grundstücken 
oder Verkehrsflächen gelten die Regelungen 
der Konzessionsverträge mit der Stadt Halle.  
 

Keine Abwägung erforderlich.  
 

  

I-11a.5 

 
Wir bitten Sie darum, uns die Entscheidung der 
Planfeststellungsbehörde in Form eines Plan-
feststellungsbeschlusses, unabhängig von un-
seren Belangen, zukommen zu lassen.  
 
Diese Stellungnahme hat eine Gültigkeit von 
zwei Jahren. 

Keine Abwägung erforderlich.  

 
Es erfolgt eine reguläre Beteili-
gung am Bebauungsplanverfah-
ren.  
 
Der Bebauungsplan wird gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung durch die Gemeinde 
(hier: Stadtrat der Stadt Halle 
(Saale)) beschlossen und orts-
üblich bekannt gemacht.   
 

 

I-11a.6 

Anlage 1- Stellungnahme des Fachgebietes 
Elektrotechnik und Sparte Telekommunikation 
für Ver- und Entsorger [TKVE] zum Vorhaben: 
Bezugnehmend auf Ihr Vorhaben teilen wir 
Ihnen mit, dass im Bereich Ihrer Baumaßahme 
Versorgungsleitungen der EVH GmbH vorhan-
den sind. Gleichzeitig übergeben wir Ihnen als 
Anlage Kopien der Planunterlagen, aus denen 
die Lage der Versorgungsleitungen (Elektro-
technik und Anlagen der Telekommunikation 
für Ver- und Entsorger [TKVE] der EVH GmbH) 
ersichtlich sind. 
Wir weisen darauf hin, dass die Angaben nur 
zu Planungszwecken und zur Information die-
nen sollen. Rechtliche Grundlagen können dar-
aus nicht abgeleitet werden, da die Lage der 
Versorgungsleitungen bis zum Beginn der Bau-
ausführung jederzeit Änderungen unterworfen 
ist. 

 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
führt nicht zu Änderungen oder 
Ergänzungen von Planinhalten 
und/oder der Begründung des 
Bebauungsplans, weil der  
Sachverhalt darin bereits aus-
reichend berücksichtigt ist. Der 
Plan für den südlichen Teilbe-
reich stellt in der Planzeichnung 
die Telekommunnikationsleitun-
gen dar und geht in der Begrün-
dung unter 5.4 auf den Lei-
tungsbestand ein.  

✔  

I-11a.7 

Werden Schachtungen im Bereich der Lei-
tungstrassen erforderlich, ist mindestens eine 
Woche vor Baubeginn, vom bauausführenden 
Betrieb, eine Schachterlaubnis zu beantragen. 
https://planauskunft.swh.de/LineRegister.  
 
Die Handlungshinweise der Anlage 5 „Richtli-
nien zum Schutz der Versorgungsleitungen” 
sind ausdrücklich zu beachten! 

 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die Bauausfüh-
rung.  

 

H 

https://planauskunft.swh.de/LineRegister
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I-11a.8 

Elektrotechnik: Dem B-Plan 174,1 Riebeckplatz 
Ost wird bis zur Klärung der in folgenden 
Punkte nicht zugestimmt.  
 
Die bereits ausgereichten Stellungnahmen vom 
24.07.2019, 21.09.2020 und 13.10.2020 (an 
Stadt Halle (Saale), Fachbereich Planen) be-
halten grundsätzlich ihre Gültigkeit. 

  

Keine Abwägung erforderlich. 
 
Die inhaltliche Abwägung erfolgt 
unter I-11a.9 ff.  
 
Unter 11b ist die letzte Stellung-
nahme vom 13.10.2020 der 
Nachvollziehbarkeit halber er-
neut aufgeführt, auch wenn 
diese sich auf den Entwurf zum 
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 174.1 „Riebeck-
platz Ost“ bezieht.   
 
Die Stellungnahme vom 
21.09.2020 wird  unter I-11c auf-
geführt.    
 
Die Stellungnahme zum Vorent-
wurf vom 24.07.2019 wird unter 
I-11e aufgeführt, da die Abwä-
gung zur Stellungnahme bereits 
in der Entwurfsfassung berück-
sichtigt wurde bzw. die Inhalte 
zum Leitungsbestand der aktuel-
len Stellungnahme entnommen 
werden können.  
 
Durch den beschlossenen Ver-
fahrenswechsel von § 12 
BauGB (Vorhaben- und Er-
schließungsplan) zum Normal-
verfahren („Angebotsbebau-
ungsplan“), werden einige Hin-
weise (u.a. zum Vorhaben- und 
Erschließungsplan) aus den vo-
rangegangen Stellungnahmen 
obsolet.  

 

  

I-11a.8 

Ein wie 2020 dazugehöriger Vorhaben- und Er-
schließungsplan (Stand 31.03.2020) liegt den 
Unterlagen 2022 nicht bei und auf der Planun-
terlage (Stand der Planung 14. Juli 2022) ist 
kein diesbezüglicher Textabschnitt/ keine textli-
che Festsetzung zu einem Vorhaben- und Er-
schließungsplan vorhanden.  

 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
 
Am 28.September 2022 hat der 
Stadtrat den Beschluss zur er-
neuten öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost“ (Beschluss-
Nr. VII/2022/04491) beschlos-
sen. Der Beschluss beinhaltete 
die Änderung des Verfahrens 
von § 12 BauGB (Vorhaben- 
und Erschließungsplan) zum 
Normalverfahren („Angebotsbe-
bauungsplan“), für den durch 
das Baugesetzbuch kein so ge-

 X 
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nannter „Vorhaben- und Er-
schließungsplan“ vorgesehen 
ist.  
 

I-11a.9 

 
Im dargestellten Planungsbereich sind keine 
Netzbaumaßnahmen Strom geplant oder be-
auftragt. 
 
Im Planungsbereich (innerhalb der dargestell-
ten Baugrenze) befinden sich teilweise Anla-
gen des Stromversorgungsnetzes.  
 
Eine Versorgung für neue Anschlüsse hier-
rüber ist nicht möglich.  

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die nachfolgende 
Detailplanung etwaiger Vorha-
ben. Grundsätzlich ist die tech-
nische Machbarkeit etwaig not-
wendiger Leitungsumverlegun-
gen in Gesprächen mit der 
Energieversorgung Halle Netz 
GmbH bestätigt worden.  
 

H 

I-11a.10 

Die Versorgung ist grundsätzlich über eine 
Neuerschließung mit notwendigen Aufbau des 
Versorgungsnetzes in technischen Grenzen 
möglich. 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
   

I-11a.11 

Neue Netzanschlüsse sind anzumelden/zu be-
antragen. Das schriftliche Anmeldeverfahren ist 
einzuhalten. Die potentiellen Anschlusspunkte 
werden nach den benötigten Anschlusspara-
metern (Leistung, Spannungsebene etc.) fest-
gelegt.  
 

 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die nachfolgende 
Detailplanung etwaiger Vorha-
ben.  
 
 

 

H 

I-11a.12 

Für die neue mediale Erschließung über den 
derzeitigen Bestand hinaus, ist ein Erschlie-
ßungs- und Versorgungskonzept inklusive ei-
ner Rahmenterminplanung im Zuge des B-
Planverfahrens zu erstellen. Neben dem Plan-
verfahren an sich, sind die erforderlichen Er-
schließungsvereinbarungen abzuschließen.  
Gleichfalls sind über den B-Planbereich hinaus 
Erschließungsflächen und —bereiche für die 
Erschließungs- und Versorgungsanlagen mit 
auszuweisen. 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen.  
 
Der Bebauungsplan kann au-
ßerhalb seiner Geltungsbe-
reichsgrenze keine Festsetzun-
gen zu Versorgungsanlagen 
treffen.  
 

 X 

I-11a.13 

 
Im Bebauungsplan sind Flächen, Standorte, 
Trassen und Bereiche für Anlagen der Versor-
gung vorzuhalten und im Bebauungsplan aus-
zuweisen, eine Trassenplanung ist zu erstellen. 
Dabei sind die Schutzabstände einzuhalten. 
Eine Überbauung von Stromversorgungsleitun-
gen und Hausanschlüssen, durch neu zu er-
richtende Gebäudeteile und oder bauliche An-
lagen sind nicht zulässig. Bei der Gestaltung 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Im südlichen Teilbereich (SO 1) 
ist die Verlegung verschiedener 
Versorgungsleitungen innerhalb 
des Gebäudes in einem  
Kollektorgang vorgesehen. Dies 
ist in der Begründung zur Sat-
zungsfassung erläutert (u.a. 
Pkt. 7.5.3).  

✔  
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und Trassenplanung ist ebenfalls zu berück-
sichtigen, dass keine Bepflanzung der Trassen 
erfolgt. Grundsätzlich ist der Leitungsbestand 
gemäß Weisung NA-44 "Schutz von Versor-
gungsleitungen der Energieversorgung Halle 
Netz GmbH" zu schützen. 

Der Bebauungsplan Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost – Südlicher 
Teilbereich“ setzt mit dem GL1 
ein Leitungsrecht für die Lei-
tungseigentümer fest.  
 
Darüber hinaus bezieht sich der 
vorgebrachte Sachverhalt auf 
die nachfolgende Detailplanung 
etwaiger Bauprojekte. Grund-
sätzlich ist die technische 
Machbarkeit etwaig notwendi-
ger Leitungsumverlegungen in 
Gesprächen mit der Energie-
versorgung Halle Netz GmbH 
bestätigt worden. 

 

I-11a.14 

Aus den Planunterlagen geht eine bereits vor-
handene unzulässige Überbauung/-pflanzung 
des Strom- und infrastrukturellen Anlagenbe-
standes hervor. Daher ist eine Umverlegung 
vorzunehmen. Der Antrag auf Umverlegung ist 
schriftlich bei der Energieversorgung Halle 
Netz GmbH einzureichen. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 

 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens. Er ist Sache 
anderer Genehmigungsverfah-
ren. Der Bauleitplan steht einer 
entsprechenden Realisierung 
nicht entgegen. Grundsätzlich 
ist die technische Machbarkeit 
etwaig notwendiger Leitungs-
umverlegungen in Gesprächen 
mit der Energieversorgung 
Halle Netz GmbH für den Teil-
bereich Süd bestätigt worden. 

 

H 

I-11a.15 

Ohne festgeschriebene Umverlegekorridore 
und Erschließungsbereiche für den Anlagebe-
stand des Stromversorgungs- und Infrastruktur-
netzes, außerhalb des B-Planbereiches, kann 
der B-Plan nicht umgesetzt werden. 

 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen 
 
Der Bebauungsplan kann au-
ßerhalb seiner Geltungsbe-
reichsgrenze keine Festsetzun-
gen zu Versorgungsanlagen 
treffen.  
 
Grundsätzlich ist die technische 
Machbarkeit etwaig notwendi-
ger Leitungsumverlegungen in 
Gesprächen mit der Energie-
versorgung Halle Netz GmbH 
bestätigt worden. 
 
Innerhalb seines Geltungsberei-
ches macht der Bebauungsplan 
Nr. 174.1 Riebeckplatz Ost – 
Südlicher Teilbereich von den 
Festsetzungsmöglichkeiten Ge-
brauch: er setzt mit dem GL1 

 X 
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ein Leitungsrecht für die Lei-
tungseigentümer fest. Die Be-
gründung führt dies aus (7.5.3). 

 

I-11a.16 

Im Bereich der geplanten Baumaßnahme befin-
den sich Mittel- und Hochspannungskabel (MS- 
und HS-Kabel) der EVH. Diese dürfen nicht 
überbaut werden. Die Sicherheitsabstände sind 
einzuhalten.  

 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Es befinden sich im räumlichen 
Geltungsbereich des Südlicher 
Teilbereich keine Hochspan-
nungskabel.  
 
Unter Pkt. 7.5.3 der Begrün-
dung wird die Planung zur Lei-
tungsumverlegung in einen Kol-
lektorgang im Gebäude be-
schrieben. 
 
Grundsätzlich ist die technische 
Machbarkeit der Leitungsum-
verlegungen für den südlichen 
Teilbereich Bereich in Gesprä-
chen mit der Energieversor-
gung Halle Netz GmbH bestä-
tigt worden. 
 

H 

I-11a.17 

Sollten sich Oberflächenabsenkungen oder -
belastungsänderungen als notwendig erwei-
sen, so ist ein Antrag zur Lageänderung der 
Kabel einzureichen. Diese Umverlegungen 
sind separat anzumelden und kostenpflichtig. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die Bauausfüh-
rung. Der vorgebrachte Sach-
verhalt ist nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens, son-
dern bezieht sich auf nachgela-
gerte Verfahren sowie die Bau-
ausführung.  
 

H 

I-11a.18 

Telekommunikation für Ver- und Entsorger 
[TKVE]:  
 
Im Bereich der geplanten Baumaßnahme befin-
den sich Anlagen der Telekommunikation für 
Ver- und Entsorger (TKVE) der EVH GmbH. 
Für den Leitungsbestand der TKVE gelten 
ebenfalls die oben aufgeführten Vorgaben.  
 
Die im Bereich befindlichen Kommunikations-
kabeltrassen sind während der Bauphase zu 
sichern.  

 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf nachgelagerte 
Verfahren sowie die Bauaus-
führung.  

H 
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I-11a.19 

Anlage 2 – Stellungnahme des Fachbereichs 
Fernwärme zum Vorhaben 
 
Im räumlichen Geltungsbereich des B-Plan 
174.1, „Riebeckplatz Ost” befinden sich keine 
Fernwärmeversorgungsanlagen.  
 
Die ausgereichten Stellungnahmen vom 
21.09.2020 und 13.10.2020 behalten ihre Gül-
tigkeit und vorbehaltlich dieser Stellungnahme 
Fernwärme wird dem B-Plan 174.1 zuge-
stimmt. 
 
Zu lhrer Information haben wir, für die im Nähe-
rungsbereich vorhandenen Fernwärmeleitun-
gen, einen Bestandsplan beigefügt. Für die An-
gaben zu Lage und Höhen unserer Anlagen 
übernehmen wir keine Haftung. 
 
Zum derzeitigen Zeitpunkt sind in diesem Be-
reich keine Netzbaumaßnahmen durch die 
Energieversorgung Halle Netz GmbH geplant 
bzw. beauftragt. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die Vorhabenpla-
nung. Der Anschluss an die 
Fernwärmeversorgung ist keine 
Notwendigkeit. Der Bebauungs-
plan steht einer Versorgung mit 
Fernwärme im Rahmen einer 
späteren Vorhabenkonkretisie-
rung nicht entgegen.  
 
Unter 11b ist die letzte Stellung-
nahme vom 13.10.2020 der 
Nachvollziehbarkeit halber er-
neut aufgeführt, auch wenn 
diese sich auf den Entwurf zum 
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 174.1 „Riebeck-
platz Ost“ bezieht.   
 
Die Stellungnahme vom 
21.09.2020 zum Entwurf wird 
unter Nr. I-11 c aufgeführt und 
abgewogen.  

H 

I-11a.20 

Die vorgesehene fernwärmeseitige Erschlie-
ßung ist der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH für den rechtzeitigen Ausbau des Fern-
wärmenetzes sowie der Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der an-
deren Leitungsträger der Beginn und Ablauf 
der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH so früh wie möglich vor Baubeginn 
schriftlich anzuzeigen.  
 
Darüber hinaus ist die Erschließung mit Fern-
warme entsprechend des Anmeldeverfahrens 
der EVH GmbH zu beantragen. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf eine spätere Pro-
jektumsetzung. Der Anschluss 
an die Fernwärmeversorgung 
ist keine Notwendigkeit. Der 
Bebauungsplan steht einer Ver-
sorgung mit Fernwärme im 
Rahmen einer späteren Pla-
nung von Bauvorhaben nicht 
entgegen. 

H 

I-11a.21 

Die Heranführung von Fernwärme ist über not-
wendige Netzerweiterungsmaßnahmen bzw. 
Netzverstärkungsmaßnahmen aus dem vorge-
lagerten Netz zu einem zentralen Übergabe-
punkt im nördlichen bzw. südlichen Baufeld 
möglich.  
 
Der notwendige Trassenfreiraum ist außerhalb 
und innerhalb des B-Plangebietes 174.1 zur 
Verfügung zu stellen. Bei Planung und Reali-
sierung der neuen Trassen sind die anerkann-
ten Regeln der Technik einzuhalten, insbeson-
dere die AGFW-Vorschriften, die Weisung NA-
44 "Schutz von Versorgungsleitungen der 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die dem Verfah-
ren nachgelagerte Planung und 
Umsetzung von Bauvorhaben . 
Der Anschluss an die Fernwär-
meversorgung ist keine Not-
wendigkeit. Der Bebauungsplan 
steht einer Versorgung mit 
Fernwärme nicht entgegen. 

H 
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Energieversorgung Halle Netz GmbH" sowie 
den Technischen Anschlussbedingungen Heiz-
wasser (TAB).  
 
Die vorgenannten Vorschriften sind im B-Plan 
zu berücksichtigen und entsprechend umzuset-
zen. Für die notwendigen Versorgungsleitun-
gen und -anlagen sind Flächen, Trassen und 
Standorte vor zu halten und im B-Plan einzube-
ziehen. Die entsprechenden Leitungsrechte zu-
gunsten der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH sind abzusichern und einzutragen.  
 
-Anlage Bestandsunterlagen  

 
 
Grundsätzlich ist die technische 
Machbarkeit etwaig notwendi-
ger Leitungsumverlegungen für 
den Bereich Süd-Ost in Ge-
sprächen mit der Energiever-
sorgung Halle Netz GmbH be-
stätigt worden. 
 
Die weitere Detailplanung er-
folgt im Rahmen der nachgela-
gerten Vorhabenkonkretisie-
rung 

I-11a.22 

Anlage 3 - Stellungnahme des Fachbereiches 
Gas zum Vorhaben:  
 
Wir übergeben Ihnen Kopien unserer Be-
standspläne der in unserer Rechtsträgerschaft 
befindlichen Gasversorgungseinrichtungen 
(Gasleitungen, Stationen, Schiebergruppen 
usw.).  
 
In unseren Bestandsplanen sind nicht alle Gas-
Hausanschlüsse enthalten. Diese sind vor Ort 
(Gasmarken) zu beachten. Arbeiten im Bereich 
unserer Versorgungseinrichtungen sind ent-
sprechend der Anlage 5 »Richtlinien zum 
Schutz der Versorgungsleitungen der EVH 
GmbH und der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH “ durchzuführen.  
 
Diese liegt der Stellungnahme bei. Die bereits 
ausgereichte Stellungnahme aus 13.10.2020 
(an Stadt Halle (Saale)[…]) behält grundsätz-
lich ihre Gültigkeit.  
 
Dem B-Plan 174.1 Riebeckplatz Ost wird bis 
zur Klärung der in folgenden Punkte nicht zu-
gestimmt.  

 

Keine Abwägung erforderlich.  
 
Die Ausführungen zu den Stel-
lungnahmen s. I-11a.23 ff. Die 
Stellungnahme vom 13.10.2020, 
auf die Bezug genommen wird, 
ist unter I-11b aufgeführt.  

 

I-11a.23 

Die textliche Festsetzung der Externen Aus-
gleichsfläche erfolgt in Teil B 4.4 und nicht un-
ter 5.4.  
 

 

Wird berücksichtigt. 
  
Der Hinweis bezieht sich auf 
die Überschrift des Planes „Ex-
terne“ Ausgleichsfläche (Ne-
benzeichnung). Die redaktio-
nelle Änderung des Tippfehlers 
in der Überschrift wird auf der 
Planurkunde zum Satzungsbe-
schluss korrigiert.  

 

X  

I-11a.24 

Auf den ausgewiesenen Flächen befinden sich 
keine Gasanlagen unseres Zuständigkeitsbe-
reiches.  
 

Keine Abwägung erforderlich. 
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I-11a.25 

 
Ein wie 2020 dazugehöriger Vorhaben- und Er-
schließungsplan (Stand 31.03.2020) liegt den 
Unterlagen 2022 nicht bei und auf der Planun-
terlage (Stand der Planung 14. Juli 2022) ist 
kein diesbezüglicher Textabschnitt/ keine textli-
che Festsetzung zu einem Vorhaben- und Er-
schließungsplan vorhanden.  

 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen.  
 
Am 28.September 2022 hat der 
Stadtrat den Beschluss zur er-
neuten öffentlichen Auslegung 
des Bebauungsplans Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost“ (Beschluss-
Nr. VII/2022/04491) beschlos-
sen. Der Beschluss beinhaltete 
die Änderung des Verfahrens 
von § 12 BauGB (Vorhaben- 
und Erschließungsplan) zum 
Normalverfahren („Angebotsbe-
bauungsplan“), für den durch 
das Baugesetzbuch kein so ge-
nannter „Vorhaben- und Er-
schließungsplan“ vorgesehen 
ist.  
 

 X 

I-11a.26 

Innerhalb der Grenzen des Geltungsbereiches 
befindet sich folgender Gasleitungsbestand:  
- Gashochdruckleitung DN300 PN16 St 
- Gasniederdruckleitung DN200 PN1 PE  
- Betriebseinrichtungen zum Kathodischen Kor-
rosionsschutz an Gashochdruckleitungen  
- Gasleitungsbestand außer Betrieb (a.B.)  
Der außer Betrieb befindliche Leitungsbestand 
im gesamten Plangebiet kann ausgebaut wer-
den.  
 

 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
Die Gasleitungen befinden sich 
nicht im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 174.1 
Riebeckplatz Ost – südlicher 
Teilbereich.  

  

I-11a.27 

Eine Überbauung der vorhandenen Gashoch-
druckleitung DN300 PN16 St ist nicht zulässig. 
 
Eine Umverlegung kann grundsätzlich erfolgen, 
ist jedoch nur außerhalb der Heizperiode 
durchführbar und ist schriftlich bei der Energie-
versorgung Halle Netz GmbH zu beantragen.  
 
Einer Umverlegung der Gashochdruckleitung 
HDL DN300 PN16 St in den Randbereich der 
Volkmannstraße (siehe 7.5.3.) kann nicht zuge-
stimmt werden. Der Bereich der Volkmann-
straße liegt außerhalb der Grenzen des darge-
stellten B-Planes und wir bitten um Darstellung 
eines vorgesehenen Korridors (Leitung plus 
Schutzstreifen) zur Leitungsumverlegung inner-
halb des Geltungsbereiches des B-Plans 
174.1. Eine Überbauung der vorhandenen 
Gasniederdruckleitung DN200 PN1 PE ist nicht 
zulässig.  
 
Ggf. erforderliche Sicherungsmaßnahmen am 
Leitungsbestand sind gesondert abzustimmen. 
Eine Umverlegung kann grundsätzlich durch-

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens für den Südli-
cher Teilbereich, sondern be-
zieht sich auf Sachverhalte au-
ßerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches, gelegen im 
nördlichen Teilbereich.   
 
Der südliche Teil des Plangebie-
tes wird lediglich von einer Gas-
niederdruckleitung DN 200 PE 
im Randbereich der Delitzscher 
Straße tangiert. Ein diesbezügli-
cher Hinweis wurde in der Be-
gründung (Pk. 5.4) ergänzt. 
 
Die Hinweise bezüglich des Um-
verlegungskorridors können ent-
sprechend ggf. bei der Überar-
beitung des Entwurfs des Bebau-

H 
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geführt werden und ist schriftlich bei der Ener-
gieversorgung Halle Netz GmbH zu beantra-
gen.  
 
Ohne festgeschriebenen Umverlegekorridor für 
Gasleitungen erfolgt keine Zustimmung zum 
Bebauungsplan. Zu den Betriebseinrichtungen 
des Kathodischen Korrosionsschutzes (KKS) 
an der Gashochdruckleitung gehören erdver-
legte Kabelanlagen, welche nicht eingemessen 
sind. 
 
Für diese Kabel sind gesonderte Abstimmun-
gen zum Schutz durchzuführen. Zur vorhande-
nen Messstelle muss dauerhafter Zugang er-
möglicht werden. in den Bereichen der geplan-
ten Baumstandorte ist das DVGW-Merkblatt 
GW 125 Baume, unterirdische Leitungen und 
Kandle einschließlich 1. Beiblatt zu beachten.  
 
Im dargestellten Planungs- und Baubereich 
sind keine eigenen Netzbaumaßnahmen Gas 
geplant oder beauftragt.  
 
 

ungsplans Nr. 174.1 „Riebeck-
platz Ost, nördlicher Teilbereich“ 
ggf. berücksichtigt werden.  Eine 
grundsätzliche technische Mach-
barkeit der Umverlegung wurde 
in Gesprächen der Stadt Halle 
(Saale) mit der Energieversor-
gung Halle Netz GmbH bestätigt.  
 

I-11a.28 

Hinweise: Die Weisung EVHN/W-A-044 = 
Schutz der Versorgungsleitungen ist zu beach-
ten und umzusetzen. In Störfällen Gas ist um-
gehend die Netzleitstelle Gas Tel. […] zu infor-
mieren. Es besteht 24/7 Erreichbarkeit. in Stör-
fällen Gas ist umgehend die Netzleitstelle Gas 
Tel. […] zu informieren. Es besteht rund um die 
Uhr Erreichbarkeit.  
 
Werden Schachtungen im Bereich der Lei-
tungstrassen erforderlich, ist mindestens eine 
Woche vor Baubeginn, vom bauausführenden 
Betrieb, eine Schachterlaubnis zu beantragen. 
https://planauskunft.swh.de/LineRegister 
 
Für Folgeschäden, die auf die Nichteinhaltung 
der geforderten Mindestabstände und auf man-
gelnde Sorgfalt während der Bauarbeiten zu-
rückzuführen sind, behalten wir uns rechtliche 
Schritte vor.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Angaben nur 
zu Planungszwecken und zur Information die-
nen sollen. Rechtliche Grundlagen können dar-
aus nicht abgeleitet werden, da die Lage unse-
rer Versorgungsleitungen bis zum Beginn der 
Bauausführung jederzeit Änderungen unter-
worfen ist.  
 
-Anlage Bestandsunterlagen 
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
 
Die vorgebrachten Hinweise sind 
nicht Gegenstand des Bauleit-
planverfahrens, sondern bezie-
hen sich auf die Bauausführung.   
 

H 

https://planauskunft.swh.de/LineRegister
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I-11a.29 

Anlage 4 - Stellungnahme der Sparte Stadtbe-
leuchtung Halle zum Vorhaben:  
 
Zu den von Ihnen eingereichten Lageplanen 
haben wir eine Kopie unserer Planunterlagen 
beigefügt, aus der die Kabellage und die Mast-
standorte der Straßenbeleuchtung Halle her-
vorgehen.  
 
Im Bereich der geplanten Baumaßnahme befin-
den sich Leitungen der Stadtbeleuchtung Halle. 
Ansprechpartner für die Stadtbeleuchtung der 
Stadt Halle ist […].  
 

 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
führt nicht zu Änderungen oder 
Ergänzungen von Planinhalten 
und/oder der Begründung des 
Bebauungsplans, weil der je-
weilige Sachverhalt darin be-
reits ausreichend berücksichtigt 
ist. 
Im Kapitel 5.4 der Begründung 
erfolgt ein Hinweis auf die Anla-
gen unter 5.4. Darüber hinaus 
erfolgt eine Darstellung im Plan.  

  

✔  

I-11a.30 

Werden Schachtungen im Bereich der Lei-
tungstrassen erforderlich, ist mindestens eine 
Woche vor Baubeginn, vom bauausführenden 
Betrieb, eine Schachterlaubnis einzuholen. 
https://planauskunft.swh.de/LineRegister 
 
-Anlage Bestandsunterlagen 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die Bauausfüh-
rung.  
 

H 

 

Energieversorgung Halle Netz GmbH 
Postfach 100160 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 13.10.2020 zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
174.1 auf, die in der Stellungnahme vom 
12.12.2022 verwiesen wird.  

 

  

I-11b.1 

nach Prüfung der eingereichten Unterlagen 
und unter Einbezug der Erkenntnisse aus dem 
Gesprächstermin am 01.10.2020 stimmen wir 
dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
174.1 vorbehaltlich der nachfolgendenden Be-
dingungen zu: 

 
Keine Abwägung erforderlich. 
 

  

I-11b.2 

 
- Einigung zur Kostentragung der nötigen 

Umverlegungen aller Sparten im Gel-
tungsbereich auf Grundlage unserer bis 
zum Ende der 43. Kalenderwoche ausge-
reichten Grobkostenschätzungen 

 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der Bebauungsplan trifft keine 
Regelungen bezüglich der Kos-
tentragung zur Umverlegung. 
Die Regelungen zur Kostentra-
gung sind privatrechtlich zu tref-
fen. 
 
 

H 

I-11b.3 

 
- abgeschlossene Prüfung der technischen 

Umsetzbarkeit zur Einordnung der Lei-
tungstrassen aller Medien und Anschluss-
leitungen der geplanten Bauvorhaben in 
die vorgesehenen Korridore des Gel-
tungsbereichs 

 
Ist bereits berücksichtigt 
 
Die Einordnung der Leitungs-
netze in die zur Verfügung ste-
henden Korridore durch einen 

✔  

https://planauskunft.swh.de/LineRegister
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 Fachplaner liegt vor und wurde 
abgestimmt.  

 

I-11b.5 

- Bestätigung zur unentgeltlichen, dingli-
chen Sicherung der Leitungstrassen auf 
zukünftigen Privatgrundstücken im Gel-
tungsbereich 

 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Im Bebauungsplan ist ein Lei-
tungsrecht (GL1) für die Lei-
tungseigentümer eingetragen. 
 

 

✔  

I-11c 

Energieversorgung Halle Netz GmbH 
Postfach 100160 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 21.09.2020 zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
174.1 auf die in der Stellungnahme vom 
12.12.2022 verwiesen wird.  

 

  

I-11c.1 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nach Prüfung der eingereichten Unterlagen 
möchten wir, als Träger öffentlicher Belange, 
nachfolgend Stellung zum Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“, 
Entwurf - Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
nehmen, 
 
Diesbezüglich und mit weiterem Bezug auf un-
sere Stellungnahmen vom 24.07.2019 zum Vor-
habenbezogener Bebauungsplan Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost“ und Änderungsverfahren 
zum Flächennutzungsplan der Stadt Halle 
(Saale) ,lfd. Nr. 35 „Sonderbaufläche Riebeck-
platz Ost” und vom 09.07.2020 zum 
Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan 
der Stadt Halle (Saale), Ifd. Nr. 35 
„Sonderbaufläche Riebeckplatz Ost“ stimmen 
wir dem vorhabenbezogenen Baubauungsplan 
174.1 nicht zu. 
 
Sie erhalten als Anlage zu diesem Schreiben 
die Stellungnahmen zu allgemeinen Trassen 
und Versorgungsanlagen sowie der jeweiligen 
Fachbereiche zur Kenntnisnahme.Für weiterfüh-
rende Gespräche zum Sachverhalt bitten wir um 
die Vereinbarung 
eines Gesprächstermins und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen. 

Keine Abwägung erforderlich.  
 
Das mit Stellungnahme vom 
21.09.2020 erbetene Gespräch 
fand mit der Stadt Halle (Saale) 
am 01.10.2020 statt. In Folge 
dessen wurde am 13.10.2020 
eine erneute Stellungnahme ab-
gegeben, um die Stellungnahme 
vom 21.09.2020 zu ersetzen 
(vgl. Abwägung zu Pkt. I-11b), in 
welcher dem Entwurf unter Be-
rücksichtigung von Bedingungen 
zugestimmt wurde (vgl. I-11b.2-
5):  
 

- Einigung zur Kostentra-
gung der nötigen Umverle-
gungen aller Sparten im 
Geltungsbereich auf 
Grundlage unserer bis 
zum Ende der 43. Kalen-
derwoche ausgereichten 
Grobkostenschätzungen 

- abgeschlossene Prüfung 
der technischen Umsetz-
barkeit zur Einordnung der 
Leitungstrassen aller Me-
dien und Anschlussleitun-
gen der geplanten Bauvor-
haben in die vorgesehe-
nen Korridore des Gel-
tungsbereichs 

- Bestätigung zur unentgeltli-
chen, dinglichen Sicherung 
der Leitungstrassen auf zu-
künftigen Privatgrundstü-
cken im Geltungsbereich 
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Die technische Machbarkeit 
wurde geprüft. Darüber hinaus 
ist die Einhaltung dieser Bedin-
gungen privatrechtlich mit den 
betreffenden Grundstücksei-
gentümern zu regeln. Der Be-
bauungsplan regelt nicht die 
Kostentragung für Leitungs-
rechte oder Leitungsumverle-
gungen.    

 
 

 

I-11c.2 

Für allgemeine Trassen der Versorgungsanla-
gen gilt: 
 
Die Einhaltung der Mindestabstände zwischen 
baulichen Anlagen und Versorgungsanlagen, 
die erforderlichen Breiten von Schutzstreifen, 
besondere technische Vorschriften und die Vor-
gaben im Falle von Baumaßnahmen hinsichtlich 
des Anlagenschutzes sowie die Beantragung 
zusätzlicher Versorgung, sind im B-Plan zu be-
rücksichtigen und mit der Energieversorgung 
Halle Netz GmbH als zuständigem Netzbetrei-
ber und Medienträger im Zuge nachfolgender 
Planungen oder Verfahren für die Einzelvorha-
ben konkret abzustimmen. 
Es gelten jeweils die anerkannten Regeln der 
Technik, insbesondere das DVGW- 
- VDE-/AGFW-Regelwerk, sowie die Weisung 
NA-44 "Schutz von Versorgungsleitungen der 
Energieversorgung Halle Netz GmbH", 
Die Überbauung von Versorgungsanlagen ist 
nicht zulässig.  Die Versorgungsanlagen müs-
sen für den zuständigen Medienträger, die Ener-
gieversorgung Halle Netz GmbH, jederzeit zu-
gänglich sein. Im  Bebauungsplan sind daher 
bei Erfordernis Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
nach §  9 Abs, 1 Nr. 21 BauGB zum Schutz von 
Versorgungsleitungen festzusetzen, 
Sofern die mediale Erschließung über den der-
zeitigen Bestand hinaus erfolgen soll, ist ein Er-
schließungs- und Versorgungskonzept, inklusive 
einer Rahmenterminplanung im Zuge des B-
Planverfahrens, zu erstellen. 
Neben dem Planverfahren an sich, sind die er-
forderlichen Erschließungsvereinbarungen ab-
zuschließen. 
Erschließungsmaßnahmen haben in Abstim-
mung mit der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH zu erfolgen. Der notwendige Planungs- 
und Ausführungszeitraum ist bei der Planung zu 
berücksichtigen. 

Das mit Stellungnahme vom 
21.09.2020 erbetene Gespräch 
fand mit der Stadt Halle (Saale) 
am 01.10.2020 statt. In Folge 
dessen wurde am 13.10.2020 
eine erneute Stellungnahme ab-
gegeben, um die Stellungnahme 
vom 21.09.2020 zu ersetzen 
(vgl. Abwägung zu Pkt. I-11b), in 
welcher dem Entwurf unter Be-
rücksichtigung von Bedingungen 
zugestimmt wurde.  
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Für zukünftige Versorgungsleitungen und Anla-
gen, sind entsprechende Freihaltetrassen zu 
planen. 
Bei Baumpflanzungen ist die aktuelle Baum-
schutzsatzung der Stadt Halle  einschließlich 
zugehörigen Informationen zu beachten. 
Wir weisen darauf hin, dass die Angaben nur zu 
Planungszwecken und zur Information dienen 
sollen. Rechtliche Grundlagen oder rechtsver-
bindliche Aussagen können aus der vorliegen-
den Stellungnahme nicht abgeleitet werden, 
da die Lage der Versorgungsleitungen bis zum 
Beginn der Bauausführung jederzeit Änderun-
gen unterworfen ist. 
Wir bitten Sie darum, uns die Entscheidung der 
Planfeststellungsbehörde inForm eines Plan-
feststellungsbeschlusses, unabhängig von un-
seren Belangen, zukommen zu lassen. 

I-11c.3 

Fachbereich Gas: 
Im Geltungsbereich befindet sich der folgende 
Gasversorgungsleitungsbestand: 

 Gashochdruckleitung DN300 St 

 Gasniederdruckleitung DN 200 PE 

 Betriebseinrichtungen des kathodischen 
Korrosionsschutzes 

 Gasleitungen außer Betrieb 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Netzbaumaß-
nahmen in dem vom B-Plan erfassten Gebiet 
geplant oder beabsichtigt. 
Eine Überbauung der vorhandenen Gashoch-
druckleitung ist nicht zulässig. 
Gemäß der Begründung zu B-Plan Entwurf, 
siehe Punkt 7.6.3 Seite 71, muss die 
Gashochdruckleitung umverlegt werden. Der 
Antrag auf Umverlegung ist 
schriftlich bei der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH einzureichen. 
Der Energieversorgung Halle Netz GmbH Ist 
eine Leitungstrasse für die neu zu 
verlegende Gashochdruckleitung zur Verfügung 
zu stellen. Hinsichtlich der neuen Leitungstrasse 
sind bei Planung und Realisierung die aner-
kannten Regeln der Technik einzuhalten, insbe-
sondere die DVGW-Vorschriften sowie die Wei-
sung NA-44 "Schutz von Versorgungsleitungen 
der Energieversorgung Halle 
Netz GmbH", Die vorgenannten Vorschriften 
sind im B-Plan zu berücksichtigen und entspre-
chend umzusetzen. 
Eine Umverlegung kann grundsätzlich nur au-
ßerhalb der Heizperiode stattfinden. 
Das konkrete Realisierungsjahr ist mit der Ener-
gieversorgung Halle Netz GmbH 

Das mit Stellungnahme vom 
21.09.2020 erbetene Gespräch 
fand mit der Stadt Halle (Saale) 
am 01.10.2020 statt. In Folge 
dessen wurde am 13.10.2020 
eine erneute Stellungnahme ab-
gegeben, um die Stellungnahme 
vom 21.09.2020 zu ersetzen 
(vgl. Abwägung zu Pkt. I-11b), in 
welcher dem Entwurf unter Be-
rücksichtigung von Bedingungen 
zugestimmt wurde.  
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rechtzeitig im Voraus abzustimmen, da für die 
bereits geplanten und korrespondierenden Netz-
baumaßnahmen im Gastransportnetz gegebe-
nenfalls- Vorrang besteht. 
Für die rechtzeitige Umverlegung sowie die Ko-
ordinierung mit dem Straßenbau und den Bau-
maßnahmen der anderen Leitungsträger, sind 
der Beginn und der Ablauf der Umverlegungs-
maßnahmen im Bebauungsplangebiet der Ener-
gieversorgung Halle Netz GmbH so früh wie 
möglich, schriftlich, anzuzeigen. 
Das schriftliche Anmeldeverfahren ist einzuhal-
ten. 
Für die notwendigen Versorgungsleitungen und 
-anlagen sind Flächen, Trassen und Standorte 
vor zu halten und im B-Plan einzubeziehen. Die 
entsprechenden Leitungsrechte zugunsten der 
Energieversorgung Halle Netz GmbH sind abzu-
sichern und einzutragen. 

I-11c.4 

Fachbereich Fernwärme: 
Im räumlichen Geltungsbereich des B-Plans be-
finden sich keine Fernwärmeversorgungsanla-
gen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind in diesem Bereich 
keine Netzbaumaßnahmen durch die Energie-
versorgung Halle Netz GmbH geplant. Sofern 
eine Erschließung stattfinden soll, ist der Ener-
gieversorgung Halle Netz GmbH für den recht-
zeitigen Ausbau des Fernwärmenetzes sowie 
die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger, 
der Beginn und der Ablauf der Erschließungs-
maßnahmen im  Bebauungsplangebiet so früh 
wie möglich vor Baubeginn, schriftlich anzuzei-
gen. 
Darüber hinaus, ist die Erschließung mit Fern-
wärme, entsprechend des 
Anmeldeverfahrens der EVH GmbH, zu bean-
tragen. 
Die Heranführung von Fernwarme ist über not-
wendige Netzerweiterungsmaßnahmen bzw.  
Netzverstärkungsmaßnahmen aus dem vorgela-
gerten Netz zu einem zentralen Übergabepunkt 
im nördlichen bzw. südlichen Baufeld möglich. 
Der notwendige Trassenfreiraum ist zur Verfü-
gung zu stellen. Bei Planung und Realisierung 
der neuen Trassen, sind die anerkannten Re-
geln der Technik einzuhalten, insbesondere die 
AGFW-Vorschriften sowie die Weisung NA-44 
"Schutz von Versorgungsleitungen der Energie-
versorgung Halle Netz GmbH", Die vorgenann-
ten Vorschriften sind im B-Plan zu berücksichti-
gen und entsprechend umzusetzen. 
Für die notwendigen Versorgungsleitungen und 
-anlagen sind Flächen, Trassen und Standorte 
vor zu halten und im B-Plan einzubeziehen. Die 
entsprechenden Leitungsrechte zugunsten der 

Das mit Stellungnahme vom 
21.09.2020 erbetene Gespräch 
fand mit der Stadt Halle (Saale) 
am 01.10.2020 statt. In Folge 
dessen wurde am 13.10.2020 
eine erneute Stellungnahme ab-
gegeben, um die Stellungnahme 
vom 21.09.2020 zu ersetzen 
(vgl. Abwägung zu Pkt. I-11b), in 
welcher dem Entwurf unter Be-
rücksichtigung von Bedingungen 
zugestimmt wurde.  
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Energieversorgung Halle Netz GmbH sind abzu-
sichern und einzutragen. 

I-11c.5 

Fachbereich Strom: 
Im räumlichen Geltungsbereich des B-Plans be-
findet sich der folgende Strom- und 
infrastrukturelle Anlagenbestand: 

 110-kV-Leitungen (Kabelanlage}, 

 15-kV /20-kV Mittelspannungsleitungen 

 400 V Niederspannungsleitungen 

 Kommunikationsleitungen (Kabelschutz-
rohr, Abzweigkästen und Kabel) 

 Leitungsbestand außer Betrieb (a. B.) 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind in diesem Bereich 
keine Netzbaumaßnahmen 
geplant. 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das Areal 
mit Elektroenergie zu versorgen. 
Der vorhandene Anlagenbestand kann für eine 
Versorgung nicht genutzt werden. Daher sind 
Netzerweiterungen erforderlich. 
Sofern eine Erschließung stattfinden soll, ist der 
Energieversorgung Halle Netz GmbH, für den 
rechtzeitigen Ausbau des Stromversorgungsnet-
zes sowie die Koordinierung mit dem Straßen-
bau und den Baumaßnahmen der anderen Lei-
tungsträger, der Beginn und der Ablauf der Er-
schließungsmaßnahmen im Bebauungsplange-
biet so früh wie möglich, schriftlich anzuzeigen. 
Die potentiellen Anschlusspunkte werden nach 
den benötigten Anschlussparametern (Leistung, 
Spannungsebene) festgelegt. 
Das schriftliche Anmeldeverfahren ist einzuhal-
ten. 
Der notwendige Trassenfreiraum ist zur Verfü-
gung zu stellen. Bei Planung und Realisierung 
der neuen Trassen, sind die anerkannten Re-
geln der Technik einzuhalten, insbesondere die 
VDE-Vorschriften sowie die Weisung NA-44 
"Schutz von Versorgungsleitungen der Energie-
versorgung Halle Netz GmbH". 
Die vorgenannten Vorschriften sind im B-Plan 
zu berücksichtigen und entsprechend umzuset-
zen. 
Für die notwendigen Versorgungsleitungen und 
-anlagen sind Flächen, Trassen und Standorte 
vor zu halten und im B-Plan einzubeziehen. Die 
entsprechenden Leitungsrechte, zugunsten der 
Energieversorgung Halle Netz Gmbh, sind ab-
zusichern und einzutragen. 
Sofern die 110kV-Trasse in Straßenbereichen 
zugeordnet wird und diese 
Straßenbereiche gleichzeitig als Ausfahrt für 
Busse / SO3" und Abstandsfläche gemäß BauO 
LSA dienen, so kann dieser Trasse nicht zuge-
stimmt werden. 

Das mit Stellungnahme vom 
21.09.2020 erbetene Gespräch 
fand mit der Stadt Halle (Saale) 
am 01.10.2020 statt. In Folge 
dessen wurde am 13.10.2020 
eine erneute Stellungnahme ab-
gegeben, um die Stellungnahme 
vom 21.09.2020 zu ersetzen 
(vgl. Abwägung zu Pkt. I-11b), in 
welcher dem Entwurf unter Be-
rücksichtigung von Bedingungen 
zugestimmt wurde.  
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Die 110kV-Kabeitrasse dient der Energieversor-
gung des Innenstadtbereiches und muss bei ei-
ner Störung zur Reparatur zwingend zuganglich 
sein. Da zudem die Reparatur einer solchen Lei-
tung die Öffnung der Straße von ca. 30 m über 
ca. 3 Wochen erfordert, steht diese Abstandsflä-
che infolge der Reparaturmaßnahmen 
der Feuerwehr nicht mehr zur Verfügung. Dies 
ist bei der weiteren Trassenplanung zu berück-
sichtigen. 
 
Aus den Planunterlagen geht eine bereits vor-
handene unzulässige Überbauung/- pflanzung 
des Strom- und infrastrukturellen Anlagenbe-
standes hervor.  Daher ist eine Umverlegung 
yorzunehmen, 
Der Antrag auf Umverlegung ist schriftlich bei 
der Energieversorgung Halle Netz GmbH einzu-
reichen. Der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH ist eine Leitungstrasse für die neu zu ver-
legende 110-kV-Stromversorgungsleitungen zur 
Verfügung zu stellen. Hinsichtlich der neuen Lei-
tungstrasse sind bei Planung und 
Realisierung die anerkannten Regeln der Tech-
nik einzuhalten, insbesondere die VDE-
Vorschriften sowie die Weisung NA-44 "Schutz 
von Versorgungsleitungen der Energieversor-
gung Halle Netz GmbH". Die vorgenannten Vor-
schriften sind im B-Plan zu berücksichtigen und 
entsprechend umzusetzen. 
 

I-11-d 

Energieversorgung Halle Netz GmbH 
Postfach 100160 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans Nr. 174.1 Riebeck-
platz Ost vom 24.07.2019, auf die in der Stel-
lungnahme vom 12.12.2022 verwiesen wird. 

 

  

I-11d.1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übergeben wir Ihnen die Stellung-
nahmen der Energieversorgung Halle 
Netz GmbH. 
 
Anlage 1 Stellungnahme Fachbereich Elektro-
technik 
Stellungnahme Informationstechnik der EVH 
Anlage 2 Stellungnahme Fachbereich Fern-
wärme 
Anlage 3 Stellungnahme Fachbereich Gas 
Anlage 4 Stellungnahme Fachbereich Stadtbe-
leuchtung Halle 
Anlage 5 Richtlinien zum Schutz der Versor-
gungsleitungen der EVH GmbH 
und der Netzgesellschaft Halle vom 01.02.2014 
 

 
Keine Abwägung erforderlich. 
 
Die Stellungnahmen der einzel-
nen Sparten zum Vorentwurf 
des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans Nr. 174.1 
Riebeckplatz Ost sind unter Nr. 
11 d.2 ff. aufgeführt.  
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I-11d.2 

Wir bitten Sie darum, uns die Entscheidung der 
Planfeststellungsbehörde in Form eines Plan-
feststellungsbeschlusses, unabhängig von un-
seren Belangen, zukommen zu lassen. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
Es erfolgt eine reguläre Beteili-
gung am Bebauungsplanverfah-
ren.  
 
Der Bebauungsplan wird gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung durch die Gemeinde 
(hier: Stadtrat der Stadt Halle 
(Saale)) beschlossen und orts-
üblich bekannt gemacht.   
 

  

I-11d.3 

Stellungnahme des Fachgebietes Elektrotechnik 
zum Vorhaben: 
 
Dem Bebauungsplan Nr. 174.1 “Riebeckplatz 
Ost” und dem Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan Ifd. -Nr. 35“Sonderbauflä-
che Riebeckplatz Ost“ stimmen wir zu. 
Die Bestandspläne unserer Versorgungsleitun-
gen können, unter Angabe der gewünschten 
Form, 
bei der Energieversorgung Halle Netz GmbH, 
[...]  abgerufen werden. 
In der Grenze des räumlichen Geltungsberei-
ches befindet sich der folgende Strom- und inf-
rastrukturelle Anlagenbestand: 
- 110-kV-Leitungen (Kabelanlage) 
- 15-kV/20-kV Mittelspannungsleitungen 
- 400 V Niederspannungsleitungen, 
- Kommunikations-Leitungen (Kabelschutzrohr, 
Abzweigkasten und Kabel) 
- Leitungsbestand außer Betrieb (a. B.) 
Grundsatzlich ist der Leitungsbestand gemäß 
Weisung NA-44 "Schutz von Versorgungsleitun-
gen der Energieversorgung Halle Netz GmbH" 
zu schützen. 
 Für die 110-kV-Leitungen ist ein seitlicher Min-
destabstand ab Außenkante (bei Baumaßnah-
men sowie für die Errichtung von Gebäuden und 
anderen baulichen Einrichtungen) von mindes-
tens 1,5 m einzuhalten. Für die vertikale Lage 
gilt ein Mindestabstand von 1 m. Bei Bepflan-
zungen ist ein Abstand von 2,5 m einzuhalten.  
Eine Überbauung ist grundsätzlich nicht erlaubt. 
Es ist ein Schutzstreifen von 4 m für diese Lei-
tung zu berücksichtigen. 

 Für die 15-kV/20-kV Mittelspannungs- 
und 400 V Niederspannungsleitungen 
sowie Kommunikations-Leitungen, ist 
ein seitlicher Mindestabstand ab Augen-
kante (bei Baumaßnahmen sowie für 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Es wird auf die Entwurfsfassung 
vom 14.7.2022 verwiesen, die 
Grundlage dieser Trägerbeteili-
gung vom 17.11.2022, war. 
Diese Fassung berücksichtigt 
die dargestellten Belange inso-
fern, als dass die Themen in der 
Beratung vom 01.10.2020 auf-
gegriffen wurden. In Folge des-
sen wurde am 13.10.2020 eine 
erneute Stellungnahme abgege-
ben, um die Stellungnahme vom 
21.09.2020 zu ersetzen (vgl. Ab-
wägung zu Pkt. I-11b), in wel-
cher dem Entwurf unter Berück-
sichtigung von Bedingungen zu-
gestimmt wurde.  
 

✔  
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die Errichtung von Gebäuden und ande-
ren baulichen Einrichtungen) von min-
destens 0,5 m einzuhalten. Für die verti-
kale Lage gilt ein Mindestabstand von 1 
m. Bei Bepflanzungen ist ein Abstand 
von 2,5 m einzuhalten. Eine Überbau-
ung ist grundsätzlich nicht erlaubt. 

 
Derzeit bestehen keine Planungen zu einem ei-
genen Netzausbau. 
 
Grundsätzlich besteht für das Areal die Versorg-
barkeit mit Elektroenergie. Hierfür sind Netzer-
weiterungen erforderlich. Der vorhandene Anla-
genbestand kann für eine Versorgung nicht 
genutzt werden. Ein Erschließungs- und Versor-
gungskonzept ist im Zuge des B-Planverfahrens 
zu erstellen. Es sind Erschließungsvereinbarun-
gen abzuschließen. Die potentiellen Anschluss-
punkte werden nach den benötigten Anschluss-
parametern (Leistung, Spannungsebene) fest-
gelegt. Das schriftliche Anmeldeverfahren ist 
einzuhalten. Aus den Planunterlagen geht eine 
unzulässige Überbauung/-pflanzung des Strom- 
und infrastrukturellen Anlagenbestandes hervor. 
Die Umverlegung des Leitungsbestandes ist bei 
der Energieversorgung Halle Netz GmbH 
schriftlich anzuzeigen und zu beauftragen. 
Bei Baumpflanzungen ist die aktuelle Baum-
schutzsatzung der Stadt Haile nebst zugehöri-
gen Informationen zu beachten. 
Wir weisen darauf hin, dass die Angaben nur zu 
Planungszwecken und zur Information dienen 
sollen. Rechtliche Grundlagen können daraus 
nicht abgeleitet werden, da die Lage der 
Versorgungsleitungen bis zum Beginn der Bau-
ausführung jederzeit Änderungen unterworfen 
ist. 

I-11d.4 

Stellungnahme des Fachbereiches Fernwärme 
zum Vorhaben: 
 
Dem Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz 
Ost” und dem Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan Ifd.-Nr. 35 , Sonderbauflä-
che Riebeckplatz Ost“ wird unsererseits 
zugestimmt. 
 
Im Geltungsbereich des B-Planes 174.1 und 
des Flächennutzungsplanes Ifd.-Nr. 35, befin-
den sich keine Anlagen der Fernwärme. 
 
Die Versorgung mit Fernwärme ist per Netzaus-
bau/Netzerweiterungsmaßnahmen möglich. 
Für die gegebenenfalls mit Fernwärme zu ver-
sorgenden Gebäude, ist das Anmeldeverfahren 
der Energieversorgung Halle Netz GmbH einzu-
halten. 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
Eine Abwägung zu den Belan-
gen des Fachbereiches Fern-
wärme erfolgt zum Entwurfs-
stand vom 14.07.2022 unter Pkt. 
I-11a.20f.  
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I-11d.5 

Stellungnahme des Fachbereiches Gas zum 
Vorhaben: 
 
Dem Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz 
Ost” und dem Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan Ifd.-Nr. 35 „Sonderbauflä-
che Riebeckplatz Ost" stimmen wir zu. 
 
Die Bestandspläne unserer Versorgungsleitun-
gen können, unter Angabe der gewünschten 
Form, bei der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH, […] abgerufen werden. 
In der Grenze des räumlichen Geltungsberei-
ches befindet sich der folgende Gasleitungsbe-
stand: 
-Gashochdruckleitung DN300 St 
-Gasniederdruckleitung DN200 PE 
-Betriebseinrichtungen des Kathodischen Korro-
sionsschutzes 
-Leitungsbestand a.B. 
 
Grundsätzlich ist der Leitungsbestand gemäß 
Weisung NA-44 "Schutz von Versorgungsleitun-
gen der Energieversorgung Halle Netz GmbH" 
zu schützen. 
Weiterführend sind u.a. die detaillierten Anforde-
rungen und Hinweise der Fachbereiche 
Netzbetrieb zu berücksichtigen. 
Derzeit bestehen keine Planungen zu eigenen 
Netzbaumaßnahmen. 
Aus den Planunterlagen geht eine unzulässige 
Überbauung/-pflanzung des Gasleitungsbestan-
des hervor. Die Umverlegung des Leitungsbe-
standes ist bei der Energieversorgung Halle 
Netz GmbH schriftlich zu beauftragen, 
Grundsätzlich besteht für das Areal die Versorg-
barkeit mit Erdgas. 
Netzerweiterungen sind gegebenenfalls erfor-
derlich. Potentielle Anschlusspunkte werden 
nach den benötigten Anschlussparametern 
(Leistung, Betriebsdruck) festgelegt. Das schrift-
liche Anmeldeverfahren ist einzuhalten. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
Eine Abwägung zu den Belan-
gen des Fachbereiches Fern-
wärme erfolgt zum Entwurfs-
stand vom 14.07.2022 unter Pkt. 
I-11a.22 ff.  
 
 

  

I-11d.6 

Fachbereich Netzbetrieb: 

 in Planungsgebiet befindet sich eine 
Gasniederdruckleitung DN 200 PE und 
außer Betrieb befindliche Gasnieder-
druckleitungen. Diese Anlagen sind bei 
der Planung zu berücksichtigen. 

 

 Weiterhin befindet sich im Planungsge-
biet eine Gashochdruckleitung DN 300 
St. Bei geplanter Bebauung ist die 
Schutzstreifenbreite von 4,0 m für diese 
Leitung zu berücksichtigen 
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die Bauausfüh-
rung. Zudem befinden sich die 
Leitungen nicht im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 
174.1 „Riebeckplatz Ost – südli-
cher Teilbereich.“  
 

H 
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 Auf Höhe des geplanten Büro-/ Verwal-
tungsgebäudes befindet sich in dem ge-
planten Grünstreifen, Richtung Volk-
mannstraße, eine Messstelle des Korro-
sionsschutzes (KKS), mit nicht einge-
messenen, erdverlegten Kabeln. Für 
diese Kabel sind, im Vorfeld einer Bau-
maßnahme Schutzmaßnahmen abzu-
stimmen. Weiterhin muss ein dauerhaf-
ter Zugang zu der Messsäule gewähr-
leistet werden, Ansprechpartner ist […].  

 

I-11d.7 

Stellungnahme der Sparte Stadtbeleuchtung 
Halle zum Vorhaben: 
 
Dem Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz 
Ost” und dem Änderungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan lfd.-Nr. 35 „Sonderbauflä-
che Riebeckplatz Ost“ stimmen wir zu. 
Die Bestandspläne unserer Versorgungsleitun-
gen können, unter Angabe der gewünschten 
Form, bei der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH […] abgerufen werden. 
Wir verweisen Sie darauf, dass eine gesonderte 
Stellungnahme der Stadt Halle, als Eigentümer 
der städtischen Beleuchtungsanlage, erforder-
lich ist. 
 
Grundsätzlich gilt: 

 Die Mindestabstände von 0,5 m zu den 
Beleuchtungskabeln sind einzuhalten. 

 Die Beleuchtungskabel dürfen nicht 
überbaut werden. 

 Bei Querungen und Naherungen der 
Straßenbeleuchtungskabel ist bis zur 
Kabelfindung Handschachtung vorzuse-
hen. 

 Stadtbeleuchtungskabel sind im rechten 
Winkel zu queren. 

 Freigelegte Kabeltrassen sind zu si-
chern.  

 Die Standfestigkeit der Masten ist zu 
gewährleisten. 

 
Sollten Änderungen an den bestehenden Anla-
gen der öffentlichen Stadtbeleuchtung erforder-
lich sein, ist rechtzeitig Rücksprache mit der 
Energieversorgung Halle Netz GmbH, Bereich 
Stadtbeleuchtung zu führen. 
Sollten im Baugebiet Straßen mit öffentlicher 
Beleuchtung geplant sein, so ist eine 
Projektabstimmung mit der Energieversorgung 
Halle Netz GmbH, Bereich Stadtbeleuchtung 
notwendig. 
Bei der Neupflanzung von Straßenbaumen ist 
das Baumwachstum, hinsichtlich der Abstände 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens, sondern be-
zieht sich auf die Bauausfüh-
rung.  
 

H 
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zu den vorhandenen Lichtmasten, zu berück-
sichtigen. 
 

I-12 

MITNETZ STROM 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
Postfach 200953 
06010 Halle (Saale)         
                             
Stellungnahme vom 28.11.2022 

 

 

  

I-12a.1 

auf Ihre oben genannte Anfrage Bezug neh-
mend teilen wir Ihnen mit, dass sich im ange-
gebenen Bereich Netzinfrastrukturanlagen be-
finden, zu denen wir als Mitteldeutsche Netzge-
sellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) die 
entsprechenden Auskünfte zur Lage und zu Si-
cherheitsbestimmungen erteilen.  
 
In den begütigten Bestandsplanunterlagen sind 
sowohl die vorhandenen Anlagen als auch Hin-
weise im Falle geplanter Anlagen ersichtlich, 
soweit MITNETZ STROM dazu mit der Beaus-
kunftung durch die Anlagen- und Leitungsei-
gentümer beauftragt wurde.  
 
Vorrangig betrifft das Elektroenergieanlagen 
der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), 
eigene Anlagen der MITNETZ STROM sowie 
Telekommunikationsanlagen der envia TEL 
GmbH (envia TEL).  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Bestandsunter-
lagen nur zu Planungszwecken und zur Infor-
mation dienen sollen. Rechtliche Grundlagen 
können daraus nicht abgeleitet werden, da die 
Lage der Versorgungsleitungen jederzeit Ände-
rungen unterworfen sein kann.  
 
Die Übergabe der Bestandsunterlagen ersetzt 
nicht das Schachtscheinverfahren.  
 
Die Betriebsführung der Telekommunikations-
anlagen erfolgt durch envia TEL. Bei Fragen zu 
diesen Anlagen wenden Sie sich bitte an envia 
TEL, […].  
 
Aus heutiger Sicht sind keine Maßnahmen zur 
Anlagenänderung oder Erweiterung geplant. 

 
Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die Leitungen werden im Plan 
dargestellt.  

 

✔  

I-12a.2 

Zu den Versorgungsleitungen sind die festge-
legten Abstände, entsprechend dem einschlä-
gigen Vorschriften- und Regelwerk zu beach-
ten und einzuhalten.  
 
Hinweise zu Telekommunikationsanlagen (TK 
bzw. FM): Unterirdische Versorgungsanlagen 
(auch Erdungsanlagen, TK-Schutzrohre) sind 

Ist bereits berücksichtigt. 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
führt nicht zu Änderungen oder 
Ergänzungen von Planinhalten 
und/oder der Begründung des 
Bebauungsplans, weil der je-

✔  
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grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttun-
gen und Überbauungen (z. B. Langsüberbau-
ung mit Borden) freizuhalten.  
 
Für Kabelanlagen gelten Schutzstreifen von 
2,00 m zu beiden Seiten der Trasse. Bei An-
pflanzung hochstämmiger Gehölze ist ein Min-
destabstand zu Kabelanlagen von 2,50 m ein-
zuhalten. Um die Kabelanlagen vor Beschädi-
gung zu schützen, ist während der Bauphase 
eine Überdeckung von 0,3 Metern sicher zu 
stellen. 
 
 

weilige Sachverhalt darin be-
reits ausreichend berücksichtigt 
ist. 

 
Der Bebauungsplan setzt im 
südlichen Teilbereich keine 
neuen Baumpflanzungen fest.  
 
Im Übrigen werden die festge-
legten Abstände entsprechend 
dem einschlägigen Vorschrif-
ten- und Regelwerk eingehal-
ten.  

I-12a.3 

Weitere Hinweise: Die Zwischenlagerung von 
Bodenaushub bzw. Baumaterialien sowie das 
Abstellen von Baumaschinen sind im Leitungs-
schutzstreifen nicht gestattet.  
 
Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist 
Handschachtung erforderlich. Ein erforderli-
ches Freilegen von Kabelanlagen ist mit envia 
TEL abzustimmen.  
 
Generell bitten wir Sie, Ihre Planung an die vor-
handenen Anlagen so anzupassen, dass Um-
verlegungsmaßnahmen entfallen.  
 
Werden durch Baumaßnahmen Änderungen 
bzw. Sicherungsmaßnahmen an unseren Anla-
gen notwendig, so sind diese frühestmöglich 
(mindestens 6 Monate vorher) zu beantragen. 
Die Kosten dafür sind vom Veranlasser zu 
übernehmen, soweit keine anderen Regelun-
gen Anwendung finden. Dies betrifft auch erfor-
derliche Veränderungen von Tiefenlagen bei 
Kabeltrassen. Dazu sind Lagepläne mit den 
eingetragenen Konfliktpunkten einzureichen.  
 
Ein entsprechender Antrag ist möglichst früh-
zeitig zu stellen an: MITNETZ STROM, PF 20 
09 53, 06010 Halle (Saale).  
 
 Jede bauausführende Firma hat rechtzeitig die 
aktuelle Auskunft über den Leitungsbestand 
(Schachtschein) per Online-Zugriff auf unser 
Internet-Portal einzuholen: https://www.mitnetz-
strom.de/online-services/plan--schachtschein-
auskunft 
 
Nach einmaliger Registrierung wird der Zugriff 
auf die Leitungsauskunft der MITNETZ STROM 
zur Verfügung gestellt. 
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens.  
 
Die Hinweise sind erst für die 
Bauausführung relevant.  
 
In der Begründung werden die 
Gründe für die notwendigen 
Leitungumverlegungen darge-
legt.  
Unter Pkt. 5.4 sowie 7.5.4 der 
Begründung sind die allgemei-
nen Hinweise zu den Leitungs-
umverlegungen bereits berück-
sichtigt.  
 

H 

I-13 
MITNETZ GAS  
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 
Postfach 200553 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.   

https://www.mitnetz-strom.de/online-services/plan--schachtscheinauskunft
https://www.mitnetz-strom.de/online-services/plan--schachtscheinauskunft
https://www.mitnetz-strom.de/online-services/plan--schachtscheinauskunft
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06006 Halle (Saale) 
 

I-14 

GDMcom GmbH 
Maximilianallee 4 
04129 Leipzig 
 

 

  

 

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n An-
frage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum ange-
fragten Bereich für die folgenden Anlagenbe-
treiber:  
 

Anlagen-
betreiber 

Hauptsitz Betroffen-
heit 

Anhang 

Anhang 
Erdgas-
speicher 
Peissen 
GmbH 

Halle nicht be-
troffen 

Auskunft 
Allgemein 

Ferngas 
Netzge-
sellschaft 
mbH 
(Netzge-
biet Thü-
ringen- 
Sachsen) 

Schwaig 
b.  Nürn-
berg 

nicht be-
troffen 

Auskunft 
Allgemein 

ONTRAS 
Gastrans-
port 
GmbH 

Leipzig nicht be-
troffen 

Auskunft 
Allgemein 

VNG Gas-
speicher 
GmbH 

Leipzig nicht be-
troffen 

Auskunft 
Allgemein 

 
Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten 
Bereich und nur für die Anlagen der vorge-
nannten Unternehmen, so dass noch mit Anla-
gen weiterer Betreiber gerechnet werden 
muss, bei denen weitere Auskünfte einzuholen 
sind! 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

I-15 

Gascade Gastransport GmbH 
Fachbereich Leitungsrechte und -dokumen-
tation 
Kölnische Straße 108-112 
34119 Kassel 
 
Stellungnahme vom 24.11.2022 
 

 

  

 

 
wir danken für die Übersendung der Unterla-
gen zu o. g. Vorhaben. 
 
 Wir antworten Ihnen zugleich auch im Namen 
und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS 
GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie OPAL 
Gastransport GmbH & Co. KG. 
 
Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf 
eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen 

Keine Abwägung erforderlich.  
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wir Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind.  
 
Dies schließt die Anlagen der v. g. Betreiber 
mit ein. Wir möchten Sie darauf hinweisen, 
dass Anfragen zu Leitungsauskünften, 
Schachtgenehmigungen, TÖB-Beteiligungen 
etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber 
ab sofort ausschließlich über das kostenfreie 
BIL-Onlineportal unter https://portal.bil-leitungs-
auskunft.de einzuholen sind. Bitte richten Sie 
daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt 
an das o.g. BIL-Portal. Sollten Sie Ihre Anfrage 
bereits in das BIL-Portal eingestellt haben, be-
trachten Sie diese Mail bitte als gegenstands-
los. 
 

I-16 

50Hertz Transmission GmbH 
TG Netzbetrieb 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 
 
 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.  

  

 I-17 

Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH 
Postfach 100154 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 19.12.2022  

 

  

 

nach Durchsicht der eingereichten Unterlagen 
müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich für die 
HWS aus den Änderungen des vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 174.1 
Riebeckplatz Ost von 2020 zu dem neu vorge-
legten Bebauungsplanentwurf 174.1 ,,Riebeck-
platz Ost“, jetzt als Angebotsbebauungsplan 
bezeichnet, komplexe Fragestellungen erge-
ben, die noch nicht abschließend geprüft wer-
den konnten, Aus diesen Grund beantragen wir 
eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist im 
Rahmen unserer Beteiligung vom 19.12.2022 
auf den 16.01.2023. 
 

Keine Abwägung erforderlich.  
 
Die Stellungnahme vom 
18.01.2023 ist unter Nr. I-17b 
aufgeführt.  
 

  

I-17b 

Hallesche Wasser und  
Stadtwirtschaft GmbH 
Postfach 100154 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 18.01.2023 
 

 

  

 
bezüglich der vorliegenden Entwurfsunterlagen 
zu o.g. B-Plan teilen wir Ihnen Folgendes mit: 

Keine Abwägung erforderlich.  
   

I-17b.2 
südöstlicher Teil 
Schmutzwasser 

Keine Abwägung erforderlich.  
 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
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Das Gebiet ist durch Kanäle im öffentlichen 
Raum für die avisierte Bebauung ausreichend 
schmutzwasserseitig erschlossen.  
 

I-17b.3 

Die Anschlusspunkte sind im Rahmen der Pla-
nung der inneren Erschließung abzustimmen. 
Aus Sicht der Leistungsfähigkeit steht hierfür 
jeder Mischwasserkanal im umliegenden Be-
reich des Teilraumes (nach einer ggf. notwen-
digen Umverlegung) zur Verfügung.  
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
bezieht sich auf nachgelagerte 
Verfahren. Die Planung steht ei-
ner entsprechenden Umsetzung 
nicht entgegen. 

H 

I-17b.4 

Trinkwasser 
Die vorhandenen Leitungsquerschnitte im Be-
reich des Riebeckplatzes können den zukünfti-
gen Bedarf grundsätzlich bewältigen. Im betref-
fenden Bebauungsbereich befindet sich eine 
DN 600 Ringleitung, welche aus der Hauptrich-
tung Ost (Delitzscher Straße) gespeist wird. 
 
Auf dem geplanten Sondergebiet SO 1 kommt 
es zur Kreuzung der Ringleitungstrasse Trink-
wasser der HWS.  
 
Im Rahmen der bisherigen Planungen aus den 
vergangenen Jahren wurde, um eine betriebs-
sichere Trinkwasserversorgung zu ermögli-
chen, unter dem geplanten Gebäude ein be-
gehbarer Kollektorgang von ca. 4 Meter Breite 
und ca. 2,8 Meter Höhe in geradliniger Tras-
senführung vorgeschlagen.  
 
Hierbei ist sicherzustellen, dass ein abge-
schlossener Rohrkollektor oder Schutzrohr le-
diglich für eine Medientrasse, Trinkwasser DN 
600 vorgesehen wird.  
 
An den jeweiligen Enden erfordert ein Rohrkol-
lektor oder ein Schutzrohr großräumige Kopf-
bauwerke, die unter anderem dem Ein- und 
Ausbau der Trinkwasserrohre DN 600 dienen.  
 
Im Bereich südlich der Delitzscher Straße be-
finden sich noch Bauwerke des stillgelegten 
Altbestandes, die nicht vollständig zurückge-
baut wurden.  
 
 
 

Wird berücksichtigt.  
 
Der Sachverhalt ist Gegenstand 
der Begründung zur Satzungs-
fassung (7.5.1). Die Begründung 
zum Satzungsbeschluss wird 
entsprechend der Ausführungen 
noch präzisiert.  

X  

I-17b.5 

Oberflächenwasser/Regenwasser 
Die das Kanalnetz der HWS eingeleitete Nie-
derschlagswassermenge darf bei Regenereig-
nissen einer Häufigkeit von n ≥ 0,2 /a 29 l/s 
nicht überschreiten. Dafür steht der Mischwas-

Ist bereits berücksichtigt 
 
Der Sachverhalt ist Gegenstand 
der Begründung (5.4 bzw. 
7.5.1). 

✔  
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

serkanal auf der Westseite des Baufeldes Teil-
raumes (ggf. nach einer notwendigen Umverle-
gung) zur Verfügung.  
 
  

I-17b.6 

Eine höhere Einleitmenge könnte erst nach 
massivem Neubau (mehrere hundert Meter; 
Machbarkeit nicht überprüft) der Vorflut geneh-
migt werden.  
 
 
 

Wird berücksichtigt.  
 
Der Hinweis „Eine höhere Ein-
leitmenge könnte erst nach 
massivem Neubau der Vorflut 
genehmigt werden“ wird in der 
Begründung unter Pkt. 5.4 er-
gänzt.  

X  

I-17b.7 

Wir gehen davon aus, dass die Kosten hierfür 
die Aufwendungen durch entsprechende Re-
genrückhaltung im Rahmen der inneren Er-
schließung bei Weitem übersteigen würden. 
Die Anschlusspunkte sind im Rahmen der Pla-
nung der inneren Erschließung abzustimmen. 
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
bezieht sich auf nachgelagerte 
Verfahren. Die Planung steht ei-
ner entsprechenden Umsetzung 
nicht entgegen. 
 
 

H 

I-17b.8 

Löschwasser 
Die erforderliche Löschwasserleistung liegt 
grundsätzlich an. für die Bereitstellung von 
Löschwasser in der geforderten Höhe von 192 
m³/h sind weitere Hydranten entlang der 
Hauptleitungen anzuordnen und/oder die vor-
handenen Standorte auf Freistromhydranten 
umzurüsten. 
 

Ist bereits berücksichtigt 
 
Der Sachverhalt ist Gegenstand 
der Begründung (7.5.1). 

✔  

I-17b.9 

Grundsätzlich gilt für den nördlichen und 
südöstlichen Teil: 
 
Es ist zu beachten, dass für die Errichtung bau-
licher Anlagen jeweils genügend Abstand zum 
bereits vorhandenen Netzbestand vorzusehen 
ist.  
Der für das geplante Vorhaben erforderliche 
Umfang an Umverlegungen kann genauer ab-
geschätzt werden, sofern ein Erschließungs-
konzept mit Darstellung der Umverlegungstras-
sen (mit den Umverlegungstrassen der EVH) 
vorliegt. Zudem sind die Trassen für die in den 
Teilräumen befindlichen Kanäle und Leitungen 
dinglich mit den erforderlichen Schutzstreifen 
zu sichern. Diese Gesamterschließung ist aus 
unserer Sicht Grundvoraussetzung für eine ge-
sicherte Ver- und Entsorgung aller Baufelder.  
 

Ist bereits berücksichtigt.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost – Südlicher 
Teilbereich“ setzt innerhalb der 
Baufläche mit dem GL1 ein Lei-
tungsrecht für die Leitungsei-
gentümer fest. Daran grenzen 
öffentliche Verkehrsflächen an.  
 
In Gesprächen wurde die Tech-
nische Machbarkeit einer Über-
bauung des Leitungsbestandes 
(Trinkwasserleitung) für diesen 
besonderen Ausnahmefall für 
technische möglich befunden 
(vgl. Ausführungen in der Be-
gründung, 5.4, 7.5.1). Die Trink-
wasser-Ringleitung DN 600 soll 
im südlichen Teil in einem Kol-
lektorgang unter der Treppen-
anlage eingeordnet werden.   
 

✔  
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-17b.10  

Eine stückweise und zeitlich voneinander ge-
trennte medientechnische Erschließung einzel-
ner Baufelder ist zu vermeiden, um Defizite bei 
der Dimensionierung sowie doppelte Trassen-
belegungen auszuschließen.  
 
Baufelder sollten erst nach Festsetzung der Er-
schließung des gesamten Teilraumes zur Be-
bauung freigegeben werden. Aus unserer Er-
fahrung ist es unumgänglich, dass der Er-
schließungsträger einen Koordinator / Ingeni-
eur für die Trassen, Bau- und Planungskoordi-
nierung bestellt. 
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Im Süden ist nur ein Baufeld 
vorhanden.  
 
Die Baufeldern im nördlichen 
und südlichen Teilbereich müs-
sen voneinander unabhängig 
umsetzbar sein. Die Grundstü-
cke sind im Besitz verschiede-
ner Eigentümerinnen mit ver-
schiedenen zeitlichen Umset-
zungshorizonten der geplanten 
Bauvorhaben.  
 
Eine koordinierte Mediener-
schließungsplanung für den Ge-
samtbereich Riebeckplatz erfolgt 
gesondert in einer Arbeitsgruppe 
der Stadtwerke mit der Stadtver-
waltung.  
  
 

H 

I-17b.11 

Konkrete Anforderungen/Ergänzungen zu 
den Entwurfstexten 
 
zu Ziff. 5.4 Ergänzung zu Text im südlichen 
Teil: „lm Bereich südlich der Delitzscher Straße 
befinden sich noch Bauwerke des stillgelegten 
Altbestandes, die nicht vollständig zurückge-
baut wurden.“  
 

Wird berücksichtigt.  

 
Der Text der Begründung unter 
5.4 wurde entsprechend ange-
passt/ ergänzt.   X  

I-17b.12 

zu Ziff. 7.5.1  
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 
174.1 „Riebeckplatz Ost“ (Aktualitätsstand 
31.Marz 2020) sah in Ziff. 7.6.1 zur Wasserver-
sorgung vor, dass die Kosten für Planung und 
Bau der inneren und äußeren trink- und abwas-
sertechnischen Erschließung sowie für benö-
tigte Umverlegungen durch die Vorhabenträge-
rin zu übernehmen sind. In der entsprechenden 
Regelung in Ziff. 7.5.1 zur Wasserversorgung 
in der Begründung zum Entwurf des Bebau-
ungsplans mit Aktualitätsstand 14.07.2022 fehlt 
indes eine eindeutige Aussage, dass die HWS 
nicht mit Kosten für Planung, Bau und Umver-
legung von trink- und abwassertechnischen 
Anlagen belastet wird.  
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 

 
Die Vereinbarungen zur Klä-
rung der Kostentragung sind 
nicht Teil des Bebauungsplan-
verfahrens.  
 
Die Möglichkeit zum Abschluss 
städtebaulicher Verträge bleibt 
davon unberührt.  
 

H 

I-17b.13 

Die HWS sieht sich auch nicht in der Lage, der-
artige Kosten zu tragen. Zur Klarstellung muss 
im 3. Absatz der Ziff. 7.5.1 (Wasserversorgung) 
folgende Formulierung vorgesehen werden: 
„Für die neu zu errichtenden öffentlichen trink- 
und abwassertechnischen Anlagen, die der 
HWS GmbH übertragen werden, ist ein Vertrag 

Wird teilweise berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
 
Da die Kostentragung für etwa-
ige Leitungsumverlegungen 

 X 
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

über Bau und Übernahme zwischen dem Er-
schließungsträger und der HWS GmbH abzu-
schließen, der die HWS GmbH von derartigen 
Kosten freistellt.” 
 

nicht Inhalt des Bebauungs-
plans ist, kann die vorgeschla-
gene Formulierung nicht voll-
ständig übernommen werden.  
 
In der Begründung wird folgen-
der Kommentar ergänzt.  
„Für die neu zu errichtenden öf-
fentlichen trink- und abwasser-
technischen Anlagen, die der 
HWS GmbH übertragen wer-
den, ist ein Vertrag über Bau 
und Übernahme zwischen dem 
Erschließungsträger und der 
HWS GmbH abzuschließen, in 
dem die Lastenverteilung/ Kos-
tentragung geregelt wird. 
 

I-18 

Hallesche Verkehrs-AG 
(HAVAG) 
Postfach 200658 
06007 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 27.12.2022 

 

  

I-18.1 
Nachfolgend erhalten Sie unsere Stellung-
nahme.  

 
  

I-18.2 

1. Für das Gebäude SO1 ist vorzusehen, dass 
die Fahrleitung mittels Wandanker an der Fas-
sade befestigt wird. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Die Abstimmungen sind mit 
dem Eigentümer des zu errich-
tenden Gebäudes zu führen. 
Der Bebauungsplan steht einer 
entsprechenden Realisierung 
nicht entgegen. 
 

H 

I-18.3 

2. Anlage 2.4 Prüfung der angenommenen Ver-
kehrszahlen (S. 32 ff, S. 131 ff).  
 

Ist bereits berücksichtigt 
 
Die Verkehrszahlen sind mit den 
Fachämtern abgestimmt. Im 
südlichen Teilbereich ist durch 
die Planung nicht mit einer maß-
geblichen Steigerung der Ver-
kehrsbelastung zu rechnen.  
 

✔  

I-18.4 

3. Im Lärmschutzgutachten Anl. 2.4 zum B-
Plangebiet ist die Entwurfsplanung der Zwi-
schenendstelle Hauptbahnhof nicht berücksich-
tigt (Bild 11. S36), wird aber in der Anl. 2 unter 
Pkt.23 im Quellverzeichnis angegeben.  
 
Weiterhin handelt es sich bei der Unterlage 
Anl. 2.4 um ein Luftschallgutachten. Eine Be-
trachtung von Körperschall ist in der Gesamt- 

 Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Gründen 
 
Bei der Anlage 2, auf die die 
Stellungnahme Bezug nimmt, 
handelt es sich um die Begrün-
dung mit Umweltbericht zum 
Planentwurf. In diesen ist die 
Entwurfsplanung für die Zwi-

 X 
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

unterlage nicht enthalten, diese halten wir je-
doch für die Bebauung SO1 und deren ge-
plante Nutzung als Hotel für unabdingbar. 
 

schenendhaltestelle an mehre-
ren Stellen eingeflossen (Kap. 
5.3.4; Kap. 7.3.5), weswegen sie 
im Quellenverzeichnis aufge-
führt wird.  
 
Das Schallgutachten für den Be-
bauungsplan wurde in Abstim-
mung mit der unteren Immissi-
onsschutzbehörde erstellt und 
überarbeitet (Index B). Diesen 
Hinweisen wird nicht gefolgt, da 
sie für Inhalte der Gutachten 
nicht relevant sind. 
 
Sollten im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens für die 
Bebauung des SO1 darüberhin-
ausgehende Betrachtungen des 
Schalls erforderlich sein, so wird 
dies im nachgelagerten Verfah-
ren erfolgen. Ein Körperschall-
gutachten hat erst im Rahmen 
des nachgelagerten Baugeneh-
migungsverfahrens Relevanz,  
da die Untersuchungen auf 
konkrete Angaben der Bauaus-
führung (Konstruktion, Funda-
ment etc.) angewiesen sind. 

 

I-18.5 

4. Zur Anlage 3 
a. Die Einbeziehung der Entwurfsplanung Zwi-
schenendstelle Hauptbahnhof ist nicht zu er-
kennen.  
 

Ist bereits berücksichtigt 
 
In der Planzeichnung wurde die 
Planung zur Zwischenendhalte-
stelle mit dem Planstand Ent-
wurfsplanung übernommen.  
 
Die Anlage 3, auf die in der 
Stellungnahme Bezug genom-
men wird ist die Verkehrsunter-
suchung, die  
 
 
 

✔  

I-18.6 

b. Bei den aufgezeigten Brückenerweiterungen 
sind die Fahrleitungsanlagen der HAVAG zu 
beachten.  
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Es handelt sich Der Bauleitplan 
steht einer entsprechenden Re-
alisierung nicht entgegen.  
 

H 

I-18.7 

c. Die Andienung des Gebäudes SO1 (S.14) 
über die untere Ebene -1 ist hinsichtlich der Si-
cherung gegenüber des Straßenbahnverkehrs 
auszuschließen. Auch ist eine Zufahrt über 
Straßenbahngleis ausgeschlossen, da es sich 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Das Verkehrsgutachten (S.14) 
sowie die Begründung zum Be-
bauungsplan erläutern unter 

✔  
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Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

hier an Engstellen (Magdeburger Str. u. Hans 
Dietrich Genscher Platz) um besondere Bahn-
körper handelt. 

den Punkten 7.3.2 und 7.5.5, 
wie die Andienung im südlichen 
Teilbereich erfolgen soll. Je-
doch werden auch die unter-
suchten (und verworfenen) Al-
ternativen erwähnt. 
 
Auf der Ebene -1 ist lediglich 
eine Erschließung durch den 
nicht-motorisierten Verkehr ge-
plant und eine öffentliche Ver-
kehrsfläche mit der Zweckbe-
stimmung öffentlicher Fußgän-
gerbereich/ Aufenthaltsraum 
festgesetzt.  
 

I-18.8 

d. Die Umverlegung des Radwegs unter Pkt. 
4.2.1-4.2.3 führt dazu, dass keine ausreichen-
den Sichtdreiecke zwischen Straßenbahn und 
Radweg geg. sind. Weiterhin kollidiert die Um-
verlegung des Radwegs im weiteren Verlauf 
mit einem geplanten Geländer des Projektes 
Zwischenendstelle Hauptbahnhof. Im Anhang 
übersenden wir den Bestandsplan inkl. Le-
gende. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der Bebauungsplan setzt eine 
öffentliche Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung 
(öffentlicher Fußgängerbereich/ 
Aufenthaltsraum) fest.  
 
Die genaue Ausgestaltung des 
Verlaufs des Radweges und die 
Prüfung der Sichtdreiecke sind 
Gegenstand der nachfolgenden 
Planungsschritte. Das Ver-
kehrsgutachten stellt verschie-
denen Varianten zur Verknüp-
fung der Radwegeverbindung 
dar. Dann können auch Wider-
sprüche zum geplanten Gelän-
der der Haltestelle noch berück-
sichtigt werden.  
 
 

H 

I-19 

Handwerkskammer Halle (Saale) 
Postfach 110355 
06017 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 24.11.2022 
  

 

  

 
zu dem im Betreff genannten Planentwurf ha-
ben wir keine Hinweise und Bedenken. 

Keine Abwägung erforderlich.  
  

I-20 

Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau 
06077 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 19.12.2022 
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-20.1 

die Industrie- und Handelskammer Halle-Des-
sau hat die vorliegenden Unterlagen zum Be-
bauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost“ der 
Stadt Halle (Saale) hinsichtlich der durch sie zu 
vertretenden Belange geprüft.  
 
Die IHK begrüßt die Aufwertung des Areals 
und die Bewerbung um das Zukunftszentrum 
Deutsche Einheit und Europäische Transfor-
mation. Der wichtige Knotenpunkt und Stadt-
eingang kann so deutlich aufgewertet werden.  
 
Zur Umsetzung der Planungsziele nachfol-
gende Anmerkungen:  
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-20.2 

 
1. Laut den Festsetzungen TF 1.2 bis TF 
1.4 sollen in allen drei Sondergebieten Einzel-
handelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von 
maximal 400 m² je Laden zulässig sein.  
Hierdurch besteht aus Sicht der IHK die Ge-
fahr der Schaffung zusätzlicher Verkaufsflä-
chen außerhalb der im Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept definierten zentralen Versor-
gungsbereiche.  
 
Aus Sicht der IHK sollten maximale Verkaufs-
flächen für die jeweiligen Sondergebiete fest-
gesetzt werden, um möglicherweise zentren-
schädliche Agglomerationen zu verhindern. 
Eine Erweiterung der Versorgungsfunktion in 
diesem Bereich ist im Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept der Stadt weder verankert, noch 
wird ein Bedarf dafür beschrieben. 
 
 
 
 

Ist bereits berücksichtigt 
 
Der Bebauungsplan Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost, südlicher 
Teil“ beinhaltet lediglich das 
Sondergebiet SO1, dass sich 
laut der Stellungnahme „für der-
artige Nutzungen und Einzel-
handel bis zu 400 m²  anbietet“ 
(vgl. I-20-3). Die textlichen 
Festsetzungen Nr. 1.3 sowie 
1.4 aus dem Entwurf vom 
12.Juli 2022 sind in diesem 
Zuge entfallen und der ange-
regte Regelungsbedarf entfällt 
somit.  
 
Grundsätzlich stellen Einzel-
handelsbetriebe mit einer Ver-
kaufsfläche von unter 400 m² 
keine Konkurrenz zu den zent-
ralen Versorgungsbereichen 
der Stadt dar. Hauptziel ist es 
daher, Einzelhandel oberhalb 
dieser Geringfügigkeitsschwelle 
im Stadtgebiet außerhalb der 
zentralen Versorgungsbereiche 
und damit auch innerhalb des 
Plangebietes zu unterbinden 
und so die zentralen Versor-
gungsbereiche zu schützen. 
Diese Verkaufsflächengrößen-
ordnung stellt einen für den 
Schutz der zentralen Versor-
gungsbereiche unschädlichen 
Betriebstypus dar (vgl. Kap. 
4.2.4 sowie 7.2.1 der Begrün-
dung). 
 
Das Baufeld im südlichen Teil-
bereich hat eine Größe von 30 
Meter x 58,9 Metern. Von einer 

✔  
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Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

zentrenschädlichen Agglome-
ration möglicher hier einzuord-
nender Ladenflächen ist des-
wegen nicht mehr auszugehen. 
 
Bei der Überarbeitung zum 
Entwurf des Bebauungsplans 
Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost – 
nördlicher Teil“ werden die Hin-
weise zu den Verkaufsflächen 
soweit erforderlich berücksich-
tigt. In diesem Verfahren wird 
die IHK als TÖB erneut betei-
ligt werden.  

I-20.3 

Weitere Ausführungen zu den zentrenspezifi-
schen Nutzungsspektren sind ebenfalls not-
wendig.  
 

 
Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen  
 
 
Die Begründung geht bereits an 
verschiedenen Stellen auf die 
Zentrenspezifik ein (u.a  Kap. 
4.2.4 und 7.2.1). Weiterer Aus-
führungen bedarf es insbeson-
dere für den südlichen Teilbe-
reich .an dieser Stelle nicht, da 
die möglichen Verkaufsflächen 
wie erläutert nur sehr einge-
schränkt möglich sind (s. Pkt. I-
20-4). 

 X 

I-20-4 

Im Rahmen der Vorhabenplanung soll das ent-
stehende Hotel im Süden des Ernst-Kamieth-
Platzes zwei kleine Ladenlokale erhalten. 
Diese Lage des Sondergebietes 1 bietet sich 
für derartige Nutzungen und Einzelhandel bis 
zu 400 m² an. 
 

Ist bereits berücksichtigt 
 
Innerhalb des Sondergebiets 
SO1 bleiben die Einzelhandels-
betriebe mit einer Verkaufsflä-
che von max. 400 m² je Laden 
bestehen  

✔  

I-20-5 

Aus Sicht der IHK Halle-Dessau bestehen zu 
den Planungen derzeit keine weiteren Anre-
gungen und Hinweise. 
 

Keine Abwägung erforderlich 

  

I-21 

Kreisverwaltung Saalekreis 
Postfach 1454 
06204 Merseburg 
 
Stellungnahme vom 06.12.2022 
  

 

  

I-21a 

mit Schreiben vom 17.11.2022 wurde der 
Landkreis um Stellungnahme zum o.g. Entwurf 
gebeten. In der Anlage erhalten Sie die bisheri-
gen Stellungnahmen des Landkreises zu den 
vorangegangenen Entwarfen, die grundsätzlich 
ihre Gültigkeit behalten. 

 

  

I-21b 
Stellungnahme vom 31.07.2020 zum Entwurf 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

Keine Abwägung erforderlich. 
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Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

174.1, auf die in der Stellungahme vom 
06.12.2022 verwiesen wird.  

Die für die Abwägung relevanten 
Inhalte werden unter Nr. 21-b 
und 21-c aufgeführt.  
 

I-21b.1 

Wie bereits zum Vorentwurf geäußert, beste-
hen seitens des Landkreises grundsätzlich 
keine Einwände gegen die vorliegende Pla-
nungsabsicht. 
 
Seitens der OBS Omnibusbetrieb Saalekreis 
GmbH ergeht zum vorliegenden Entwurf fol-
gende Stellungnahme: 
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-21b.2 

1. Zu Punkt 4 - Erschließung des südli-
chen B-Plan-Gebietes: 
 
Der geplanten Schaffung einer separaten Zu-
fahrt für das südliche B-Plan-Gebiet, die ver-
kehrlich vom ZOB getrennt errichtet werden 
soll, können wir vollinhaltlich zustimmen. Die 
Öffnung einer Befahrung des ZOB für den Indi-
vidualverkehr sehen wir als äußerst kritisch an. 
In diesem Zusammenhang erscheint die ge-
plante Ausfahrt vom Hotel über den ZOB prob-
lematisch. Die vom Hotel abfahrenden Fahr-
zeuge würden zwangsweise die Ausfahrten al-
ler Bussteige kreuzen. Da diese schräg ange-
ordnet sind und sich gleichzeitig Omnibusse in 
mehreren Bussteigen befinden können, wird 
bei der Abfahrt die Sicht für die Busfahrer (zu-
mindest von den hinteren Bussteigen) teilweise 
eingeschränkt. Auch wenn geplant ist, dass 
sich der Verkehrsstrom aus der Hotelausfahrt 
in der Wartepflicht befindet, ist aus unserer 
Sicht ein Gefährdungspotential vorhanden. Wir 
erreichen derzeit pro Werktag (Mo. - Fr.) mehr 
als 250 Abfahrten aus den Bussteigen. 
 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen.  
 
Der Bebauungsplan setzt keine 
Verkehrsregelungen fest, im 
Rahmen der gutachterlichen 
Befassung werden Vorschläge 
zur möglichen Regelung unter-
sucht.  
 
Die abschließende Verkehrsan-
ordnung wird durch die Untere 
Verkehrsbehörde getroffen. Ne-
ben der im Verkehrsgutachten 
untersuchten Lösung stehen 
weitere Alternativen der Ver-
kehrsorganisation zur Verfü-
gung. 
 
Die Variante „Ausfahrt vom Ho-
tel auf den ZOB“ wurde gut-
achterlich untersucht.  
 
Da sich der Verkehrsstrom aus 
der Hotelausfahrt in der Warte-
pflicht befindet, sieht das Gut-
achten keine Beeinträchtigun-
gen für den Busverkehr.  
 

 X 

I-21c 

Stellungnahme vom 04.09.2029 zum Vor-Ent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 174.1, auf die in der Stellungahme vom 
06.12.2022 verwiesen wird.  

 

  

I-21c.1 

Seitens des Landkreises gibt es grundsätzlich 
keine Einwände gegen die vorliegenden Pla-
nungsabsichten (erg. im süd-östlichen Be-
reich). 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-22 

Landesamt für Vermessung und Geoinforma-
tion 
Sachsen-Anhalt 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.  
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-23a 

Landesamt für Denkmalpflege und Archäo-
logie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für 
Vorgeschichte 
Richard-Wagner-Straße 9 
06114 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 22.11.2022 

 

  

 
unsere Ihnen bereits vorliegenden Stellungnah-
men behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

I-23b 

Landesamt für Denkmalpflege und Archäo-
logie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für 
Vorgeschichte 
Richard-Wagner-Straße 9 
06114 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme zum Entwurf zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 174.1 vom 
30.09.2020. auf die in der Stellungahme vom 
22.11.2022 verwiesen wird  

 

  

I-23b.1 

 
Zu dem o.g. Vorhaben ergibt sich aus Sicht der 
archäologischen Denkmalpflege folgende Stel-
lungnahme: 
Nach derzeitiger fachlicher Einschätzung des 
LDA bestehen gegen das geplante Vorhaben 
keine Einwände.  
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-23b.2 

 
Bitte weisen Sie die bauausführenden Betriebe 
grundsätzlich auf die gesetzliche Meldepflicht 
im Falle unerwartet freigelegter archäologi-
scher Kulturdenkmale hin. 
 
Nach § 9(3) des Denkmalschutzgesetzes für 
Sachsen-Anhalt sind Befunde mit den Merkma-
len eines Kulturdenkmals bis zum Ablauf einer 
Woche nach der Anzeige unverändert zu las-
sen. Eine wissenschaftliche Untersuchung 
durch das o.g. Landesamt oder von ihm Beauf-
tragte ist zu ermöglichen. Innerhalb dieses 
Zeitraumes wird über das weitere Vorgehen 
entschieden. 
 

Ist bereits berücksichtigt.  
 
 
Unter Pkt. 7.7.2 der Begründung 
wird auf den Sachverhalt hinge-
wiesen. 
 
 

✔  

I-23b.3 

 
Das Vorhaben ist mit den Zielen der archäolo-
gischen Denkmalpflege vereinbar unter Einhal-
tung von § 14 Denkmalschutzgesetz.  
 

 
Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-24 

Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt, 
Postfach 156  
06035 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 12.12.2022 
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-24.1 

Durch die zuständigen Fachdezernate der Be-
reiche Geologie und Bergbau des LAGB erfolg-
ten Prüfungen zu Ihrer Anfrage, um Sie auf 
mögliche geologische / bergbauliche Beein-
trächtigungen hinweisen zu können.  
 
Aus den Bereichen Geologie und Bergwesen 
kann Ihnen Folgendes mitgeteilt werden:  
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-24.2 

Bergbau 
Für den aktualisierten Bebauungsplan 174.1 
(Entwurf) teilen wir Ihnen erneut mit: Bergbauli-
che Arbeiten oder Planungen, die den Maßga-
ben des Bundesberggesetzes unterliegen, wer-
den durch das Vorhaben/die Planung nicht be-
rührt. Hinweise auf mögliche Beeinträchtigun-
gen durch umgegangenen Altbergbau liegen 
dem Landesamt für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt für den Planungsbereich nicht 
vor. Es werden keine neuen Hinweise gegeben 
oder Forderungen erhoben. 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-24.3 

Geologie 
Im Bereich des Plangebietes ist unter Auffül-
lungen ein meist mehr als 10 m mächtiger Ge-
schiebemergel, lokal mit Sand- und Kieseinla-
gerungen, verbreitet. Auf Grund der überwie-
gend bindigen Zusammensetzung des Ge-
schiebemergels kann es zur Bildung von 
Staunässe bzw. oberflächennahem Schicht-
wasser kommen. Die konkrete Grundwassersi-
tuation im Standortbereich sollte im Rahmen 
der durchzuführenden Baugrunduntersuchung 
geklärt werden. 
 

Ist bereits berücksichtigt. 
Die Hinweise wurden unter Pkt. 
3 der Begründung Planverfah-
ren/Ergebnisse der Beteiligung 
zum Entwurf vermerkt.  

✔  

I-25 

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-
Anhalt, 
Gewerbeaufsicht 
Postfach 200857 
06009 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 05.12.2022 

 

  

I-25.1 

durch den oben genannten Bebauungsplan der 
Stadt Halle (Saale), Nr. 174.1 — sachsen-an-
halt.de „Riebeckplatz Ost“ der Stadt Halle 
(Saale) - Entwurf vom 14.07.2022 werden die 
vom Landesamt für Verbraucherschutz, Dez. 
54 - Gewerbeaufsicht Regionalbereich Std 
(LAV Dez. 54, wahrzunehmende öffentlich-
rechtlichen Belange nicht berührt.  
 
Das LAV, Dez. 54 ist für den technischen und 
sozialen Arbeitsschutz in Arbeitsstätten und 
gewerblichen Anlagen zuständig. Bei der Auf-
stellung von Bauleitplanen/Bebauungsplanen 
bleiben die Belange des Arbeitsschutzes unbe-
rührt.  
 

Keine Abwägung erforderlich.  
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 
für Arbeitsstätten oder gewerbliche Anlagen 
wird die Gewerbeaufsicht durch die jeweilige 
Genehmigungsbehörde i.d.R. beteiligt. Diese 
Beteiligung bezieht sich aber immer auf den 
beantragten Einzelfall. 
 

I-25.2 

Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 
für Arbeitsstätten oder gewerbliche Anlagen 
wird die Gewerbeaufsicht durch die jeweilige 
Genehmigungsbehörde i.d.R. beteiligt. Diese 
Beteiligung bezieht sich aber immer auf den 
beantragten Einzelfall. 
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens.  
 
Der Hinweis bezieht sich auf das 
nachgelagerte Baugenehmi-
gungsverfahren.  

H 

I-26 

Landesstraßenbaubehörde 
Regionalbereich Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 14.12.2022 
 

 

  

 

entsprechend den eingereichten Unterlagen 
befindet sich der räumliche Geltungsbereich 
des o.a. Bebauungsplans östlich an der Bun-
desstraße B 6 und die Landesstraße L 165 
quert das Plangebiet. Da diese Streckenab-
schnitte der B 6 bzw. L 165 auf dem Gemein-
degebiet der Stadt Halle (Saale) im Erschlie-
ßungsbereich der Ortdurchfahrt liegen und sich 
in der Baulast der Stadt Halle (Saale) befinden, 
werden unsere Belange nicht berührt und es 
ergeben sich keine Forderungen und Hinweise 
des RB Süd der Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt zur Beplanung des Gebietes. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-27 

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Referat 402 
Postfach 200256 
06003 Halle (Saale) 
 
Referat 402, Immissionsschutz, Chemikaliensi-
cherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeits-
prüfungen vom 07.12.2022,  
Referat 404, Wasser vom 01.12.2022 
Referat 407, Naturschutz, Landschaftspflege, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung vom 
30.11.2022 
Referat 307, Verkehrswesen, vom 15.12.2022 
 

 

  

I-27.1 

Referat 402, Immissionsschutz, Chemikaliensi-
cherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeits-
prüfungen 
 
Wie zuletzt im Oktober 2020 mitgeteilt wurde, 
bestehen aus der Sicht der Oberen Immissi-

Keine Abwägung erforderlich. 
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

onsschutzbehörde zum Planentwurf keine Be-
denken in Bezug auf die von unserem Zustän-
digkeitsbereich erfassten Belange.  
 
In der unmittelbaren Umgebung und im Gel-
tungsbereich befinden sich keine Anlagen, die 
nach dem BlmSchG genehmigungsbedürftig 
sind und für deren Überwachung das Landes-
verwaltungsamt zuständig ist.  
 

I-27.2 

Die bereits vorliegenden Gutachten bestätigen 
die erhebliche Vorbelastung des Plangebietes 
durch den Verkehrslärm. Durch entsprechende 
textliche Festsetzungen zu passiven Schall-
schutzmaßnahmen sollen schädliche Umwelt-
einwirkungen vermieden werden, da die schall-
technischen Orientierungswerte der DIN 18005 
erheblich überschritten werden. 
 
Durch die jetzt beabsichtigte Plananpassung 
und die Nutzungserweiterung ergeben sich of-
fensichtlich keine wesentlichen Änderungen 
hinsichtlich der Anforderungen an den Schall-
schutz, da keine Nutzungen mit einer höheren 
Schutzbedürftigkeit geplant sind. Die detail-
lierte Prüfung und Bewertung der vorgelegten 
Gutachten obliegt der Unteren Immissions-
schutzbehörde. 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-27.3 

Referat 404, Wasser 
 
ich teile Ihnen als Träger öffentlicher Belange 
mit, dass für das Vorhaben „Bebauungsplan 
Nr. 174.1 "Riebeckplatz Ost"” keine wahrzu-
nehmenden Belange in Zuständigkeit des Re-
ferats 404 — Wasser — berührt werden. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-27.4 

Referat 407, Naturschutz, Landschaftspflege, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege für den hier benannten Bebau-
ungsplan vertritt die Naturschutzbehörde der 
Stadt Halle (Saale).  
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-27.5 

Hinweis: Umweltschadensgesetz und Arten-
schutzrecht sind zu beachten. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang insbesondere auf § 19 
BNatSchG i. V. m. dem Umweltschadensge-
setz (vom 10. Mai 2007, BGBI. Teil | S. 666) 
sowie auf die §§ 44 und 45 BNatSchG. 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die Vorschriften sind bekannt. 
Eine haftungsbedingte Schädi-
gung von Arten und Lebensräu-
men im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes ist nicht zu er-
warten. 
Belange des Artenschutzes 
wurden in einem Gutachten er-
mittelt und in die Festsetzungen 

✔  
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berück-
sichtigt 
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sowie die Begründung/Umwelt-
bericht eingestellt.  
 

I-27.6 

 
Referat Verkehrswesen  
aus ziviler luftrechtlicher Sicht wird zum Bebau-
ungsplan Nr. 174.1 "Riebeckplatz Ost" wie folgt 
Stellung genommen: Die Bauschutzbereiche 
von genehmigten Flugplätzen sind nicht betrof-
fen.  
 
Ca. 1 km westlich des geplanten Sondergebie-
tes SO1 befindet sich der Hubschrauberlande-
platz des St. Elisabeth und St. Barbara Kran-
kenhauses. Der Hubschrauberlandeplatz des 
Klinikums Bergmannstrost liegt ca. 1,9 km in 
südlicher Richtung. Die Hauptan- und - Abflug-
richtungen der beiden Hubschrauberlande-
plätze sind durch die Vorhaben nicht betroffen, 
sodass grundsätzlich nicht von einer Gefähr-
dung der An- und Abflüge der Rettungshub-
schrauber ausgegangen wird.  
 
Die An- und Abflugrichtungen können im Ein-
zelfall jedoch abweichen. Für die Nutzung die 
Baukräne ist rechtzeitig die obere Luftfahrtbe-
hörde, hier LVwA, Referat 307, zu beteiligen.  
 
Baukräne bzw. andere Baumaschinen sind 
Luftfahrthindernisse und müssen entsprechend 
eine Tages- und Nachtkennzeichnung erhalten. 
Die Nachtkennzeichnung muss an den äußers-
ten Punkten angebracht sein, damit die Aus-
maße der Luftfahrthindernisse erkennbar sind. 
Das gilt später auch für die Kennzeichnung von 
den Gebäuden in den geplanten Sondergebie-
ten. Die Kosten für sämtliche Kennzeichnun-
gen hat der Bauherr zu tragen. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der Hinweis betrifft die Umset-
zung der Planung.  
 
Darüber hinaus wurde bereits 
unter Pkt. 3 der Begründung auf 
den allgemeinen Sachverhalt 
hingewiesen. 
 

H 

I-28 

Ministerium für Infrastruktur und Digitales 
des Landes Sachsen-Anhalt  
Referat 24 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 15.12.2022 
  

 

  

I-28.1 

Ziel des vorliegenden Bebauungsplanes ist die 
Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Errichtung des Zukunftszent-
rums Deutsche Einheit und Europäische Trans-
formation, die Stadtreparatur im östlichen Teil 
des bedeutenden Stadteingangs Riebeckplatz 
durch die Bebauung brachliegender und unter-
genutzter Flächen, die Umsetzung des auf dem 
Leitbild für den Riebeckplatz aufbauenden 

Keine Abwägung erforderlich. 
 
Die Stellungnahme stellt die Pla-
ninhalte dar.  
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berück-
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Strukturkonzeptes durch Schaffung von Hoch-
punkten als städtebauliche Dominanten, Auflö-
sung der derzeitigen Funktionstrennung der 
Verkehrsräume und Wiederherstellung erleb-
barer Stadtraume mit klar definierten Bebau-
ungsgrenzen, Schaffung grüner Verbindungen, 
die Aufwertung des Stadteingangs durch hoch-
wertige Nutzungen wie z.B. dem Zukunftszent-
rum, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Ver-
besserung der Erschließungs- und Stellplatzsi-
tuation im Umfeld des Hauptbahnhofs sowohl 
für den Motorisierten Individualverkehr (MIV) 
als auch für Rad- und Fußverkehr mit besonde-
rem Fokus auf die Vernetzung. Gegenwärtig ist 
das ca. 2,5 ha große Plangebiet überwiegend 
durch verkehrliche Nutzungen geprägt. 
 
 

I-28.2 

Nach Prüfung der vorgelegten Planunterlagen 
ergeht nachfolgende landesplanerische Stel-
lungnahme: 
 
Landesplanerische Feststellung  
 
Der raumbedeutsame Bebauungsplan Nr. 
174.1,, Riebeckplatz Ost" ist mit den Erforder-
nissen der Raumordnung vereinbar ist.  
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-28.3 

Begründung der Raumbedeutsamkeit  
Gemäß§ 3 Nr. 6 Raumordnungsgesetz (ROG) 
sind raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen Planungen einschließlich der Raum-
ordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maß-
nahmen, durch die Raum in Anspruch genom-
men oder die räumliche Entwicklung oder 
Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, ein-
schließlich der hierfür vorgesehenen öffentli-
chen Finanzmittel.  
 
Der vorgelegte vorhabenbezogene Bebauungs-
plan Nr. 174.1,“Riebeckplatz Ost“ ist raumbe-
deutsam im Sinne von raumbeeinflussend. 
Dies ergibt sich aus der mit der Planung ver-
bundenen Absicht, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Entwicklung eines Büro- 
und Dienstleistungsquartier Riebeckplatz Ost 
zu schaffen.  
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-28.4 

Begründung der landesplanerischen Fest-
stellung 
Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt sind im Landes-
entwicklungsplan für das Land Sachsen-Anhalt 
(LEP-LSA 2010) festgelegt und im Regionalen 
Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle 

Ist bereits berücksichtigt 
 
Die Begründung geht unter dem 
Pkt. 4.1.1 umfassend auf den 
Landesentwicklungsplan sowie 
Regionalen Entwicklungsplan 
und auf die Vereinbarkeit mit 

✔  



Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost- südlicher Teilbereich“ 

Abwägungsbeschluss  28.April 2023 

 

60 

lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 
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2010 (REP Halle 2010) konkretisiert und er-
gänzt. Die Verordnung über den Landesent-
wicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-An-
halt wurde am 11.03.2011 im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt 
(GVBI. LSA Nr. 6/2011, S.160) verkündet und 
trat am Tag nach der Verkündung in Kraft. Die 
Regionale Planungsgemeinschaft Halle hat als 
Träger der Regionalplanung den REP Halle 
2010 aufgestellt. Dieser Plan ist seit seiner Be-
kanntmachung wirksam. Die Festlegungen der 
Regionalen Entwicklungspläne für die jeweili-
gen Planungsregionen gelten fort, soweit sie 
den in der Verordnung über den LEP-LSA 2010 
festgelegten Ziele der Raumordnung nicht wi-
dersprechen.  

den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung ein.   

I-28.5 

Die Regionalversammlung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Halle hat am 27.03.2012 
die Planänderung des REP Halle 2010 in An-
passung an den LEP-LSA 2010 beschlossen. 
Am 05.05.2021 hat die Regionalversammlung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle 
über die eingegangenen Anregungen und Be-
denken im Zuge der Abwägung abschließend 
entschieden und im Ergebnis und auf der 
Grundlage der vorgenommenen Abwägung ge-
mäß Beschluss-Nr. B V/15- 2021 die Planän-
derung des Regionalen Entwicklungsplans für 
die Planungsregion Halle 2010 (Beschluss-Nr. 
V/16-2021) beschlossen. Mit gleichem Be-
schluss hat die Regionalversammlung be-
schlossen, die Planänderung des Regionalen 
Entwicklungsplans Halle 2010 gemäß § 9 Abs. 
3 LEntwG LSA bei der obersten Landesent-
wicklungsbehörde zur Genehmigung einzu-
reichen. Zu dem von der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Halle mit Schreiben vom 
05.07.2022 (empfangen am 06.07.2022) ge-
stellten Antrag zur Genehmigung erging mit 
Schreiben vom 06.10.2022 ein Versagungsbe-
scheid. Dieser befindet sich derzeit in der 
,Schwebe".  
 
Zudem hat die Regionale Planungsgemein-
schaft Halle den Sachlichen Teilplan „Zentrale 
Orte, Sicherung und Entwicklung der Daseins-
vorsorge sowie großflächiger Einzelhandel für 
die Planungsregion Halle“ erarbeitet, der am 
12.12.2019 genehmigt und mit seiner Bekannt-
machung am 28.03.2020 wirksam geworden 
ist.  
 
Neben den Zielen der Raumordnung, für die es 
eine Beachtungspflicht gibt, sind sowohl die 
Grundsätze der Raumordnung als auch die in 
Aufstellung befindlichen Ziele der Raumord-

Wird berücksichtigt.  
 
Die Begründung geht unter dem 
Pkt. 4.1.1 umfassend auf den 
Regionalen Entwicklungsplan 
ein. Die Inhalte werden für den 
Satzungsbeschluss der Begrün-
dung ergänzt um den aktuellen 
Verfahrensstand abzubilden.  

X  
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nung als sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung in Abwägungs- und Ermessensentschei-
dungen zu berücksichtigen. Mit der Planände-
rung zum REP Halle 2010 (Stand REP Halle 
2021) liegen in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung vor, die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 
i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ROG als „sons-
tige Erfordernisse der Raumordnung“ in den 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen 
zu berücksichtigen sind.  
 

I-28.6 

Die Geschäftsstelle der RPG Halle ist in Bezug 
auf die in Aufstellung befindlichen Ziele der 
Raumordnung als sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raum-
ordnungsgesetz als Träger öffentlicher Belange 
für die Abgabe der Stellungnahme zuständig 
und zu beteiligen. 
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die Geschäftsstelle wurde in al-
len Verfahrensschritten am Be-
bauungsplanverfahren als Trä-
ger Öffentlicher Belange betei-
ligt.  

✔  

I-28.7 

Im Rahmen des vorgelegten Entwurfes des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
174.1 „Riebeckplatz Ost“ erfolgte eine sachge-
rechte Auseinandersetzung mit den Erforder-
nissen der Raumordnung gemäß LEP-LSA 
2010 sowie dem REP Halle. Die Stadt Halle 
(Saale) wurde im LEP-LSA 2010 unter Ziffer 
2.1. Z 36 und im REP Halle unter Ziffer 5.2.13. 
Z als Oberzentrum ausgewiesen. Oberzentren 
sind als Standorte hochwertiger spezialisierter 
Einrichtungen im wirtschaftlichen, sozialen, kul-
turellen, wissenschaftlichen und politischen Be-
reich mit überregionaler und zum Teil landes-
weiter Bedeutung zu sichern und zu entwickeln 
(Z 33 LEP-LSA 2010). Diesem Ziel wird der 
Bebauungsplan gerecht. Der Bebauungsplan 
steht in keinem Widerspruch zu den im Be-
trachtungsraum ausgewiesenen Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung zur nachhalti-
gen Raumentwicklung und zur Regionalent-
wicklung. 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

I-28.8 

Rechtswirkung 
Ich verweise auf die Bindungswirkungen der 
Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 4 
Raumordnungsgesetz (ROG). Ziele der Raum-
ordnung sind gemäß § 4 Absatz 1 ROG von öf-
fentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen zu beachten. Ge-
mäß § 4 Absatz 2 ROG sind die Grundsätze 
und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung 
zu berücksichtigen. 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-28.9 

Hinweis zur Datensicherung 
Die oberste Landesentwicklungsbehörde führt 
gemäß § 16 Landesentwicklungsgesetz Sach-
sen-Anhalt (LEntwG LSA) das Raumordnungs-
kataster (ROK) des Landes Sachsen-Anhalt.  
 

Keine Abwägung erforderlich. 
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Die Erfassung aller in Kraft gesetzten Bauleit-
pläne und städtebaulichen Satzungen ist u.a. 
Bestandteil des ROK. Ich bitte Sie daher, mich 
von der Genehmigung/Bekanntmachung des 
o.g. Bauleitplanes durch Übergabe einer Kopie 
der Bekanntmachung und der in Kraft getrete-
nen Planung einschließlich der Planbegrün-
dung in Kenntnis zu setzen. Mit dieser Stel-
lungnahme wird den vorgeschriebenen Geneh-
migungs- und Zulassungsverfahren nicht vor-
gegriffen und es werden weder öffentlich-recht-
liche noch privatrechtliche Zustimmungen und 
Gestattungen erteilt. 

I-29 

 
Bau- und Liegenschaftsmanagement Sach-
sen-Anhalt (BLSA) 
NL Süd-Ost 
An der Fliederwegkaserne 21  
06130 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 14.12.2022 
 

 

  

 

von Seiten des Landesbetriebes Bau- und Lie-
genschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, 
Technisches Büro Halle, werden zu der Pla-
nung des Bebauungsplans 174.1 „Riebeckplatz 
Ost" keine Bedenken erhoben. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-30a 

LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Berg-
bau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Walter-Köhn-Straße 2 
04356 Leipzig 
 
Stellungnahme vom 16.12.2022  

 

  

 

Bevor unsererseits eine Zustimmung erteilt 
werden kann, sind Standpunkte von verschie-
denen Fachabteilungen unseres Unterneh-
mens erforderlich, die im Rahmen einer berg-
baulichen Stellungnahme bearbeitet werden. 
Für die zeitliche Verzögerung durch den inner-
betrieblichen Umlauf möchten wir uns entschul-
digen und bitten hiermit um eine Terminverlän-
gerung bis zum 21.12.2022. Wir bemühen uns 
um eine schnellstmögliche Bearbeitung. 
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-30b 

LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Berg-
bau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
Walter-Köhn-Straße 2 
04356 Leipzig 
 
Stellungnahme vom 20.12.2022 
 

 

  

I-30b.1 

nach Prüfung der uns übergebenen Unterlagen 
in den zuständigen Fachabteilungen übermit-
teln wir Ihnen folgende Hinweise zu dem o. g. 
Bebauungsplan: 

Keine Abwägung erforderlich. 
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I-30b.2 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes be-
findet sich außerhalb der Abschlussbetriebs-
plangrenzen der LMBV und wird nicht vom 
bergbaulich bedingten Grundwasserwiederan-
stieg im Zuständigkeitsbereich der LMBV be-
einflusst. 
 
Es befinden sich kein Grundeigentum sowie 
kein Anlagen- und Leitungsbestand der LMBV 
im Planbereich. 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-30b.3 

Die externe Ausgleichfläche befindet sich hin-
gegen im Bereich der ursprünglich bergbaulich 
beeinflussten Grundwasserabsenkung des Ta-
gebaugebietes Bruckdorf und unterlag im Zu-
sammenhang mit der Außerbetriebnahme der 
bergbaulichen Entwässerung sowie der Flu-
tung der Restlöcher dem nachbergbaulichen, 
natürlichen Grundwasserwiederanstieg. Es ha-
ben sich stationäre Zustande eingestellt. Nie-
derschlagsbedingt können Schwankungen auf-
treten. Zu Zeiten hoher Grundwasserneubil-
dung ist teilweise mit flurnahen Grundwasser-
standen zu rechnen. 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Informationen zu den 
Grundwasserständen werden in 
der Satzungsfassung im Um-
weltbericht redaktionell ergänzt. 
Für die Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahmen ergibt sich 
daraus keine Änderung.  

X  

I-31 

 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
Abt. 4 
Bau und Liegenschaften 
06099 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 08.12.2022 
 

 

  

 

wir haben die oben genannten Unterlagen ge-
prüft und festgestellt, dass von der uns vorge-
stellten Planung keine Liegenschaften oder 
Leitungen der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg betroffen sind.  
 
Von Seiten der MLU bestehen keine Einwande. 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

I-32 

 
Polizeirevier Halle (Saale) 
Verkehrsorganisation 
An der Fliederwegkaserne 17 
06130 Halle (Saale) 
 

 

  

I-32.1 

Das Vorhaben befindet sich im kampfmittelbe-
lasteten Bereich (ehemaliges Bombenabwurf-
gebiet). In diesem Gebiet sind somit Funde von 
Kampfmitteln, insbesondere von Bombenblind-
gängern, möglich. Vor der Durchführung von 
Tiefbauarbeiten und sonstigen erdeingreifen-
den Maßnahmen sind die Flachen durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst oder ein geeig-
netes Privatunternehmen überprüfen zu las-
sen. Bei erdeingreifenden Maßnahmen ist min-
destens 16 Wochen vor Beginn ein Antrag an 
die Polizeiinspektion Halle (Saale); 06110 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
wurde bereits in der Begründung 
unter Pkt. 7.7.3 ausreichend be-
rücksichtigt.   
 
Auf der Planurkunde wurde der 
Hinweis nachrichtlich übernom-
men.  

✔  
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Halle, Merseburger Str.06 als zuständige Ge-
fahrenabwehrbehörde zu stellen, um die wei-
tere Verfahrensweise abzustimmen. 
 
 

 

 
Sollten sie bereits vor der Untersuchung Ge-
genstände auffinden, bei der die Vermutung 
nahe liegt, dass es sich um Kampfmittel han-
deln könnte, sind sie gemäß § 2 KampfM-
GAVO verpflichtet, dies unverzüglich der Poli-
zeiinspektion Halle unter der […] anzuzeigen.  
 
Passanten, Anwohner und Anlieger sind vor 
Gefährdungen durch geeignete Maßnahme zu 
sichern.  
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der Hinweis bezieht sich auf 
die Bauausführung und ist für 
das Bebauungsplanverfahren 
nicht relevant.  
 

H 

I-32.2 

Aufgrund einer abgeschlossenen Strukturände-
rung bitte ich den Begriff ,Polizeidirektion durch 
,Polizeiinspektion" zu ersetzen. 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Bezeichnung der zuständi-
gen Behörde wird in der Sat-
zungsfassung der Begründung 
geändert (Pkt. 3; 7.7.3).  
 

x  

I-32.3 

Anlage verkehrstechnische Untersuchung  
 
Die VTU ist, wie bereits die letzte, auf dem 
Prognosehorizont für das Jahr 2030 aufgebaut. 
Bereits jetzt wird regelmäßig auf den Horizont 
2040 zurückgegriffen, welcher höhere Ver-
kehrsbelastungszahlen ggü. den Werten aus 
2030 auswirft.  
 
Dementsprechend sollten auch hier die errech-
neten Werte mit Vorsicht genossen werden 
bzw. diese als Grundlage für die Berechnun-
gen verwendet werden.  
 
Vorliegende Fehler wurden trotz Hinweise in 
der Äußerung vom 01.10.2020 nicht korrigiert. 
Die unzureichenden Untersuchungen berechti-
gen zu keiner Aussage einer sicheren Ver-
kehrsführung am Riebeckplatz bzw. dessen 
näherer Umgebung.  

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen.  
 

Der Horizont der Daten wurde 
zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Gutachtens abgestimmt.  
 
 
 
 

 X 

I-32.4 

Pkt. 4.2.3 Variante 3: Die Aussage zum Prog-
nosehorizont 2030 hat hier eine besondere Be-
deutung. Insbesondere wird durch die geringe-
ren Verkehrsbelegungsdaten und den bereits 
jetzt bekannten höheren Werten ein Problem 
für die Zukunft erzeugt.  
 
Durch die nicht betrachteten Fahrspuränderun-
gen müsste es zu einer Anpassung der Ver-
kehrsführung innerhalb der Franckestraße 
kommen. Bereits heute stellt die Fahrbezie-
hung B 80 — Volkmannstraße — B 100 eine 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen 
 
Variante 3 wurde nicht weiter 
betrachtet. 
 
Der Horizont der Prognoseda-
ten wurde zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Gutachtens ab-
gestimmt. Für den nördlichen 
Teilbereich wird das Verkehrs-
gutachten aktuell aktualisiert. 

 X 
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sehr hoch belastete Route dar, welche auch ei-
nen sehr hohen Anteil an Schwerverkehr auf-
weist. Dieser Verkehr ist insbesondere von zu 
vielen Fahrspurwechseln freizuhalten, um die 
Gefahr von Unfallen mit höheren/schweren Fol-
gen zu vermeiden.  
 
Die Aussagen zur Sperrung einer Fahrspur mit-
tels Markierung ist weder sicher und realitäts-
nah. Eine solche Führung wird weder erwartet 
oder rechtzeitig erkannt werden.  
 
Die Begreifbarkeit der Verkehrsführung wird 
gesenkt, was zu Unsicherheit und damit ver-
bunden zu einer Gefahrensteigerung führt.  
Der Knoten Einfahrt Franckestraße in den 
Riebeckplatz steht kurz vor Aufnahme als Un-
fallhäufung gemäß dem Merkblatt zur örtlichen 
Unfalluntersuchung in Unfallkommissionen (M 
Uko 2011).  
 
Insbesondere durch die lückenhafte Betrach-
tung und Grundlage zu geringer Belastungs-
zahlen kann keine der vorliegenden Varianten 
eine verkehrssichere Führung darstellen, Viel-
mehr werden sich Konflikte und Gefährdungen 
in der Führung Franckestrake — Riebeckplatz 
durch Konflikte nebeneinanderfahrender Fahr-
zeuge erhöhen. 
 

Der Aktualisierung liegt die Ver-
kehrsprognose 2040 zu 
Grunde. 
 
Es ergab sich für den südlichen 
Teilbereich keine Notwendigkeit 
zur Fortschreibung des Gutach-
tens. 
 
 

I-32.5 

5.2 Die Abb. 19 und 20 sind in ihrer Darstellung 
noch immer vertauscht. 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen.  
 
Der Hinweis betrifft inhaltlich 
Teile der Verkehrstechnischen 
Untersuchung. 
  
Es ergab sich für den südlichen 
Teilbereich keine Notwendigkeit 
zur Fortschreibung des Gutach-
tens.  

 X 

I-33 

Regionale Planungsgemeinschaft Halle, 
Geschäftsstelle 
Willy-Brandt-Straße 87 
06110 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 06.12.2022 
 

 

  

I-33.1 

mit Schreiben vom 17.11.2022 übergaben Sie 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle 
(RPG Halle) die Unterlagen zu o.g. Verfahren 
mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme.  
Dazu teile ich Ihnen Folgendes mit: 

keine Abwägung erforderlich.  

  

I-33.2 
| Rechtsgrundlagen  
Entsprechend § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 
21 Landesentwicklungsgesetz des Landes 

Ist bereits berücksichtigt. 
 ✔  
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Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. April 
2015 (GVBI. LSA 2015 S. 170) nimmt die RPG 
Halle für ihre Mitglieder (Burgenlandkreis, Saa-
lekreis, Stadt Halle sowie Landkreis Mansfeld-
Südharz mit Lutherstadt Eisleben, Stadt Arn-
stein, Gerbstedt, Hettstedt und Mansfeld sowie 
Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land und 
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra) 
die Aufgabe der Regionalplanung wahr.  
 
Die RPG Halle als Träger öffentlicher Belange 
gibt gemäß Nr. 4.1. des RdErl. Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr (MLV) vom 
13.01.2016-44-20002-01 eine Stellungnahme 
ab.  
 
Die Erfordernisse der Raumordnung auf der 
Ebene der Regionalplanung ergeben sich für 
die Planungsregion Halle aus dem: - Regiona-
len Entwicklungsplan (REP) Halle 2010, in 
Kraft seit 21.12.2010 (Amtsblatt LK SK Nr. 46 
von 2010) - 2. Entwurf der Planänderung zum 
REP Halle 2017 - Teiländerung des 2. Entwurf 
der Planänderung zum REP Halle 2020 - Sach-
lichen Teilplan ,Zentrale Orte, Sicherung und 
Entwicklung der Daseinsvorsorge sowie groß-
flächiger Einzelhandel" 2020, in Kraft seit 
28.03.2020 (Amtsblatt LK MSH Nr. 3 von 2020) 
- Regionalen Teilgebietsentwicklungspro-
gramm (TEP) für den Planungsraum Arnsdorf 
einschließlich der ersten Änderung (2006), in 
Kraft seit dem 06.02.1997 (MBI. LSA Nr. 5 von 
1997) - TEP für den Planungsraum Geiseltal, in 
Kraft seit 7.7.2000 (MBI. LSA Nr. 21 von 2000) 
- TEP für den Planungsraum Merseburg (Ost), 
in Kraft seit 13.05.1998 (MBI. LSA Nr. 25 von 
1998) - TEP für den Planungsraum Profen, in 
Kraft seit 05.06.1996 (MBI. LSA Nr. 31 von 
1996). 
 

Die Begründung unter Pkt. 
4.1.1 geht ausführlich auf die 
Landes- und Regionalplanung 
ein.  
 
Die RPG Halle wurde in allen 
Verfahrensschritten im Verfah-
ren als Träger öffentlicher Be-
lange entsprechend der ihr 
übertragenen Aufgaben betei-
ligt.   
 

I-33.3 

zum REP Halle Mit Beschluss-Nr. Ill/ 07-2012 
der Regionalversammlung der RPG Halle am 
27.03.2012 wurde die Planänderung des REP 
Halle 2010 in Anpassung an die Verordnung 
über den Landesentwicklungsplan 2010 des 
Landes Sachsen-Anhalt vom 11.03.2011 (ver-
öffentlicht im GVBI. LSA Nr. 6/2011) beschlos-
sen.  
 
Das Planänderungsverfahren wurde mit der 
Bekanntgabe der allgemeinen Planungsabsicht 
in den Amtsblättern der Zweckverbandsmitglie-
der, für den Burgenlandkreis in den Ausgaben 
der Mitteldeutschen Zeitung und im Amtsblatt 
des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 
Nr. 5/2012 am 15.05.2012 gemäß § 7 Abs. 1 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Informationen zum Verfah-
rensstand werden unter Pkt. 
4.1.1 der Begründung zum Sat-
zungsbeschluss des Bebau-
ungsplans Nr. 174.1 „Riebeck-
platz Ost - südlicher Teilbe-
reich“ aktualisiert bzw. ergänzt.  
 

X  
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Landesplanungsgesetz Sachsen-Anhalt einge-
leitet. Die Regionalversammlung der RPG 
Halle hat in der Sitzung am 10.12.2019 mit Be-
schluss V/51-2019 die im Zuge der öffentlichen 
Beteiligung zum 2. Entwurf der Plandänderung 
des REP Halle mit Umweltbericht (Stand 
30.11.2017) eingegangenen Anregungen und 
Bedenken abschließend abgewogen. Darüber 
hinaus hat die Regionalversammlung der RPG 
Halle entschieden, dass im Ergebnis dieser Ab-
wägung aufgrund wesentlicher Änderungen 
wenige raumordnerische Erfordernisse durch 
die Geschäftsstelle erneut fachlich bearbeitet 
und eine öffentliche Beteiligung/Teiloffenlage 
vorbereitet wird. In der Sitzung der Regional-
versammlung der RPG Halle am 01.12.2020 
wurde festgelegt, die durch das MLV erlassene 
Handreichung zur Errichtung großflächiger 
Photovoltaikfreiflächenanlagen und deren 
raumordnerische Bewertung in Sachsen-Anhalt 
anzuwenden. Darüber hinaus hat die Regional-
versammlung entschieden (Beschluss-Nr. 
V/05-2020) die in der Sitzung vom 10.12.2019 
festgelegten wesentlich geänderten regional-
planerischen Erfordernisse einschließlich der 
entsprechenden Teile von Begründung und 
Umweltbericht mittels des,Entwurfs Teilände-
rung des 2. Entwurfs der Planänderung zum 
REP Halle (Stand: 30.11.2017) vom 
10.11.2020" erneut in die Öffentlichkeitsbeteili-
gung/Offenlage zu geben. Auf der Grundlage 
des Planungssicherstellungsgesetzes vom 20. 
Mai 2020 (BGBI. 1 S. 1041) erfolgte die Ausle-
gung für Jedermann in der Zeit vom 
22.02.2021 bis 24.03.2021 im Internet. Am 
05.05.2021 hat die Regionalversammlung der 
RPG Halle die Abwägung zum "Entwurf Teilän-
derung des 2. Entwurfs der Planänderung zum 
REP Halle (Stand: 30.11.2017) vom 
10.11.2020" sowie insgesamt zur Planände-
rung des REP Halle 2010 durchgeführt. Da-
nach hat sie die Planänderung des REP Halle 
2010 sowie die Einreichung zur Genehmigung 
bei der obersten Landesentwicklungsbehörde 
beschlossen (vgl. Beschluss-Nr. V/16-2021). 
Zu dem von der RPG Halle mit Schreiben vom 
05.07.2022 gestellten Antrag zur Genehmigung 
der Planänderung des REP Halle erging mit 
Schreiben vom 06.10.2022 ein Versagungsbe-
scheid. Dieser befindet sich derzeit in der 
,Schwebe". Mit der Planänderung zum REP 
Halle 2010 liegen in Aufstellung befindliche 
Ziele der Raumordnung vor, die als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung gemäß § 3 
Absatz 1 Nr. 4 ROG (Raumordnungsgesetz 
vom 22. Dezember 2008 - BGBI. 1 S. 2986), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 



Bebauungsplan Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost- südlicher Teilbereich“ 

Abwägungsbeschluss  28.April 2023 

 

68 

lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

vom 3. Dezember 2020 (BGBI. 1 S. 2694), zu 
berücksichtigen sind. Gemäß § 1 Absatz 4 
BauGB (Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 - 
BGBI. 1 S. 3634), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. 
1S. 1728), sind Bauleitplane den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. Grundsätze und 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind 
nach § 1 Absatz 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 

I-33.4 

ll Ausführungen zu den o.g. Vorhaben 
 Mit den vorliegenden Planungen beabsichtigt 
die Stadt Halle (Saale) im Rahmen einer städ-
tebaulichen Gesamtkonzeption für den 
Riebeckplatz erste Bauvorhaben bauplanungs-
rechtlich vorzubereiten. So liegen für den Teil-
bereich Ostseite konkrete Investitionsplane vor, 
welche die Bebauungen der Flächen mit Ge-
bäuden für das Zukunftszentrum Deutsche Ein-
heit und Europäische Transformation, für Büro, 
Kongress- und Hotelnutzung sowie für ein 
Parkhaus ermöglichen sollen. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes umfasst eine Ge-
samtfläche von ca. 2,5 ha.  
 
Seitens der RPG Halle wurden im Zuge der 
Planungen zum BP 174.1 bereits mit Schreiben 
vom 22.07.2019 (Stand Juli 2019) sowie 
08.10.2020 (Stand März 2020) Stellungnahmen 
abgegeben, welche zum Verfahrensstand der 
REP-Änderung ergänzt werden (siehe Punkt |) 
und darüber hinaus inhaltlich aufrecht erhalten 
bleiben.  
 
Aus regionalplanerischer Sicht ist festzu-
stellen, dass mit der Entwicklung des Be-
bauungsplan Nr. 174.1 ,,Riebeckplatz Ost“ 
die Erfordernisse der Raumordnung auf der 
Ebene der Regionalplanung basierend auf 
dem REP Halle 2010 einschließlich der da-
mit in Zusammenhang stehenden Aufstel-
lungs-, Änderungs- und Ergänzungsverfah-
ren nicht beeinträchtigt werden. 
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die angeführten Sachverhalte 
sind Gegenstand der Begrün-
dung. 
 
Die Stellungnahmen, auf die in 
der 06.12.2022 verwiesen wird, 
werden in dieser Abwägung 
nicht noch einmal aufgeführt, 
da sie größtenteils inhaltsgleich 
sind und lediglich um den Ver-
fahrensstand ergänzt wurden.  
 

✔  

I-33.5 

lII Sonstige Hinweise 
Die Feststellung der Raumbedeutsamkeit der 
Planungen und Maßnahmen sowie auch die 
landesplanerische Abstimmung erfolgt durch 
die oberste Landesentwicklungsbehörde 
(RdErl. MLV vom 13.01.2016-44-20002-01 vom 
29.02.2016 in Verbindung mit § 13 LEntwG 
vom 23.04.2015 (GVBI. LSA 2015 S. 170). Ge-
mäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG gilt jedoch unab-
hängig von der Feststellung der Raumbedeut-
samkeit das Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 
BauGB für alle Bauleitpläne an die Ziele der 

 
Ist bereits berücksichtigt. 
 
Zur landesplanerischen Abstim-
mung wird auf die Stellung-
nahme der oberen Landesent-
wicklungsbehörde verwiesen, 
die unter Pkt. I-28 hinterlegt ist. 

✔  
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Raumordnung (Urteil des BVerwG vom 
30.01.2003 - 4 CN14.01). Der Regionale Ent-
wicklungsplan Halle, der Sachlichen Teilplans 
sowie zur Änderung des REP Halle sind unter 
der Homepage der RPG Halle https://www.pla-
nungsregion-halle.de eingestellt. Darüber hin-
aus wird auch auf die Möglichkeit der Nutzung 
des Regionalen Informationssystems, ebenfalls 
unter vorgenannter Internetadresse abrufbar, 
hingewiesen. 

I-34 

Evangelisches Kreiskirchenamt Halle, 
Mittelstraße 14 
06108 Halle (Saale) 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

  

I-35 

 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventis-
ten 
Kleine Märkerstraße 3 
06108 Halle (Saale) 
 
  

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 
 
 
 

  

I-36 

Jüdische Gemeinde zu Halle 
Große Märkerstraße 13 
06108 Halle (Saale) 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

  

I-37 

Katholische Kirche, 
Propsteipfarramt,  
St. Franziskus und Elisabeth 
Mauerstraße 13 
06110 Halle (Saale) 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

  

I-38 

Neuapostolische Kirche 
Sachsen/Thüringen 
Schlossstraße 28 
04425 Taucha 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

  

I-39 

FB Sicherheit Untere Verkehrsbehörde 
(Team Verkehrsorganisation)  
Am Stadion 5 
06122 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 19.12.2022 
 

 
 
 

  

I-39.1 

nach Durchsicht der vorgelegten Unterlagen 
habe ich einige Hinweise, aber auch Einwände. 
 
Anlage 2, Begründung zum Bebauungsplan Nr. 
174.1 ,.Riebeckplatz Ost"  
 
Unter Punkt 2.2 wird die Grenze des räumli-
chen Geltungsbereiches beschrieben. Das 
Plangebiet wird damit wie folgt begrenzt: 
 - im Westen durch die östliche Straßenbegren-
zung des Kreisverkehrs ab der Zufahrt Bus-
bahnhof bis zum Beginn der Abbiegespur Rich-
tung Delitzscher Straße, diese querend und 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Begrünung wird unter Pkt. 
2.2 entsprechend konkretisiert.  
 

X  

https://www.planungsregion-halle.de/
https://www.planungsregion-halle.de/
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weiter entlang der westlichen Begrenzung der 
dreieckigen Verkehrsinsel, die Einmündung der 
Delitzscher Straße in den Kreisverkehr 
Riebeckplatz querend und weiter der östlichen 
Straßenbegrenzung der Volkmannstraße fol-
gend bis zur nördlichen Geltungsbereichs-
grenze. Die Beschreibung ist nicht ganz ein-
deutig. „ab der Zufahrt Busbahnhof....“ Hier 
sollte beschrieben werden, dass die Zufahrten 
zum Busbahnhof nicht Bestandteil des Gel-
tungsbereiches sind. Der Geltungsbereich be-
ginnt nach den Zufahrten zum Busbahnhof. 

I-39.4 

Unter Punkt 5.3.1 Motorisierte Individualver-
kehr 
Im vierten Absatz ist die verkehrliche Erschlie-
ßung dargestellt. „Das südliche Areal verfügt 
derzeit über keine geeignete Anbindung für 
den MIV. Für den Busbahnhof angrenzend be-
steht vom Kreisverkehr bzw. der Merseburger 
Straße aus eine gesonderte Zufahrt, deren Er-
weiterung auf andere Verkehre von den Behör-
den zur Sicherung des Betriebsablaufes grund-
sätzlich abgelehnt wird. Eine Ausnahme stellt 
derzeit die Zufahrt zum Eisenbahnbundesamt 
dar." 
Der Busbahnhof ist sowohl über eine separate 
Fahrspur aus dem Kreisverkehr als auch von 
der Rechtsabbiegespur von der Merseburger 
Straße erschlossen. Es sind zwei Einfahrtsspu-
ren, die durch eine Verkehrsinsel getrennt sind. 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Begründung wird unter dem 
Punkt. 5.3.1 redaktionell er-
gänzt bzw. konkretisiert.  
 

X  

I-39.5 

Punkt 5.3.2 Fuß- und Radwege, Radverkehr, 
zweiter Absatz  
„Ein straßenbegleitender Zweirichtungsradweg 
führt von der Merseburger Straße zur Delitz-
scher Straße. Er befindet sich anteilig innerhalb 
des südlichen Plangebietes.“ Hier ist anzumer-
ken, dass der Zweirichtungsradweg nur ab / bis 
Einmündung Ernst-Kamieth-Straße führt. Der 
Zweirichtungsradweg wird nicht von bzw. bis 
zur Rudolf-Ernst-Weise-Straße geführt. 

Wird berücksichtigt.  
Die Begründung wird unter dem 
Punkt. 5.3.2 redaktionell ange-
passt 
 

X  

I-39.6 

Punkt 5.3.4 Öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV), Straßenbahn, zweiter Absatz  
„Richtung Osten unter der Eisenbahnbrücke 
befinden sich unmittelbar angrenzend in den 
beiden nördlichen Brückenfeldern Haltestellen 
in beide Richtungen; Richtung Süden liegen sie 
zwischen EBA und Bahnhof. Sie sind über eine 
Rampe parallel zu den Gleisen verbunden. 
Während die Gleisanlagen in Ost-West-Rich-
tung gepflastert und so in die Fußgängerzone 
integriert sind, sind sie Richtung Süden anstei-
gend in Schotterrasen verlegt.“  
 
Dieser Bereich ist keine Fußgängerzone. Die 
Straßenbahn fährt in einer Tempo-20-Zone. 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Begründung wird unter dem 
Punkt. 5.3.4 redaktionell ange-
passt 
Der Begriff Fußgängerzone 
wird ersetzt.  

X  
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Die Nebenanlagen sind als „Gehweg+ Radfah-
rer frei" ausgewiesen. Die entsprechende Ver-
kehrszeichen sind verkehrsbehördlich angeord-
net. Im neunten Absatz wird noch einmal von 
einer Einengung der Fußgängerzone geschrie-
ben. Die Situation sollte in einem anderen 
Wortlaut beschrieben werden. 

I-39.7 

Busverkehr 
Im ersten Absatz wird die Zufahrt und die Aus-
fahrt vom ZOB beschrieben. „Die Zufahrt er-
folgt über eine gesonderte Spur aus dem Kreis-
verkehr heraus, die Ausfahrt im Süden über die 
Anbindung der Ernst-Kamieth-Straße an die 
Merseburger Straße bzw. in den Riebeck-
platz...“.  
 
Eine direkte Ausfahrt in den Riebeckplatz 
(Kreisverkehr) besteht nicht. Eine weitere Aus-
fahrt vom ZOB besteht auch über die Ernst-Ka-
mieth-Straße / Maybachstraße / Rudolf-Ernst-
Weise-Straße in alle Richtungen. 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Begründung wird unter dem 
Punkt. 5.3.4 redaktionell ange-
passt 
 

X  

I-39.10 

Im südlichen Teilgebiet wird der bestehende 
Zweirichtungsradweg von der Delitzscher 
Straße zur Merseburger Straße einbezogen.“ 
Hinweis - der Zweirichtungsradweg führt nur 
bis über die Einmündung der Ernst-Kamieth-
Straße. Der Radverkehr wird dann in südliche 
Richtung über die Ernst-Kamieth-Straße ge-
führt.  
 
. 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Begründung wird unter dem 
Punkt 7.3.1 redaktionell ange-
passt 
 

X  

I-39.14 
Aus verkehrlicher Sicht kann dem B-Plan Nr. 
174.1 ,Riebeckplatz Ost" zugestimmt werden. 

Keine Abwägung erforderlich.  
 
 

  

I-40 

FB Sicherheit Abteilung Brand-, Katastro-
phenschutz/Rettungsdienst 
An der Feuerwache 5 
06124 Halle (Saale) 
 

 

  

 

neben der im Punkt 7.3.2 beschriebenen For-
derung der Sicherstellung der erforderlichen 
Zufahrten und Stellflächen entsprechend den 
Bestimmungen des § 5 BauO LSA mit der 
,,Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ 
sind weiterhin zusätzliche Aufstellflächen zur 
möglichen Einspeisung in (Trocken-)Steiglei-
tungen oder anderen Löschwasservorratsbe-
hältern (z.B. für Löschanlagen) bei Erfordernis 
zu berücksichtigen. 

Wird berücksichtigt.  
 
 
Ein entsprechender Hinweis 
wird in der Begründung zur Sat-
zungsfassung unter Pkt. 7.3.2 
aufgenommen.  
 

X  

I-41 

 
FB Städtebau und Bauordnung 
Untere Landesentwicklungsbehörde 
 
 
Stellungnahme vom 22.11.2022 

 

  

http://halgis.halle.de/mapserver/av_search3.asp?s=An%20der%20Feuerwache&n=5
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Zur Planung bestehen seitens der Unteren 
Landesentwicklungsbehörde keine Einwände. 

Keine Abwägung erforderlich.  
  

 

Gemäß § 13 Abs. 1 S. 2 LEntwG sind Sie ver-
pflichtet, der obersten Landesentwicklungsbe-
hörde Ihre raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen möglichst frühzeitig mitzuteilen 
und die erforderlichen Auskünfte zu geben. Die 
Feststellung der Vereinbarkeit der o.g. Pla-
nung/Maßnahme mit den Zielen der Raumord-
nung erfolgt dann durch die gemäß § 2 Abs. 2 
Nr. 10 LEntwG zuständige Oberste Landesent-
wicklungsbehörde (Ministerium für Infrastruktur 
und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt). 
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Beteiligung ist erfolgt, die Stel-
lungahme des Ministeriums un-
ter Ziffer I-28 hinterlegt.  

✔  

I-42 

FB Städtebau und Bauordnung 
Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Stellungnahme vom 22.12.2022 
 

 

  

 

aus der fachlichen Sicht der Abteilung Denk-
malschutz bestehen gegen das o. g. Vorhaben 
keine Einwände.  
Im Plangebiet befinden sich weder Baudenk-
male noch Bestandteile von Denkmalberei-
chen.  
Der Umgebungsschutz von Baudenkmalen im 
Umfeld (Hauptbahnhof, Eisenbahnbrücken) be-
dingt angesichts der heterogenen Bebauungs-
strukturen im Bereich des Riebeckplatzes und 
der Delitzscher Straße keine spezifischen 
denkmalfachlichen Anforderungen, die unmit-
telbar Eingang in das Planwerk finden müss-
ten.  

Keine Abwägung erforderlich.  

  

 

Archäologische Kulturdenkmale sind im Plan-
gebiet bislang nicht bekannt. Hinsichtlich etwai-
ger archäologischer Funde oder Befunde, die 
bei Erdarbeiten unerwartet freigelegt werden 
könnten, gelten die einschlägigen Bestimmun-
gen des Denkmalschutzgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (Meldepflicht gemäß § 9 Abs. 
3, Dokumentationspflicht gemäß § 14 Abs. 9 
DenkmSchG LSA). 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die gesetzliche Meldepflicht ist 
unter Pkt. 7.7.2 der Begrün-
dung (nachrichtliche Über-
nahme) bereits enthalten.  

H 

I-43a 

FB Umwelt 
Untere Wasserbehörde 
 
Stellungnahme vom 20.01.2023 (Hinweis: auf 
der Stellungnahme wurde als Datum 
20.01.2022 vermerkt) 
  

 

  

I-43a.1 
Untere Wasserbehörde: 
Es bestehen keine Einwände oder Hinweise. 

Keine Abwägung erforderlich. 
  

I-43a.2 
 
Untere Bodenschutzbehörde/Altbergbau  
Stellungnahme vom 20.01.2023 
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I-43a.3 
Gegen den Entwurf des o.g. B-Planes beste-
hen keine Einwände. 
 

Keine Abwägung erforderlich.  
   

I-43a.3 

Für den Bereich des Bebauungsplanes sind 
folgende Flächen im Archiv der „Datei schädli-
cher Bodenveränderungen und Altlasten” 
(DSBA) erfasst: - Merseburger Str. 1 (Gummi-
Asbest-Verarbeitung / Pharmazie-Unterneh-
men).  
 Der Altlastverdacht hat sich nicht bestätigt 
bzw. wurde ausgeräumt. Eine Archivierung er-
folgt zur Vermeidung der Neuerfassung auf 
Grund desselben Sachverhaltes gemäß § 9 
BodSchAG LSA vom 02.04.2002. 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die Ausführungen zur archivier-
ten Fläche wurden in den Ent-
wurf unter Pkt. 5.5.7 der Begrün-
dung übernommen. ✔  

I-43a.3 

Vorsorgepflicht 
Im Rahmen des Planvorhabens sind die Vor-
sorgegrundsatze des Bundesbodenschutzge-
setzes und der Bundesbodenschutzverordnung 
zu beachten. Danach soll mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umgegangen werden.  
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Dem sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden wird in beson-
derem Maße entsprochen, da 
eine vielfach vorgeprägte Fläche 
überplant wird. Die Fläche ist 
seit Jahrzehnten baulich genutzt 
und kein gewachsener Boden 
mehr vorhanden.  Dies ist im 
Umweltbericht Pkt. 1.2.2 bereits 
dargestellt. 
 

✔  

I-43a.4 

Hinsichtlich der Bewertung der Bodenfunktio-
nen wird auf folgende, in Sachsen-Anhalt zur 
Anwendung empfohlene, Literaturquellen hin-
gewiesen:  
- LAU (1998): Bodenschutz in der räumlichen 
Planung — Eine Methode zur Bewertung und 
Wichtung von Bodenfunktionen.- Berichte des 
Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-An-
halt, Heft 29.  
- http:/www.lau.sachsen-anhalt.de/filead-
min/Bibliothek/Politik_und_Verwal-
tung/MLU/LAU/Bodenschutz/Bodentunktionsbe
wertung/Dateien/Bodenfunktionsbewertung 
LAU.pdf  
 
Gemäß BBodSchG i.V.m. BBodSchV sind Bo-
denversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Vorrangig sind bereits versiegelte, 
sanierte, baulich veränderte oder bebaute Flä-
chen wieder zu nutzen. Vorsorgemaßnahmen 
gegen das Entstehen schädlicher Bodenverän-
derungen, insbesondere durch den Eintrag von 
schädlichen Stoffen, und die damit verbunde-
nen Störungen der natürlichen Bodenfunktio-
nen sind zu treffen. Die Böden sind vor Ero-

Ist bereits berücksichtigt.  
 
Genannte Bewertungsmethoden 
sind angewandt bzw. berück-
sichtigt worden (siehe Umwelt-
bericht Pkt. 2.1.2.1). 
Die aufgeführten Grundsätze 
werden mit dem Plangebiet in 
hohem Maße berücksichtigt: 
bereits hochgradig versiegelte 
und vollständig veränderte Flä-
che, Boden bereits verdichtet 
usw. Vorsorge im Hinblick auf 
Eintrag von Stoffen nur Gegen-
stand des Bebauungsplans über 
zulässige Nutzungen. In Sonder-
gebieten Hotel, Büro, Verwal-
tung, Dienstleistungen usw. zu-
lässig, so dass nutzungsbedingt 
schädliche Einwirkungen auf 
den Boden ausgeschlossen 
sind. 
 

✔  
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sion, vor Verdichtung und vor anderen nachtei-
ligen Einwirkungen vorsorglich zu schützen. (§ 
7 BBodSchG i. V. m §§ 9 und 10 BBodSchV, § 
1 Bodenschutz-Ausführungsgesetz LSA Sach-
sen-Anhalt vom 2.04.2002).  
 

I-44a 

FB Umwelt 
Untere Immissionsschutzbehörde/Untere Ab-
fallbehörde 
 
Stellungnahme vom 20.01.2023 
 

 

  

I-44a.1 
Aus abfallrechtlicher Sicht bestehen keine Ein-
wände.  
 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-44a.2 

 
Hinweise: Bei der Realisierung von Baumaß-
nahmen werden bei Erdarbeiten Aushubmateri-
alien anfallen, die Abfälle im Sinne des § 3 
Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) dar-
stellen. Zu deren möglichen Verwertungs- bzw. 
Entsorgungswegen sind Aussagen erst mög-
lich, wenn analytische Untersuchungen nach 
den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung 
(ab 01.08.2023) durchgeführt werden. Auf-
grund der Vornutzung des B-Plan Gebietes ist 
nicht auszuschließen, dass auch gefährlicher 
Abfall im Sinne der Verordnung über das Euro-
päische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung AVV anfallt und entsorgt werden 
muss. Gefährliche Abfälle unterliegen gemäß 
der NachwV der Nachweispflicht und dürfen 
nur zugelassenen Anlagen übergeben werden.  

Wird berücksichtigt.  
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
wird Ergänzung in der Begrün-
dung sowie im Umweltbericht 
als Hinweis ergänzt, entfaltet 
aber keine Wirkung in Bezug 
auf die Inhalte der Planzeich-
nung oder textlichen Festset-
zung.   

X  

 

Durch den Vorhabensträger zukünftiger Bau-
maßnahmen sind der Unteren Abfallbehörde 
der Stadt Halle (Saale), […] alle Nachweise 
über die ordnungsgemäße Entsorgung der an-
gefallenen Abfälle nach den Vorgaben des § 
47 Abs. 3 Kreislauwirtschaftsgesetz (KrWG) 
vorzulegen. 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
kann nicht im Bebauungsplan 
geregelt werden.  
 
Der Hinweis ist von Relevanz 
für die Bauausführung. 
 

H 

 

Lufthygienische Bewertung:  
Der Bereich Riebeckplatz ist durch sein hohes 
Verkehrsaufkommen und seine verzweigten 
Verkehrsardern ein Belastungsschwerpunkt für 
Luftschadstoffe in Halle. Allerdings ist die 
Durchlüftung bisher gut, wodurch die zulässi-
gen Grenzwerte für Luftschadstoffe aktuell un-
terschritten werden. Zu Recht weist aber das 
,Klimagutachten“ der Firma Lohmeyer vom De-
zember 2019 darauf hin, dass sich die Luft-
schadstoffbelastung durch die geplanten Be-
bauungen mit ihren zusätzlichen Verkehrsströ-

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen. 
 
Das Baufeld im südlichen Teil-
bereich hat lediglich eine Ge-
samtgröße von 30,5 x 58,9 Me-
tern, wovon nur ein Teilbereich 
von 30,5 x 30 Metern mit einem 
Hochpunkt bis zu einer Höhe 
von max. 184,00 m ü. NHN be-
baut werden kann. Das Baufeld 
liegt im Randbereich der lokalen 
Luftleitbahn. Ausgehend von 

 X 
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men erhöhen wird und gleichzeitig die Durch-
lüftungssituation verschlechtern wird. Jedoch 
bringen die geplanten Bebauungen keine direk-
ten neuen Emissionen mit sich. Deshalb sollten 
die Hinweise im Punkt 7.5 der zusammenfas-
senden Erheblichkeitsbewertung bei der Ge-
staltung der neu entstehenden Strukturen un-
bedingt berücksichtigt werden. Dies erlangt be-
sondere Bedeutung, wenn man berücksichtigt, 
dass die Grenzwerte für Luftschadstoffe ab 
2030 erheblich verschärft werden sollen und in 
unmittelbarer Nähe eine Luftgütemessstation 
des LÜSA aufgestellt ist.  

dem Einzelgebäude sind keine 
wesentlichen Auswirkungen auf 
die Durchlüftungssituation am 
Riebeckplatz zu erwarten.  
 
Die Berücksichtigung techni-
scher Lösungen zur Minderung 
der Schadstoffbelastung inner-
halb des neu geplanten Ge-
bäude wird in der weiteren Pla-
nungsphase für das Gebäude 
erfolgen.  
 
 

 

Schalltechnische Bewertung:  
Im Schreiben des FB Umwelt vom 12.10.2020 
an den FB Städtebau und Bauordnung (derzeit 
FB Planen) wurden durch die Untere Immissi-
onsschutzbehörde Einwände und Hinweise zur 
Schallimmissionsprognose des Büros Graner 
Ingenieure vom 28.04.2020 (Index A) aufge-
führt. Die nun vorgelegten Unterlagen enthal-
ten keine Überarbeitung der Schallimmissions-
prognose. Somit bleiben die Einwände und 
Hinweise der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde weiterhin bestehen. 

 
Wird berücksichtigt.  
 
Das Schallgutachten wurde ent-
sprechend überarbeitet (Index 
B). Durch die redaktionellen Än-
derungen ergaben sich keine 
Änderungsbedarfe im Bebau-
ungsplan.  

X  

 

FB Umwelt 
Untere Immissionsschutzbehörde 
 
Stellungnahme vom 12.10.2020 zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 
174.1, auf die in der STN vom 20.01.2023 Be-
zug genommen wird.  
 

 

  

I-44b 

Im Kapitel 5.6.2 wird auf die Richtlinie 
96/82/EG (sog. SEVESO-II Richtlinie) verwie-
sen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese 
durch die Richtlinie 2012/18/EU (sog. 
SEVESO-III Richtlinie) aufgehoben wurde. Der 
vorliegende Absatz ist redaktionell und inhalt-
lich zu korrigieren.  
 

Wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
Der Absatz in der Begründung, 
der Bezug auf § 50 BImSchG 
nimmt, wird redaktionell an den 
aktuellen Wortlaut des Gesetzes 
angepasst: 
 
im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der 
Richtlinie 96/82/EG wird durch  
 
im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 
der Richtlinie 2012/18/EU (sog. 
SEVESO-III Richtlinie) 
 
ersetzt. 
Inhaltlich ergeben sich daraus 
keine Änderungen.  
 

X  
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-44b.2 

Auf Seite 72 der Begründung zum Bebauungs-
plan ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen 
die Orientierungswerte der DIN 18005 darge-
legt werden, da ein Sondergebiet ausgewiesen 
werden soll. Dies trifft ebenfalls auf die vorlie-
gende Schallimmissionsprognose zu. 
 

Wird berücksichtigt. 
 
Die Begründung wird wie folgt 
ergänzt: 
 
Für Sondergebiete gibt es keine 
einschlägigen Orientierungs- o-
der Richtwerte, da es sich um 
Gebiete mit sehr verschiedenen 
Nutzungen bzw. Schutzansprü-
chen handeln kann. Vorliegend 
wird vom Gutachter der höchste 
Schutzgutanspruch für eine 
Wohnnutzung (als ungünstigster 
Fall für die schalltechnischen 
Berechnungen) innerhalb des 
Gebietes herangezogen (vgl. 
Kap. 3, S. 8 schalltechnischer 
Bericht). 
 

X  

I-44b.3 

Auf Seite 75 der Begründung zum Bebauungs-
plan ist unter dem Absatz „Passive Schall-
schutzmaßnahmen“ die DIN 41095 redaktionell 
zu korrigieren. 
 

Wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Die Bezeichnung 
der DIN wird korrigiert. 
 

X  

I-44b.4 

In der vorgelegten Schallimmissionsprognose 
der Fa. Graner Ingenieure GmbH vom 
28.04.2020 Nr. 1189 sind in der Abbildung 4 
die Linienschallquellen „RLS90“ nicht darge-
stellt.  
 

Wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen.  
Da es keine Emittenten nach 
RLS90 gibt, wird die Legende im 
Gutachten (Index B, Anlage zum 
Satzungsbeschluss) entspre-
chend korrigiert. 
 

X  

I-44b.5 

Im Kapitel 7.2.1 der vorgelegten Schallimmissi-
onsprognose wird dargelegt, dass der LKW-
Anteil für den Tag- und Nachtzeitraum gleich-
gesetzt wurde. Nach Prüfung der Eingabeda-
ten aus Tabelle 9 erscheinen die angesetzten 
LKW-Anteile vergleichsweise sehr niedrig. Zum 
Vergleich hierzu beträgt der LKW-Anteil nach 
Tabelle 3 der RLS-90 für eine Bundesstraße 20 
% tags und nachts. Bei einer Gemeindeverbin-
dungsstraße beträgt der LKW-Anteil 20 bzw. 
10 %.  
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die Werte entsprechen den Ein-
gangsdaten der Fachämter (Mail 
vom 17.06.2019).  

✔  

I-44b.6 

Es fehlen Angaben zur Rasterweite der durch-
geführten Berechnungen.  
Die Fußnote 12 ist zu relativieren, zwar wird 
das erforderliche Schalldämmmaß anhand des 
Außenlärmpegels ermittelt aber die Nutzung 
der Lärmpegelbereiche ist in der DIN 4109-
1:2018-1 nicht ausgeschlossen. 
 

Wird berücksichtigt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen.  
Die Ausführungen werden im 
Gutachten (Index B) entspre-
chend korrigiert. 
 

X  
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-45 

FB Umwelt 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Stellungnahme vom 20.01.2023 
 

 

  

 

Die UNB stimmt dem Entwurf nicht zu.  
 
Auf der geplanten externen Ausgleichsfläche 
befinden sich seit 2017 nachweislich Lebens-
räume nach Bundesnaturschutzgesetz streng 
geschützter Arten. Vorliegend sind ein Amphi-
bienlaichgewässer (bekannt seit 2018) mit Vor-
kommen der streng geschützten Wechselkröte 
und gesicherte Brutnachweise des Flußregen-
pfeiffers (seit 2017). Neben dem Schutz durch 
das Bundesnaturschutzgesetz ist die Wechsel-
kröte im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
führt, der Flußregenpfeiffer ist Bestandteil der 
EU Vogelschutzrichtlinie Art.1. Eine Zerstörung 
oder Beeinträchtigung der aktuellen Lebens-
räume der Arten im Zuge der Realisierung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den B-
Plan 174.1 würde ein Eintreten der Verbotstat-
bestände nach § 44 (1) 1-3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes hervorrufen. Die vorgesehene 
Fläche kann für den externen Ausgleich aus ar-
tenschutzrechtlichen Gründen daher nicht ge-
nutzt werden. Dies bedeutet, dass die Verbote 
des § 44 (1) 1-3 BNatSchG den Grundzügen 
der Planung entgegenstehen, da ein Eintreten 
dieser nicht auszuschließen ist. 

Wird berücksichtigt 
 
 
Die artenschutzrechtlichen Ein-
schränkungen auf der Aus-
gleichsfläche werden berück-
sichtigt. Durch die Verringerung 
der in den Bebauungsplan ein-
bezogenen Fläche (nur südli-
cher Teilbereich) verringert sich 
der notwendige Ausgleich er-
heblich.  
 
Die aufgeführten geschützten 
Arten siedeln nur auf Teilflächen 
der Ausgleichsfläche. Damit ist 
es möglich, die Maßnahme auf 
den Teilen des Grundstücks um-
zusetzen, die keine Eignung als 
Bruthabitat aufweisen. Eine Ent-
siegelung kann demnach auf 
dem nordöstlichen Bereich der 
Fläche (beginnend ca. 15 m 
nordöstlich des Amphibienlaich-
gewässers) erfolgen.  Mit der 
Unteren Naturschutzbehörde 
wurde diesbezügliche eine Flä-
chenabgrenzung abgestimmt. 
Dieser Umstand wird im Um-
weltbericht ergänzt (Umweltbe-
richt, Kap. 2.2.3.1).  
 
Die fachgerechte Umsetzung 
der Ausgleichsmaßnahme ein-
schließlich einer ökologischen 
Baubegleitung erfolgt in enger 
Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde. Dies wird 
über den städtebaulichen Ver-
trag abgesichert. 
 
Die Belange des Artenschutzes 
stehen der Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahme bzw. Voll-
zugsunfähigkeit des Bebauungs-
planes nicht entgegen.   
  

X  

I-46 

 
FB Umwelt Abt. Grünflächenpflege 
 
Stellungnahme vom 20.01.2023 
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lfd. Nr. 
Stellung-
nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 

Aus fachlicher Sicht ist eine Änderung bei den 
textlichen Festsetzungen im Plan unter Punkt 
7.2 vorzunehmen. Die Pflanzqualität der dort 
angegebenen Bäume ist auf 18-20 (Straßen-
baumqualität) zu erhöhen.  
 
In der Begründung zum Entwurf, S.60 unter TF 
8.2 ist die Pflanzqualität entsprechend zu än-
dern. Es ist zu prüfen, ob die vorhandene 
Baumreihenpflanzung in der Mitte des Park-
platzes erhalten werden kann (durch Umpflanz- 
ung). 

Ist nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens.  
 
 
Durch die Trennung des Bebau-
ungsplanes in einen nördlichen 
und einen südlichen Teilbereich 
entfällt die textliche Festsetzung 
Nr. 7.2. in Teil B der Satzungs-
fassung für den Bebauungsplan 
Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost – 
südlicher Teilbereich“.  
 
Im südlichen Teilbereich sind 
keine Baumpflanzungen ge-
plant.  
 
Im Rahmen des weiteren Plan-
verfahrens für den nördlichen 
Teilbereich kann der Hinweis zur 
Pflanzqualität und dem Baumbe-
stand ggf. Berücksichtigung fin-
den.  
 

H 

I-47 

FB Gesundheit Team Hygiene 
(Umweltbezogener Gesundheitsschutz) 
 
Stellungname vom 23.12.2022 
 

 

  

I-47.1 

Wir bitten im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplanes auf Grund des hohen Versieg-
lungsgrades im Plangebiet auf die bevorzugte 
Bauart der Begrünung der Dachflächen und 
Fassadenflächen, hier insbesondere die Ein-
grünung der geplanten Geschäftshäuser und 
des Parkhauses zu achten. Die Dachbegrü-
nung dient als Hitzeschutz und Wärmedäm-
mung für das Gebäude und hat eine luftfil-
ternde Wirkung für die Allgemeinheit. Die ge-
plante Variante der Dachbegrünung auf den 
Dachflächen und die Fassadenbegrünung, bei 
denen die Möglichkeit der Begrünung besteht, 
begrüßen wir sehr.  

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Die textliche Festsetzung Nr. 
5.1. sieht für das Sondergebiet 
SO1 vor, dass  
mindestens 650 m² Dachfläche 
mindestens einfach-intensiv mit 
einer durchwurzelbaren Sub-
stratstärke von mindestens 20 
cm zu begrünen und dauerhaft 
zu erhalten sind.  
 
Die Hinweise zur Fassadenbe-
grünung betreffen den nördli-
chen Teilbereich.  

✔  

I-48 

FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung  
 
Stellungnahme vom 22.11.2022 
 

 

  

 

Nach Prüfung der Unterlagen teile ich Ihnen 
mit, dass der FB Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung die Änderungen im B-Plan 174.1 
Riebeckplatz Ost ausdrücklich begrüßt. Mit den 
Änderungen und Anpassungen im Bebauungs-
plan wurden optimale Bedingungen für die wei-
teren Bewerbungsschritte der Stadt Halle 

Keine Abwägung erforderlich. 
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Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

(Saale) im Standortwettbewerb um das Zu-
kunftszentrum Deutsche Einheit und Europäi-
sche Transformation geschaffen. 
 

I-49 

FB Mobilität 
 
Stellungnahme vom 19.12.2022 
  

 

  

I-49.1 

Abt. Finanzen, Haushalt und Controlling:  
Zum o.g. Bebauungsplan ist nach Sichtung der 
Anlage 2 unter Punkt 10.7 (Belange des städti-
schen Haushalts) angegeben, dass sich durch 
die Planung keine finanziellen Auswirkungen 
für die Stadt ergeben. Auf die Stellungnahme 
von Abteilung Straßen- und Brückenbau wird 
dennoch verwiesen. Jedoch wird in der Anlage 
2 unter Punkt 10.7 ebenso ausgeführt, dass 
noch nicht alle Planungen bzw. Baumaßnah-
men zur Verbesserung der Verkehrsführung im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben vorliegen. 
Des Weiteren wird darauf verwiesen, dass zur 
Umsetzung des vollständigen Zielkonzeptes 
daher auch finanzielle Belastungen für die 
Stadt Halle (Saale) entstehen können. Die 
Stadt hat dafür die Möglichkeit, im Rahmen des 
Städtebauförderprogramms „Lebendige Zen-
tren“ Fördermittel zu beantragen.  
 
Es ist somit davon auszugehen, dass mögliche 
finanzielle Auswirkungen über den FB 61 in der 
weiteren Planung entsprechend berücksichtigt 
werden! 
 

Ist nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens.  
 
 
Die Herstellungskosten für die 
Erschließung des zu errichten-
den Hotelgebäudes werden 
über einen städtebaulichen Ver-
trag gemäß § 11 BauGB gere-
gelt und vom Investor übernom-
men. Durch die notwendigen 
Maßnahmen erhöhen sich die 
Instandhaltungskosten nicht, da 
keine zusätzlichen Verkehrsflä-
chen geschaffen werden. Der 
Bebauungsplan Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost - düdlicher 
Teil“ schafft Baurecht entspre-
chend der städtischen Zielstel-
lungen für die Entwicklung des 
Riebeckplatzes. Bestandteil der 
Zielkonzeption sind auch Ge-
staltungsmaßnahmen im öffent-
lichen Raum, die keiner beson-
deren Festsetzung und Berück-
sichtigung im Bebauungsplan 
bedürfen. Die Umsetzung des 
Bebauungsplans hängt nicht 
von diesen Gestaltungsmaß-
nahmen ab.  
Die in der Begründung genann-
ten Kosten stehen also nicht im 
Zusammenhang mit dem Be-
bauungsplan und werden im 
Rahmen der einzuholenden Be-
schlüsse für städtische Bau-
maßnahmen dem Stadtrat vor-
gelegt.  
 

H 

I-49.2 

Abt. Verkehrsplanung 
Zum aktuell übermittelten Entwurf des B-Pla-
nes Nr. 174.1 teilt im Rahmen der Beteiligung 
nach § 4 Abs. 2 BauGB seitens der Abteilung 
Verkehrsplanung 66.2 folgendes mit:  
Unsere Hinweise zum Begründungstext Kap. 
6.3 und 10.3 vom Juli 2022 sind bitte zu beach-
ten.  Unsere Hinweise zum Begründungstext 
Kap. 7.3.1 ff., vom Juli 2022, wurden teilweise 

Wird berücksichtigt.  
 
Die redaktionellen Hinweise in 
der Begründung wurden über-
nommen. Auf die Darstellung 
der einzelnen Punkte wird an 
dieser Stelle verzichtet. Es er-
geben sich durch die redaktio-

X  
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Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 
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fehlerhaft übernommen (siehe Berichtigung im 
Anhang). 

nellen Änderungen und Ergän-
zungen des Begründungstextes 
keine Konsequenzen für den 
Teil A oder Teil B des Bebau-
ungsplanes.   

I-49.3 

Abt. Straßen- und Brückenbau 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 
05.08.2022. Die Aussagen zum Pkt. Folgekos-
ten bleiben bestehen. 
 

Ist nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens.  
 
Die Herstellungskosten für die 
Erschließung des zu errichten-
den Hotelgebäudes werden 
über einen städtebaulichen Ver-
trag gemäß § 11 BauGB gere-
gelt und vom Investor übernom-
men. Durch die notwendigen 
Maßnahmen erhöhen sich die 
Instandhaltungskosten nicht, da 
keine zusätzlichen Verkehrsflä-
chen geschaffen werden. 

H 

I-49.4 

FB Mobilität 
 
Stellungnahme vom 05.08.2022 (verwaltungs-
interne Stellungnahme) zum Offenlagebe-
schluss des Bebauungsplans Nr. 174.1 
„Riebeckplatz Ost“, auf die in der Stellung-
nahme vom 19.12.2022 verwiesen wird.  
 

 

 

I-49.5 

Folgekosten:  
In die BV sollten Aussagen zu den Folgekosten 
nach Errichtung der Verkehrsanlagen ergänzt 
werden. Der Aufwuchs der Unterhaltungskos-
ten für den Zeitraum der Nutzungsdauer (25 
Jahre) sollte in den finanziellen Auswirkungen 
dargestellt werden. 
 

Ist nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens.  
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
ist nicht Gegenstand des Bau-
leitplanverfahrens bzw. wirkt 
sich nicht auf die Inhalte des 
Plans oder der Begründung 
aus. Die Beschlussvorlage (BV) 
zum Satzungsbeschluss geht 
auf den Punkt Folgekosten ein.  
Eine detailgenaue Berechnung 
von Unterhaltungskosten kann 
erst im Rahmen fortschreiten-
der Planungen erfolgen. Es ist 
aber davon auszugehen, dass 
sich die Unterhaltungskosten 
für die Verkehrsanlagen gegen-
über dem Status quo neutral 
verhalten bzw. geringer ausfal-
len. Mit den öffentlichen Ver-
kehrsflächen ö1 und ö2 im Gel-
tungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 174.1 „Riebeckplatz 
Ost- südlicher Teilbereich“ wer-
den Flächen in Bereichen fest-
gesetzt, in denen auch im Be-
stand bereits öffentliche Ver-
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berück-
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kehrsflächen existieren. Insge-
samt ist in diesem Bereich der 
Flächenanteil der neuen Er-
schließungsanlagen geringer ist 
als der im Bestand. Es ist also 
nicht von einem Aufwuchs der 
Kosten auszugehen. 
 

I-50 
FB Immobilien Abt. Liegenschaften 
Stellungnahme vom 16.12.2022 

 
  

I-50.1 

nach Prüfung der Unterlagen zum Entwurf vom 
14.07.2022 (Bebauungsplan Nr. 174.1, 
Riebeckplatz Ost") bestehen seitens der Abtei-
lung Liegenschaften keine Einwände.  
. 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

 

7.3.4 Ruhender Verkehr (Seite 56, 2. Absatz), 
der Satz: „Die Stadt hat sich per Grundstücks-
kaufvertrag die Flächen die Errichtung eines für 
den Einbau der Betriebsausstattung (Bügel, 
Boxen, Videotechnik, Zugangs- und Kontroll-
systeme, etc.) bereiten Fahrradparkhauses mit 
400 Stellplätzen (davon mindestens 350 über-
dacht) zusichern lassen.“ Vorbenannter Satz ist 
inhaltlich nicht schlüssig.  
 

Wird berücksichtigt.  
 
Die Begründung (7.3.4) wird re-
daktionell angepasst:  
 
Die Stadt hat sich per Grund-
stückskaufvertrag die Flächen 
für die Errichtung eines für den 
Einbau der Betriebsausstattung 
(Bügel, Boxen, Videotechnik, 
Zugangs- und Kontrollsysteme, 
etc.) bereiten Fahrradparkhau-
ses mit 400 Stellplätzen (davon 
mindestens 350 überdacht) zu-
sichern lassen.“ 
 

X  

I-51 
FB Immobilien, Abteilung Hochbau - Schulen 
 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.   

I-52 
FB Immobilien, Abteilung Hochbau-sonstige 
Bauten 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.   

I-53 
 
FB Kultur  
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.   

I-54 
FB Sport 
 
Stellungnahme vom 21.12.2022 

 
  

 
der FB Sport hat zum Vorhaben keine Anmer-
kungen. 

Keine Abwägung erforderlich. 
  

I-55 
FB Soziales 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.   

I-56 
FB Bildung  
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.   

I-57 
 DLZ Klimaschutz 
 
Stellungnahme vom 28.11.2022 
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Dem Vorhaben wird zugestimmt. Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-58 

Gemeinde Kabelsketal 
Lange Straße 18 
06184 Kabelsketal 
 
Stellungnahme vom 21.11.2022 

 

  

 
durch den o. g. Bebauungsplan werden die Be-
lange der Gemeinde Kabelsketal nicht berührt. 

Keine Abwägung erforderlich. 
  

I-59 
Gemeinde Schkopau 
Schulstraße 18 
06258 Schkopau 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.   

I-60 

 
Stadt Wettin-Löbejün 
Markt 1 
06193 Wettin-Löbejün 
 
Stellungnahme vom 19.12.2022 

 

  

 

Gegen den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 
174.1 „Riebeckplatz Ost" der Stadt Halle beste-
hen seitens der Stadt Wettin-Löbejlin keine 
Einwände und Bedenken. Grundzüge der Pla-
nung oder sonstige Belange der Stadt Wettin-
Löbejün werden nicht berührt.  

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-61 

Gemeinde Petersberg 
Götschetalstraße 15 
06193 Petersberg 
 
 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

  

I-62 

Gemeinde Salzatal 
Am Rathaus 31 
06198 Salzatal 
 
Stellungnahme vom 01.12.2022 

 

  

 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 174.1 „Riebeckplatz Ost" werden keine von 
der Gemeinde Salzatal wahrzunehmenden öf-
fentlichen Belange berührt. Seitens der Ge-
meinde Salzatal bestehen keine planungs-
rechtlichen oder sonstigen Bedenken. 

Keine Abwägung erforderlich. 

  

I-63 
Gemeinde Teutschenthal 
Am Busch 19 
06179 Teutschenthal 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt.   

I-64 

Stadt Landsberg 
Köthener Straße 2 
PF 1529 
06188 Landsberg 

Die Abwägungsentscheidung 
entfällt. 

  

 
 
Es sind keine zusätzlichen Belange dieser Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, Fachbereiche und Gemeinden bekannt, die für die Rechtmäßigkeit der Abwägung 
von Bedeutung sind und entscheidenden Einfluss auf die Weiterbearbeitung haben könn-
ten. 
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2.2 Öffentlichkeit 

 
Hinweis: 
Im Folgenden ist aus Datenschutzgründen anstelle des Namens und der Anschrift jeweils 
eine Nummer angegeben. Anhand dieser Nummer sind der Name und die Anschrift aus der 
Namens- und Adressenliste zu ersehen, die der Verfahrensakte – aus Datenschutzgründen 
nicht zur Veröffentlichung freigegeben! – beigefügt ist. 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
 

Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

II-1. 
Bürger 1 
 
Stellungnahme vom 18.11.2022 

 
  

II-1.1 
 
 
 
 

Wir haben Ihren Entwurf zur Beteiligung an 
die aktiven Mitglieder des Regionalverban-
des Halle (Saale) weitergeleitet. Im Rahmen 
von Ehrenamt kann eine Frist manchmal 
verstreichen. Wir würden uns freuen, wenn 
es Ihnen möglich wäre uns ggf. kurz, form-
los eine Erinnerung zu senden.  
 

Keine Abwägung erforderlich.  

  

II-2 

Bürger 2 
 
Stellungnahme vom 28.11.2022 

 

  

II-2.1 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
das […] des Bürogebäudes in der Ernst-Ka-
mieth-Straße 5, welches unmittelbar südlich 
und östlich an das Plangebiet angrenzt. 
  
Leider wird in den Begründungen, Teil A zum 
B-Plan kaum auf die Belange des […] einge-
gangen.  
 
Die Stellungnahme des […] in der frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit (Schreiben 
vom 28.09.2020) wurde in der weiteren Bear-
beitung des B-Planes offenbar nur rudimen-
tär beachtet und auch nicht unter der Rubrik 
,,Stellungnahmen“ aufgeführt.  
 

Ist bereits berücksichtigt. 
 
Der hier betroffene Nachbar hat 
bereits im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung als Träger öf-
fentlicher Belange zum Verfah-
ren Stellung genommen. Da die 
geäußerten Belange außerhalb 
des Aufgabenbereichs als Trä-
ger öffentlicher Belange liegen, 
erfolgte die weitere Verfahrens-
beteiligung nicht als TÖB.   
 
Die geäußerten Belange sind in 
den Bebauungsplan eingeflos-
sen.  In Kap. 3, Planverfahren 
wird die Stellungnahme verkürzt 
dargestellt (Themen: Stellplätze, 
Notausgang). Die Inhalte wur-
den bei der Entwurfserarbeitung 
berücksichtigt (s. Pkt.  II-2.2 ff). 
Die darüber hinaus geäußerten 
Belange, beziehen sich überwie-
gend auf Hinweise, die außer-
halb des Bauleitplanverfahrens 
relevant sind, weswegen Sie 
nicht noch umfangreicher in den 

✔  
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Inhalten der Begründung darge-
stellt wurden.  
 

II-2.2 

Die Belange des Schutzgutes „Mensch" wäh-
rend der Baudurchführung wurden im B-Plan 
in den Begründungen nicht thematisiert.  
 

Wird berücksichtigt 
 
Die Auswirkungen des Bebau-
ungsplans auf das „Schutzgut 
Mensch“ werden in der Zusam-
menfassung (Kap. 10.3) sowie 
im Umweltbericht (Begründung, 
Teil B, Kap. 2.1.2.8) erläutert.  
 
In der Begründung zur Sat-
zungsfassung wird unter dem 
Kap. 2.2.2.1 ergänzend noch 
näher auf baubedingte Auswir-
kungen auf das Schutzgut 
Mensch eingegangen. In der 
Bauphase werden insbesondere 
Lärm- und Staubemissionen zu 
verzeichnen sein. Die Baube-
dingten Auswirkungen treten 
zeitlich begrenzt und in unter-
schiedlicher Intensität in Abhän-
gigkeit von Baufortschritt bzw. -
phase auf. Es ergibt sich auch 
unter Berücksichtigung der Vor-
belastung im Bereich des 
Riebeckplatzes daraus keine Er-
heblichkeit, die im Interesse ge-
sunder Arbeitsverhältnisse 
durch Maßnahmen zur Vermin-
derung eingeschränkt werden 
können. 
 
Bauvorhaben bedingen während 
der Baudurchführung regelmä-
ßig zeitweilig auch Beeinträchti-
gungen für die Anrainer. Rege-
lungen zur Baudurchführung zu 
treffen, überschreitet jedoch den 
Regelungsinhalt des Bebau-
ungsplans.  Es gelten für die 
Baudurchführung (bspw. in Be-
zug auf Lärm) die geltenden ge-
setzlichen Regelungen.  
 
Der Untersuchungsumfang und 
Detaillierungsgrad für die zu er-
mittelnden Belange sind in ei-
nem Scoping-Termin am 4. Juni 
2019 durch die Stadt Halle 
(Saale) festgelegt worden. In 
Konsequenz dessen wurde zur 
Betrachtung des Schutzgutes 
Mensch eine Immissionsschutz-
prognose erstellt, deren Ergeb-
nisse im Entwurf des Bebau-
ungsplans berücksichtigt wurden 
(vgl. texl. Festzungen 6 ff). Auch 

X  
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ein Klimagutachten betrachtet 
u.a. die Auswirkungen auf den 
Menschen, insbesondere in Be-
zug auf die thermischen Verhält-
nisse. Die festgesetzte Dachbe-
grünung (vgl.  textl. Festset-
zung 4.1) trägt dazu bei eine 
Wärmeabstrahlung der Dachflä-
chen in den Abend- und Nacht-
stunden zu mindern und unter-
stützt damit herantransportierte 
Kaltluftmassen, indem sie das 
Aufzehren der Kaltluftmassen 
mindert. 
 
 

II-2. 3 

Daher möchte ich folgende Forderungen er-
heben:  
 
1. Die Zufahrt zu den Pkw-Stellplätzen des 
[…] ist mit einer regelkonformen Eckausrun-
dung  herzustellen.  
 

Wird nicht berücksichtigt aus 
den dargelegten Gründen 
Der Bebauungsplan setzt ledig-
lich eine öffentliche Verkehrsflä-
che (ö2) mit der Zweckbestim-
mung Fußgängerbereich/ Zu-
fahrt Anlieger fest.  Die konkrete 
Planung und die nachfolgende 
„Herstellung der Zufahrt“ erfol-
gen auf der Grundlage der ein-
schlägigen Regelwerke in Ab-
stimmung mit den Fachbehör-
den im Rahmen späterer Ge-
nehmigungsverfahren.  
 

 X 

II-2.5 

2. Bezüglich der Zufahrtsstraße zum Park-
haus Hotelkomplex zwischen Busbahnhof 
und […] ist zu beachten, dass zwei- bis drei-
mal im Jahr eine Fassadenreinigung des 
[…]gebäudes durchgeführt wird. Dazu ist 
eine Fläche für die Aufstellung der Hubtech-
nik für die Fassadenreiniger an ca. 2 Tagen 
je Reinigung  
notwendig. Bisher war dies auf dem breiten 
Gehweg an der Westseite des Dienstgebäu-
des möglich (Bestätigung der Stadt Halle 
liegt vor). Diese Aufstellfläche wird sich dann 
zwangsläufig auf der Zufahrtsstraße zum Ho-
tel befinden würde.  
 

Ist bereits berücksichtigt.  
 
Der Bebauungsplan setzt eine 
öffentliche Verkehrsfläche (ö2) 
mit der Zweckbestimmung Fuß-
gängerbereich/ Zufahrt Anlieger 
fest. Die geplante Zufahrt soll 
eine Breite von 5,00 m (zuzüg-
lich Gehweg) erhalten, damit an 
ggf. anhaltenden oder havarier-
ten Fahrzeugen vorbeigefahren 
werden kann. Insofern steht die 
Umsetzung des Bebauungs-
plans nicht im Widerspruch zu 
der notwendigen Fassadenreini-
gung, die 2-3 Mal jährlich statt-
findet.  
 
 

✔  

II-2.6 

Für die Baudurchführung werden folgende 
Forderungen erhoben:  
3. Sämtliche Bauarbeiten, die Auswirkungen 
auf die Nutzung des …[…]gebäudes  
haben können, sind mindestens 2 Wochen 
vorher mit der Leitung der Außenstelle und 
mit dem Eigentümer des Gebäudes abzu-
stimmen.  
 
4.Die AVV Baulärm ist in Bezug auf den 
Dienstbetrieb […] einzuhalten.  

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens 
 
Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens 
 
Der vorgebrachte Sachverhalt 
(hier: Hinweise zur Baudurch-
führung) ist nicht Gegenstand 
des Bauleitplanverfahrens, son-
dern ist Sache anderer oder 

H 
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5. Die Zufahrt zu den Pkw-Stellplätzen sowie 
zur Stellfläche der Abfallcontainer am  [..]ge-
bäude […] ist jederzeit zu gewährleisten. Da 
in Kürze die Ausrüstung dieser Parkplätze 
mit Ladesäulen erfolgen wird und dann die 
Aufladung von den in der Beschaffung be-
findlichen E-Pkw zwingend an diesen Lade-
säulen erfolgen muss, ist eine (auch nur vo-
rübergehende) Sperrung dieses Parkplatzes 
nicht möglich. Dies ist bei der  
Erstellung der Bautechnologie zwingend zu 
beachten.  
 
6. Der nördliche Ausgang am […]gebäude 
[…] stellt den zweiten Rettungsweg dar.  Die-
ser Bereich muss jederzeit uneingeschränkt 
nutzbar sein. Ausnahmen sind nur an arbeits-
freien Tagen möglich.  
 
7. Die Funktionsfähigkeit der Computertech-
nik im […]gebäude […] muss während der 
gesamten Bauzeit gewährleistet sein. Daher 
sind erschütterungsarme Bautechnologien 
anzuwenden.  
 
8. Auf Grund der zu erwartenden schweren 
Bauarbeiten in unmittelbarer Nähe zum  
[…]gebäude […] und seiner Außenanlagen 
ist ein Beweissicherungsverfahren für  even-
tuell entstehende Schaden durchzuführen. 
Hierbei ist die […] als Eigentümerin des Ge-
bäudes zu beteiligen 
 

späterer Genehmigungs- oder 
Planverfahren, oder dieser Bau-
leitplan steht einer entsprechen-
den Realisierung nicht entge-
gen. Ansonsten gelten für die 
Baudurchführung (bspw. in Be-
zug auf Lärm) die geltenden ge-
setzlichen Regelungen.  
 
 
 

 

II-3 

Bürger 3 
 
Stellungnahme vom 29.11.2022 

 

  

 

 
das Konzept grundsätzlich ist sinnvoll, im 
Hinblick auf die weiteren Einzelhandelsflä-
chen, die sich auf den Umsatz in der schon 
durch Corona und die aktuelle Lage (Ener-
giepreise) betroffenen Innenstadthändler-
auswirkt, sollten gegebenenfalls die Zielstel-
lungen des Einzelhandels- und Zentrenkon-
zeptes der Stadt Halle (Saale) nachge-
schärft werden, um politische Mehrheiten für 
Flächenbegrenzungen in dieser und ver-
gleichbaren Lagen zu erleichtern und dann 
diese planungsrechtlich um zu setzen.  
 

Ist nicht Gegenstand dieses 
Bauleitplanverfahrens. 
 
Der Bebauungsplan berück-
sichtigt die Vorgaben des Ein-
zelhandels- und Zentrenkon-
zeptes als übergeordnete Fach-
planung. Die Schärfung der 
Zielstellungen des Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzeptes ist 
nicht Aufgabe des Bebauungs-
planes, sondern kann nur in 
dem benannten Gutachten er-
folgen. 
 

H 
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